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Vorwort
Der vorliegende Band enthält, entsprechend Band 11 der 12. Auflage dieses Werkes, die Kom-
mentierungen nahezu sämtlicher Vorschriften des 28. Abschnitts des StGB über die „gemeinge-
fährlichen Delikte“. Wie in der Vorauflage auch sind lediglich die §§ 323a–323c StGB aus diesem
Abschnitt ausgenommen; sie werden in Band 18 erläutert.

Die Zusammensetzung der Kommentatoren hat sich gegenüber der 12. Auflage nicht unwe-
sentlich geändert. Hagen Wolff, der als langjähriger Vorsitzender eines Strafsenats des Oberlan-
desgerichts Celle erhebliche Teile der hier erfassten Vorschriften erläutert hat, ist aus dem Kreis
der Bearbeiter ausgeschieden. Ihm sei für seine unermüdliche Tätigkeit in den früheren Aufla-
gen herzlich gedankt. An seine Stelle ist bei den Brandstiftungs- und Sprengstoffdelikten mit
Brian Valerius ein Hochschullehrer getreten. Die übrigen bisher von Hagen Wolff verantworte-
ten Partien hat Svenja Münzner übernommen. Beiden gilt der Dank für die Bereitschaft zur
Übernahme der Kommentierungen und der damit verbundenen Lasten.

Nicht nur die personellen Wechsel geben dem Band gegenüber der Vorauflage ein neues
Gepräge. Vor allem im zu erläuternden Recht sind zahlreiche Entwicklungen zu verzeichnen,
die es auf dem gewohnt hohen Niveau des Leipziger Kommentars zu be- und verarbeiten galt.
Besonders betroffen von solchen Entwicklungen war das Verkehrsstrafrecht, das weiterhin Peter
König kommentiert. Die in den vergangenen Jahren vermehrt die allgemeine wie die juristische
Öffentlichkeit beschäftigenden sog. „Raser-Fälle“ haben nicht nur den 4. Strafsenat des Bundes-
gerichtshofs mehrfach beschäftigt, sondern auch den Gesetzgeber veranlasst, mit § 315d StGB
über verbotene Kraftfahrzeugrennen einen neuen Straftatbestand einzuführen. Die Entstehungs-
geschichte der Vorschrift sowie seine Auslegung sind umfang- und kenntnisreich in der Neuauf-
lage kommentiert, so dass den Nutzern eine verlässliche Orientierung für die Auslegung und
Anwendung des neuen Rechts ermöglicht wird. Überhaupt löst auch die aktuelle Auflage den
Anspruch des Leipziger Kommentars vollumfänglich ein, eine erschöpfende Darstellung der
Entwicklung sowie des aktuellen Stands von Rechtsprechung und rechtswissenschaftlicher Er-
kenntnis zu bieten. Die Kommentierungen bieten – wie gewohnt – eine Bearbeitungstiefe und
-breite, die sich an anderer Stelle in dieser Form nicht finden.

Der Band weist den Bearbeitungsstand von Februar 2020 auf.

Karlsruhe, im April 2020 Henning Radtke
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DRpfl. Deutsche Rechtspflege (1936–1939)
Drs./Drucks. Drucksache
DRsp. Deutsche Rechtsprechung, hrsg. von Feuerhake (Loseblattsammlung)
DRZ Deutsche Rechts-Zeitschrift (1946–1950)
DSB Datenschutzberater
DStR Deutsches Strafrecht (1934–1944); jetzt: Deutsches Steuerrecht
DStrR Deutsches Steuerrecht
DStrZ Deutsche Strafrechts-Zeitung (1914–1922)
DStZ A Deutsche Steuerzeitung, bis Jg. 67 (1979): Ausgabe A
dt. deutsch
DtZ Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift
DuD Datenschutz und Datensicherheit
DuR Demokratie und Recht
DV Datenverarbeitung
DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt
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DVJJ Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V.
DVO Durchführungsverordnung
DVollzO Dienst- und Vollzugsordnung
DVP Deutsche Verwaltungspraxis
DVR Datenverarbeitung im Recht (bis 1985, danach vereinigt mit IuR)
DWW Deutsche Wohnungswirtschaft
DZWIR Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht

E Entwurf; auch: Entscheidung
E 1927 Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches nebst Begründung

(Reichstagsvorlage) 1927
E 62 Entwurf eines Strafgesetzbuches mit Begründung 1962
EAO Entwurf einer Abgabenordnung
ec electronic cash
ebd. ebenda
EBM Einheitlicher Bewertungsmaßstab
ebso. ebenso
ed(s) editor(s)
EDV Elektronische Datenverarbeitung
EEGOWiG Entwurf eines Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
EEGStGB Entwurf eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB)
EFG Entscheidungen der Finanzgerichte
EG Einführungsgesetz bzw. Europäische Gemeinschaft(en) bzw. Erinnerungsgabe
EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EG-FinanzschutzG/ Gesetz zum Übereinkommen v. 26.8.1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der

EGFinSchG Europäischen Gemeinschaften
EGGVG Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
EGH/EhrenGHE Ehrengerichtliche Entscheidungen der Ehrengerichtshöfe der Rechtsanwaltschaft des

Bundesgebiets und des Landes Berlin
EGInsO Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung
EGInsOÄndG Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung und anderer Gesetze
EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGOWiG Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
EGStGB Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
EGStPO Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung
EGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EheG Ehegesetz
ehem. ehemalig
Einf. Einführung
eingeh. eingehend
einschl. einschließlich
einschr. einschränkend
Einl. Einleitung
EJF Entscheidungen aus dem Jugend- und Familienrecht (1951–1969)
EKMR Europäische Kommission für Menschenrechte
EmmingerVO Verordnung über Gerichtsverfassung und Strafrechtspflege
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
entgg. entgegen
Entsch. Entscheidung
entspr. entsprechend
Entw. Entwurf
Erg. Ergebnis bzw. Ergänzung
ErgBd. Ergänzungsband
ErgThG Ergotherapeutengesetz
Erl. Erläuterung
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Erw. Erwiderung
ESchG Embryonenschutzgesetz
EssGespr. Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche
EStG Einkommensteuergesetz
etc. et cetera
Ethik Med. Ethik in der Medizin
ETS European Treaty Series
EU Europäische Union
EU-ABl Amtsblatt der Europäischen Union
EUBestG Gesetz zum Protokoll v. 27.9.1996 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen

Interessen der Europäischen Gemeinschaften (EU-Bestechungsgesetz)
EuCLR European Criminal Law Review
eucrim The European Criminal Law Associations’ Forum
EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft
EuGHE Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften – Amtliche Sammlung
EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift
EuHbG Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die

Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches
Haftbefehlsgesetz – EuHbG)

EuR Europarecht
EurGHMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EurKomMR Europäische Kommission für Menschenrechte
europ. europäisch
EuropolG Europol-Gesetz
EUV Vertrag über die Europäische Union
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EV Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen

Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag
EV I bzw. II Anlage I bzw. II zum EV
evtl. eventuell
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWIR Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
EWiV Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
EWR Schriftenreihe zum europäischen Weinrecht; auch: Europäischer Wirtschafts-Raum
EzSt Entscheidungssammlung zum Straf- u. Ordnungswidrigkeitenrecht, hrsg. von Lemke

f., ff. folgende, fortfolgende
FA Fachanwalt für Arbeitsrecht
FAG Gesetz über Fernmeldeanlagen
FamRZ Ehe und Familie im privaten und öffentlichen Recht, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FAO Fachanwaltsordnung
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
FD-StrafR Fachdienst Strafrecht
Festschr. Festschrift
FG Finanzgericht; auch: Festgabe
FGG Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FGO Finanzgerichtsordnung
fin. finanziell
FinDAG Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
FinVerwG/FVG Gesetz über die Finanzverwaltung
FlaggRG/FlRG Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe

(Flaggenrechtsgesetz)
FLF Finanzierung, Leasing, Factoring
FlRV Flaggenrechtsverordnung
FMStG Finanzmarktstabilisierungsgesetz
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Fn. Fußnote
Forens Psychiatr Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie

Psychol Kriminol
Fortschr Neurol Fortschritte der Neurologie. Psychiatrie

Psychiat
fragl. fraglich
FS Festschrift

G bzw. Ges. Gesetz
G 10 Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Gesetz zu Artikel 10

Grundgesetz)
GA Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, zit. nach Jahr u. Seite (bis 1933: Archiv für Strafrecht und

Strafprozeß, zit. nach Band u. Seite)
GAA Geldausgabeautomat
GBA Generalbundesanwalt
GBG Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter
GBl. Gesetzblatt
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
geänd. geändert
GebFra Geburtshilfe und Frauenheilkunde
GedS Gedächtnisschrift
gem. gemäß
Gemeinsame- Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten

Dateien-Gesetz des Bundes und der Länder
GenG Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
GenStA Generalstaatsanwalt
GerS Der Gerichtssaal
GeschlKG/ Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

GeschlkrG
GeschO Geschäftsordnung
gesetzl. gesetzlich
GesO Gesamtvollstreckungsordnung
GesR Gesundheitsrecht (Zeitschrift für Arztrecht, Krankenrecht, Apotheken- und Arzneimittelrecht)
GesRZ Der Gesellschafter
GewArch Gewerbearchiv, Zeitschrift für Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltungsrecht
GewO Gewerbeordnung
GewVerbrG Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und

Besserung
gg. gegen
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggf. gegebenenfalls
GjS/GjSM Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte
GKG Gerichtskostengesetz
GKÖD Gesamtkommentar Öffentliches Dienstrecht
gl. gleich
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbHR/GmbH- GmbH-Rundschau (vorher: Rundschau für GmbH)

Rdsch
GMBl. Gemeinsames Ministerialblatt
GnO Gnadenordnung (Landesrecht)
GOÄ Gebührenordnung für Ärzte
GoB Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GoBi Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung
grdl. grundlegend
grds. grundsätzlich
GrS Großer Senat
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GrSSt Großer Senat in Strafsachen
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GS Der Gerichtssaal (zit. nach Band u. Seite); auch: Gedächtnisschrift
GSNW Sammlung des bereinigten Landesrechts Nordrhein-Westfalen (1945–1956)
GSSchlH Sammlung des schleswig-holsteinischen Landesrechts, 2 Bde (1963)
GÜG Gesetz zur Überwachung des Verkehrs mit Grundstoffen, die für die unerlaubte Herstellung

von Betäubungsmitteln mißbraucht werden können (Grundstoffüberwachungsgesetz)
GV Gemeinsame Verfügung (mehrerer Ministerien) (auch: Grundlagenvertrag)
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt
GVBl. I–III Sammlung des bereinigten Hessischen Landesrechts
GVG Gerichtsverfassungsgesetz
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GwG Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)

h. A. herrschende Ansicht
HaagLKO/HLKO Haager Abkommen betr. die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs
HAG Heimarbeitsgesetz
Halbs./Hbs. Halbsatz
Hamb. Hamburg
HambJVBl Hamburgisches Justizverwaltungsblatt
HambSOG Hamburger Sicherheits- und Ordnungsgesetz
HannRpfl Hannoversche Rechtspflege
Hans. Hanseatisch
HansGZ bzw. HGZ Hanseatische Gerichtszeitung (1889–1927)
HansJVBl Hanseatisches Justizverwaltungsblatt (bis 1946/47)
HansOLGSt Entscheidungen des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Strafsachen (1879–1932/33)
HansRGZ Hanseatische Rechts- und Gerichtszeitschrift (1928–43), vorher:
HansRZ Hanseatische Rechtszeitschrift für Handel, Schiffahrt und Versicherung, Kolonial- und

Auslandsbeziehungen sowie für Hansestädtisches Recht (1918–1927)
Hdb. Handbuch
HdbStR Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland
HeilPrG Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz)
Hess. Hessen
HessSOG Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz
HESt Höchstrichterliche Entscheidungen, Sammlung von Entscheidungen der Oberlandesgerichte

und der Obersten Gerichte in Strafsachen (1948–49)
HFR Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung
HGB Handelsgesetzbuch
hins. hinsichtlich
Hinw. Hinweis
h. L. herrschende Lehre
h. M. herrschende Meinung
HöchstRR Höchstrichterliche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Strafrechts, Beilage zur Zeitschrift

für die gesamte Strafrechtswissenschaft (1 zu Bd. 46, 2 zu Bd. 47, 3 zu Bd. 48)
HRR Höchstrichterliche Rechtsprechung (1928–1942), bis 1927: Die Rechtsprechung, Beilage zur

Zeitschrift Juristische Rundschau
HRRS Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht
Hrsg. bzw. hrsg. Herausgeber bzw. herausgegeben
h. Rspr. herrschende Rechtsprechung
HWiStR Krekeler/Tiedemann/Ulsenheimer/Weinmann (Hrsg.) Handwörterbuch des Wirtschafts- und

Steuerstrafrechts

i. Allg. im Allgemeinen
i. allg. S. im allgemeinen Sinne
i. d. F. in der Fassung
i. d. R. in der Regel
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i. d. S. in diesem Sinne
i. E./i. Erg. im Ergebnis
i. e. S. im engeren Sinne
IGH Internationaler Gerichtshof
i. gl. S. im gleichen Sinne
i. Grds. im Grundsatz
IHK Industrie- und Handelskammer
i. H. v. in Höhe von
ILC International Law Commission
ILM International Legal Materials
IM Innenminister(ium)
IMT International Military Tribunal (Nürnberg)
inl. inländisch
insb./insbes. insbesondere
insges. insgesamt
InsO Insolvenzordnung
IntBestG Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung
inzw. inzwischen
IPBPR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
i. R. d. im Rahmen der/des
i. R.v. im Rahmen von
i. S. im Sinne
i. S. d. im Sinne der/des
i. S.e. im Sinne einer(s)
IStGH (ständiger) Internationaler Strafgerichtshof (Den Haag)
IStGH-Statut Internationaler Strafgerichtshof – Statut
IStR Internationales Strafrecht
i. S. v. im Sinne von
i. techn. S. im technischen Sinne
ITRB IT-Rechtsberater
i. U. im Unterschied
i. Üb. im Übrigen
IuKDG Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste

(Informations- und Kommunikationsdienstegesetz)
IuR Informatik und Recht
iuris Rechtsportal der iuris-GmbH
iurisPR iuris-Praxis-Report (Anmerkungen)
i. V. m. in Verbindung mit
i. W. im Wesentlichen
i. w. S. im weiteren Sinne
i. Z. m. im Zusammenhang mit

JA Juristische Arbeitsblätter für Ausbildung und Examen
JahrbÖR Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart
JahrbPostw. Jahrbuch des Postwesens (1937–1941/42)
JA-R Juristische Arbeitsblätter – Rechtsprechung
JAVollzO Jugendarrestvollzugsordnung
JBeitrO Justizbeitreibungsordnung
JBl. Justizblatt; auch: Juristische Blätter (Österreich)
JBlRhPf. Justizblatt Rheinland-Pfalz
JBl Saar Justizblatt des Saarlandes
JbVerkR Jahrbuch Verkehrsrecht
jew. jeweils
JFGErg. Entscheidungen des Kammergerichts und des Oberlandesgerichts München in Kosten-,

Straf-, Miet- und Pachtschutzsachen (Jahrbuch für Entscheidungen in Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Grundbuchrechts, ErgBd.)
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JGG Jugendgerichtsgesetz
JK Jura-Kartei
JKomG Gesetz über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz

(Justizkommunikationsgesetz)
JM Justizminister(ium)
JMBlNRW/JMBlNW Justizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
JÖSchG Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit
JOR Jahrbuch für Ostrecht
JöR Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart
JR Juristische Rundschau
JRE Jahrbuch für Recht und Ethik
JSt Journal für Strafrecht
JStGH Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
JStGH-Statut Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien – Statut
1. JuMoG Erstes Gesetz zur Modernisierung der Justiz (1. Justizmodernisierungsgesetz)
2. JuMoG Zweites Gesetz zur Modernisierung der Justiz (2. Justizmodernisierungsgesetz)
JurA Juristische Analysen
Jura Juristische Ausbildung
JurBl./JBl. Juristische Blätter
JurJahrb. Juristen-Jahrbuch
JurPC Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht
JuS Juristische Schulung, Zeitschrift für Studium und Ausbildung
Justiz Die Justiz, Amtsblatt des Justizministeriums von Baden-Württemberg
JuV Justiz und Verwaltung
JVA Justizvollzugsanstalt
JVBl. Justizverwaltungsblatt
JVKostO Gesetz über Kosten im Bereich der Justizverwaltung
JVollz. Jugendstrafvollzugsordnung; s. auch JAVollzO
JW Juristische Wochenschrift
JWG Jugendwohlfahrtsgesetz
JZ Juristenzeitung
JZ-GD Juristenzeitung – Gesetzgebungsdienst

Kap. Kapitel
KastG/KastrG Gesetz über die freiwillige Kastration
KE Kommissionsentwurf
KFG Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
Kfz. Kraftfahrzeug
KG Kammergericht bzw. Kommanditgesellschaft
KGJ Jahrbuch für Entscheidungen des Kammergerichts in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

in Kosten-, Stempel- und Strafsachen (1881–1922)
KindRG Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts
KJ Kritische Justiz
KKZ Kommunal-Kassen-Zeitschrift
KO Konkursordnung
KOM (EU-)Kommission
KorBekG/ Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

KorrBekG/
KorrBG

K&R Kommunikation und Recht
KRABl. s. ABlKR
KreditwesenG/ Gesetz über das Kreditwesen

KWG
KRG Kontrollratsgesetz
KriegswaffKG/ Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

KWKG
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KrimAbh. Kriminalistische Abhandlungen, hrsg. von Exner
KrimGwFr Kriminologische Gegenwartsfragen (zit. nach Band u. Seite)
Kriminalistik Kriminalistik, Zeitschrift für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis
KrimJournal Kriminologisches Journal
KriPoZ Kriminalpolitische Zeitschrift
krit. kritisch
KritJ/Krit. Justiz Kritische Justiz
KritV/KritVj Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung
KrW-/AbfG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen

Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)
KTS Konkurs-, Treuhand- und Schiedsgerichtswesen (jetzt: Zeitschrift für Insolvenzrecht)
KunstUrhG/KUrhG Kunsturhebergesetz
KuT Konkurs-, Treuhand- und Schiedsgerichtswesen
KuV/k+v/K+V Kraftfahrt und Verkehrsrecht, Zeitschrift der Akademie für Verkehrswissenschaft, Hamburg
KWG s. KreditwesenG

LegPer. Legislaturperiode
Lfg. Lieferung
LFGB Lebens- und Futtermittelgesetzbuch
LG Landgericht
lit. littera (Buchstabe)
Lit. Literatur
LKRZ Zeitschrift für Landes- und Kommunalrecht Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
LM Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs, hrsg. v. Lindenmaier/Möhring u. a. (zit. nach

Paragraph und Nummer)
LMBG Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und

sonstigen Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz)
LPG Landespressegesetz
LPK Lehr- und Praxiskommentar
LRA Landratsamt
LRE Sammlung lebensmittelrechtlicher Entscheidungen
LS Leitsatz
lt. laut
LT Landtag
Ltd. Limited (Private company limited by shares)
LuftSiG Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben (Luftsicherheitsgesetz)
LuftVG Luftverkehrgesetz
LuftVO/LuftVVO Verordnung über den Luftverkehr
LuftVZO Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung
LVerf. Landesverfassung
LVwG SH Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein
LZ Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht (1907–1933)

m. mit
m. Anm. mit Anmerkung
Mat. Materialien zur Strafrechtsreform (1954). Band I: Gutachten der Strafrechtslehrer. Band II:

Rechtsvergleichende Arbeiten
m. a. W. mit anderen Worten
m. Bespr. mit Besprechung
MdB Mitglied des Bundestages
MdL Mitglied des Landtages
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MDStV Staatsvertrag über Mediendienste
MedR Medizinrecht
MedSach Der Medizinische Sachverständige
MEPolG Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes
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MfS Ministerium für Staatssicherheit
mit Nachw. mit Nachweisen
MiStra Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen
missverst. missverständlich
Mitt. Mitteilung
MittIKV Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung (1889–1914; 1926–1933)
MK Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch
m. krit. Anm. mit kritischer Anmerkung (von)
MMR MultiMedia und Recht
MMW Münchner Medizinische Wochenschrift
MoMiG Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
MRG Militärregierungsgesetz
MschrKrim./ Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform

MonKrim.
MschrKrimBiol/ Monatsschrift für Kriminalbiologie und Strafrechtsreform

MonKrimBiol.
MschrKrimPsych/ Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform (1904/05–1936)

MonKrimPsych.
MStGO Militärstrafgerichtsordnung
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
m. zust./abl. Anm. mit zustimmender/ablehnender Anmerkung

Nachtr. Nachtrag
Nachw. Nachweis
NATO-Truppen- Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags v. 19.6.1951 über die

statut/NTS Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut)
Nds. Niedersachsen
NdsRpfl./Nds.Rpfl Niedersächsische Rechtspflege
NdsSOG Niedersächsisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz
NEhelG Gesetz über die Rechtsstellung der nichtehelichen Kinder
n. F. neue Fassung
Niederschr./ Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission

Niederschriften
Nieders.GVBl. Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Sonderband I und II, Sammlung des

(Sb. I, II) bereinigten niedersächsischen Rechts
NJ Neue Justiz
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-CoR Computerreport der Neuen Juristischen Wochenschrift
NJW-RR NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
NK Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch
NKrimP Neue Kriminalpolitik
NPA Neues Polizei-Archiv
Nr.(n) Nummer(n)
NRW Nordrhein-Westfalen
NStE Neue Entscheidungssammlung für Strafrecht, hrsg. von Rebmann, Dahs und Miebach
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR NStZ-Rechtsprechungs-Report Strafrecht
NuR Natur und Recht
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NWB Neue Wirtschaftsbriefe für Steuer- und Wirtschaftsrecht
NWVBl Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter
NZA Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht
NZA-RR NZA-Rechtsprechungsreport Arbeitsrecht
NZBau Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
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NZI Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung
NZM Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
NZWehrr/NZWehrR Neue Zeitschrift für Wehrrecht
NZWiSt Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht

o. oben
o. ä. oder ähnlich
ob. dict. obiter dictum
OBGer Obergericht (Schweizer Kantone)
öffentl. öffentlich
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
ÖJZ/ÖstJZ Österreichische Juristenzeitung
Öst OGH Österreichischer Oberster Gerichtshof; ohne Zusatz: Entscheidung des Öst OGH in

Strafsachen (zit. nach Band und Seite)
o. g. oben genannt
OG Oberstes Gericht der DDR
OGDDR Entscheidungen des Obersten Gerichts der DDR
OGH Oberster Gerichtshof (Österreich)
OGHBrZ Oberster Gerichtshof für die Britische Zone
OGHSt Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes für die Britische Zone in Strafsachen (1949/50)
OHG Offene Handelsgesellschaft
OLG Oberlandesgericht
OLGSt Entscheidungen der Oberlandesgerichte zum Straf- u. Strafverfahrensrecht (zit. nach

Paragraph u. Seite, n. F. nach Paragraph u. Nummer)
OR Obligationenrecht (Schweiz)
o. R. ohne Rechnung
OrgK Organisierte Kriminalität
OrgKG Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen

der Organisierten Kriminalität
OrgKVerbG Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität
OVG Oberverwaltungsgericht
OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

PartG Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz)
PartGG Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PatG Patentgesetz
PAuswG Gesetz über Personalausweise
PersV Die Personalverwaltung
PflanzenSchG/ Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz)

PflSchG
PharmR PharmaRecht
PHI Produkthaftpflicht International
PIF Protection des Intérêts Financiers (EU)
PIN Personal Identification Number
PlProt. Plenarprotokoll
PolG Polizeigesetz
polit. politisch
Polizei Die Polizei (seit 1955: Die Polizei – Polizeipraxis)
PolV/PolVO Polizeiverordnung
PostG Gesetz über das Postwesen (Postgesetz)
PostO Postordnung
Pr. Preußen
PrG Pressegesetz
PrGS Preußische Gesetzessammlung (1810–1945)
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ProdSG Produktsicherheitsgesetz
Prot. Protokolle über die Sitzungen des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform
Prot. BT-RA Protokolle des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages (zit. nach Nummern)
Pr. OT Preußisches Obertribunal
PrOVG Preußisches Oberverwaltungsgericht
PrPVG Preußisches Polizeiverwaltungsgesetz
PrZeugnVerwG Gesetz über das Zeugnisverweigerungsrecht der Mitarbeiter von Presse und Rundfunk
PStG Personenstandsgesetz
PStR Praxis Steuerstrafrecht
psych. psychisch
PsychThG Gesetz über die Berufe des psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz)
PTV Polizei, Technik, Verkehr
PVT Polizei, Verkehr und Technik

qualif. qualifizierend

R Rechtsprechung des Reichsgerichts in Strafsachen (zit. nach Band u. Seite)
RabgO/RAO Reichsabgabenordnung
RAussch. Rechtsausschuss
RBerG Gesetz zur Verhütung von Mißbrauch auf dem Gebiet der Rechtsberatung
RdA Recht der Arbeit
RdErl. Runderlass
RdJB Recht der Jugend und des Bildungswesens
RdK Das Recht des Kraftfahrers, Unabhängige Monatsschrift des Kraftverkehrsrechts

(1926–43, 1949–55)
Rdn. Randnummer
Rdschr./RdSchr. Rundschreiben
RDStH Entscheidungen des Reichsdienststrafhofs (1939–41)
RDStO Reichsdienststrafordnung
RDV Recht der Datenverarbeitung
Recht Das Recht, begründet von Soergel (1897–1944)
RechtsM Rechtsmedizin
rechtspol. rechtspolitisch
RechtsTh Rechtstheorie
rechtsvergl. rechtsvergleichend
RefE Referentenentwurf
Reg. Regierung
RegBl. Regierungsblatt
rel. relativ
RfStV Rundfunkstaatsvertrag
RG Reichsgericht
RGBl., RGBl. I, II Reichsgesetzblatt, von 1922–1945 Teil I und Teil II
RGRspr. Rechtsprechung des Reichsgerichts in Strafsachen (1879–1888)
RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RHG Rechnungshofgesetz
RHilfeG/RHG Gesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen
RhPf. Rheinland-Pfalz
RiAA Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts – Richtlinien gem. § 177 Abs. 2 Satz 2 BRAO
RIDP Revue internationale de droit pénal
RiJGG Richtlinien der Landesjustizverwaltungen zum Jugendgerichtsgesetz
RiOWiG Gemeinsame Anordnung über die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von

Ordnungswidrigkeiten und über die Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden
RiStBV Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren
RiVASt Richtlinien für den Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten

XXV



Abkürzungsverzeichnis

RIW Recht der Internationalen Wirtschaft
RJagdG Reichsjagdgesetz
RKG/RKnappschG Reichsknappschaftsgesetz
RKGE Entscheidungen des Reichskriegsgerichts
RMBl. Reichsministerialblatt, Zentralblatt für das Deutsche Reich (1923–45)
RMG/RMilGE Entscheidungen des Reichsmilitärgerichts (zit. nach Band u. Seite)
RöntgVO/RöV Röntgenverordnung
ROW Recht in Ost und West. Zeitschrift für Rechtsvergleichung und interzonale Rechtsprobleme
R & P Recht und Psychiatrie
Rpfleger Der Deutsche Rechtspfleger
RpflG Rechtspflegergesetz
RPostG Reichspostgesetz
Rspr. Rechtsprechung
RStGB Reichsstrafgesetzbuch
RStGH Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda
RStGH-Statut Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda – Statut
RT Reichstag
RTDrucks. Drucksachen des Reichstages
RTVerh. Verhandlungen des Reichstages
RuP Recht und Politik. Vierteljahreshefte für Rechts- und Verwaltungspolitik
RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
RVO Reichsversicherungsordnung

s. siehe
S. Seite oder Satz
s. a. siehe auch
SA Sonderausschuss für die Strafrechtsreform
SaarPolG Saarländisches Polizeigesetz
SaarRZ Saarländische Rechts- und Steuerzeitschrift
SaBremR Sammlung des bremischen Rechts (1964)
SächsArch. Sächsisches Archiv für Rechtspflege, seit 1924 (bis 1941/42), Archiv für Rechtspflege in

Sachsen, Thüringen und Anhalt
SächsOLG Annalen des Sächsischen Oberlandesgerichts zu Dresden (1880–1920)
SächsPolG Sächsisches Polizeigesetz
Sarl Societé à responsabilité limitée
SchAZtg Schiedsamts-Zeitung
ScheckG/SchG Scheckgesetz
SchiedsmZ Schiedsmannszeitung (1926–1945), seit 1950 Der Schiedsmann
SchKG Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten

(Schwangerschaftskonfliktgesetz)
SchlH Schleswig-Holstein
SchlHA Schleswig-Holsteinische Anzeigen
Schriften der MGH Schriften der Monumenta Germanicae Historica
SchwangUG (DDR-)Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft
SchwarzArbG Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
schweiz. schweizerisch
SchwJZ Schweizerische Juristen-Zeitung
SchwZStr. Schweizer Zeitschrift für Strafrecht
SeeArbG Seearbeitsgesetz
SeemannsG Seemannsgesetz
SeeRÜbk./SRÜ Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen; Vertragsgesetz
Sen. Senat
SeuffBl. Seufferts Blätter für Rechtsanwendung (1836–1913)
SexualdelikteBekG Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten

(Sexualdeliktebekämpfungsgesetz)
SFHÄndG Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz

XXVI



Abkürzungsverzeichnis

SFHG Gesetz zum Schutz des vorgeburtlichen/werdenden Lebens, zur Förderung einer
kinderfreundlicheren Gesellschaft, für Hilfen im Schwangerschaftskonflikt und zur Regelung
des Schwangerschaftsabbruchs (Schwangeren- und Familienhilfegesetz)

SG/SoldatG Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten
SGB I, III, IV, V, I: Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil

VIII, X, XI III: Sozialgesetzbuch, Arbeitsförderung
IV: Sozialgesetzbuch, Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
V: Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Krankenversicherung
VIII: Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe
X: Sozialgesetzbuch, Verwaltungsverfahren, Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre
Beziehung zu Dritten
XI: Soziale Pflegeversicherung

SGb. Sozialgerichtsbarkeit
SGG Sozialgerichtsgesetz
SGV.NW Sammlung des bereinigten Gesetz- und Verordnungsblatts für das Land Nordrhein-Westfalen

(Loseblattsammlung)
SichVG Gesetz zur Rechtsvereinheitlichung der Sicherungsverwahrung
SJZ Süddeutsche Juristen-Zeitung (1946–50), dann Juristenzeitung
SK Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des EuGH
s. o. siehe oben
sog. sogenannt(e)
Sonderausschuss Sonderausschuss des Bundestages für die Strafrechtsreform, Niederschriften zitiert nach

Wahlperiode und Sitzung
SortenSchG Gesetz über den Schutz von Pflanzensorten (Sortenschutzgesetz)
SozVers Die Sozialversicherung
spez. speziell
SprengG/ Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz)

SprengstoffG
SpuRT Zeitschrift für Sport und Recht
SSt Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofes in Strafsachen und

Disziplinarangelegenheiten
StA Staatsanwalt(schaft)
StaatsGH Staatsgerichtshof
StaatsschStrafsG Gesetz zur allgemeinen Einführung eines zweiten Rechtszuges in Staatsschutz-Strafsachen
StÄG s. StRÄndG
StAZ Das Standesamt, Zeitschrift für Standesamtswesen, Personenstandsrecht, Ehe- u.

Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
StB Der Steuerberater
StenB/StenBer Stenographischer Bericht
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozeßordnung
str. streitig, strittig
StrAbh. Strafrechtliche Abhandlungen
StRÄndG Strafrechtsänderungsgesetz (1. vom 30.8.1951)

18. ~ – Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität
27. ~ – Kinderpornographie
28. ~ – Abgeordnetenbestechung
31. ~ – Zweites Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität
37. ~ – §§ 180b, 181 StGB
40. ~ – Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen
41. ~ – Bekämpfung der Computerkriminalität
42. ~ – Anhebung der Höchstgrenze des Tagessatzes bei Geldstrafen

StraffreiheitsG/ Gesetz über Straffreiheit
StrFG

StraFo Strafverteidigerforum

XXVII



Abkürzungsverzeichnis

strafr. strafrechtlich
StrafrAbh. Strafrechtliche Abhandlungen, hrsg. von Bennecke, dann von Beling, v. Lilienthal und

Schoetensack
StraßVerkSichG 1. Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs

(Straßenverkehrssicherungsgesetz – StraßenVSichG)
StrEG Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen
StREG Gesetz über ergänzende Maßnahmen zum 5. StrRG (Strafrechtsreformergänzungsgesetz)
StrlSchuV/ Strahlenschutzverordnung

StrlSchVO
StRR Strafrechtsreport
StrRG Gesetz zur Reform des Strafrechts (1. ~, 2. ~, … 6. ~)
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
StS Strafsenat
StuR Staat und Recht
StV/StrVert. Strafverteidiger
StVE Straßenverkehrsentscheidungen, hrsg. von Cramer, Berz, Gontard, Loseblattsammlung

(zit. nach Paragraph u. Nummer)
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVGÄndG Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze
StVj/StVJ Steuerliche Vierteljahresschrift
StVK Strafvollstreckungskammer
StVO Straßenverkehrsordnung
StVollstrO Strafvollstreckungsordnung
StVollzÄndG Gesetz zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes
StVollzG Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der

Besserung und Sicherung (Strafvollzugsgesetz)
StVollzK Blätter für Strafvollzugskunde (Beilage zur Zeitschrift „Der Vollzugsdienst“)
1. StVRG Erstes Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts
1. StVRErgG Erstes Gesetz zur Ergänzung des 1. StVRG
StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
s. u. siehe unten
SubvG Subventionsgesetz
SV Sachverhalt

TDG Gesetz über die Nutzung von Telediensten
TerrorBekG Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämpfungsgesetz)
TerrorBekErgG Gesetz zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes

(Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz)
ThürPAG Thüringisches Polizeiaufgabengesetz
TierschG/ Tierschutzgesetz

TierschutzG
Tit. Titel
TKG Telekommunikationsgesetz
TPG Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen (Transplantations-

gesetz)
TV Truppenvertrag
Tz. Textziffer, -zahl

u. unten (auch: und)
u. a. unter anderem (auch: andere)
u. ä. und ähnliche
u. a. m. und anderes mehr
UdG Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Üb. Überblick; Übersicht
Übereink./Übk. Übereinkommen
ÜbergangsAO Übergangsanordnung
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ü. M. überwiegende Meinung
UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht
UG Unternehmergesellschaft
U-Haft Untersuchungshaft
UMAG Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts
umstr. umstritten
UmwRG Umweltrahmengesetz der DDR
UNO United Nations Organization (Vereinte Nationen)
UNTS United Nations Treaty Series
unv. unveröffentlicht
UPR Umwelt- und Planungsrecht
UrhG Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
UStG Umsatzsteuergesetz
usw. und so weiter
UTR Umwelt- und Technikrecht, Schriftenreihe des Instituts für Umwelt- und Technikrecht der

Universität Trier, hrsg. von Rüdiger Breuer u. a.
u. U. unter Umständen
UVNVAG Ausführungsgesetz v. 23.7.1998 (BGBl. I S. 1882) zu dem Vertrag v. 24.9.1996 über das

umfassende Verbot von Nuklearversuchen – Zustimmungsgesetz
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
UZwG Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch

Vollzugsbeamte des Bundes
UZwGBw Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer

Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und zivile Wachpersonen

v. von, vom
VAE Verkehrsrechtliche Abhandlungen und Entscheidungen
VAG Versicherungsaufsichtsgesetz
v. A. w. von Amts wegen
VBlBW Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg
VD Verkehrsdienst
VDA bzw. VDB Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts, Allgemeiner bzw.

Besonderer Teil
VE Vorentwurf
VerbrBekG Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und anderer Gesetze

(Verbrechensbekämpfungsgesetz)
VerbringungsG/ Gesetz zur Überwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote

VerbG
VereinfVO Vereinfachungsverordnung

1. ~ –, VO über Maßnahmen auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung und Rechtspflege
2. ~ –, VO zur weiteren Vereinfachung der Strafrechtspflege
3. ~ –, Dritte VO zur Vereinfachung der Strafrechtspflege
4. ~ –, Vierte VO zur Vereinfachung der Strafrechtspflege

VereinhG Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der
bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts

VereinsG Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz)
VerfGH Verfassungsgerichtshof
VerglO Vergleichsordnung
Verh. Verhandlungen des Deutschen Bundestages (BT), des Deutschen Juristentages (DJT) usw.
VerjährG Gesetz über das Ruhen der Verjährung bei SED-Unrechtstaten

2. VerjährG, Gesetz zur Verlängerung strafrechtlicher Verjährungsfristen vom 27.9.1993
3. VerjährG, Gesetz zur weiteren Verlängerung strafrechtlicher Verjährungsfristen vom
22.12.1997

VerkMitt./VM Verkehrsrechtliche Mitteilungen
VerkProspektG Wertpapiere-Verkaufsprospektgesetz
vermitt. vermittelnd
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VerpflG Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz)
i. d. F. v. Art. 42 EGStGB

VerschG Verschollenheitsgesetz
VersG Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz)
VersR Versicherungsrecht, Juristische Rundschau für die Individualversicherung
VerwArch. Verwaltungsarchiv
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
Vhdlgen s. Verh.
VJZ Zeitschrift für Vermögems- und Immobilienrecht
VN Vereinte Nationen
VN-Satzung Satzung der Vereinten Nationen
VO Verordnung
VOBl. Verordnungsblatt
VOR Zeitschrift für Verkehrs- und Ordnungswidrigkeitenrecht
Voraufl. Vorauflage
Vorbem. Vorbemerkung
VorE Vorentwurf
vorgen. vorgenannt
VRS Verkehrsrechts-Sammlung, Entscheidungen aus allen Gebieten des Verkehrsrechts
VStGB Völkerstrafgesetzbuch
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer (zit. nach Heft u. Seite)
VVG Gesetz über den Versicherungsvertrag
VwBlBW Verwaltungsblätter Baden-Württemberg
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz

WaffG/WaffenG Waffengesetz
Warn./WarnRspr Sammlung zivilrechtlicher Entscheidungen des RG, hrsg. von Warneyer

(zit. nach Jahr und Nummer)
WBl Wirtschaftsrechtliche Blätter (Österreich)
WDO Wehrdisziplinarordnung
WehrpflG Wehrpflichtgesetz
WeimVerf./WV Verfassung des Deutschen Reichs (sog. „Weimarer Verfassung“)
WeinG Weingesetz
weitergeh. weitergehend
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
WiB Wirtschaftsrechtliche Beratung
1. WiKG 1. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
2. WiKG 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
WissR Wissenschaftsrecht
WiStG Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts

(Wirtschaftsstrafgesetz 1954)
wistra Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer, Strafrecht, dann: Zeitschrift für Wirtschafts- und

Steuerstrafrecht
WiVerw Wirtschaft und Verwaltung
WK Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
WM Wertpapier-Mitteilungen
w. N. b. weitere Nachweise bei
WoÜbG Gesetz zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004

(akustische Wohnraumüberwachung) v. 24.6.2005
WuM Wohnungswirtschaft und Mietrecht
WPg Die Wirtschaftsprüfung
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WpHG Gesetz über Wertpapierhandel
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
WStG Wehrstrafgesetz
WZG Warenzeichengesetz

z. zur, zum
(Z) Entscheidung in Zivilsachen
ZAG Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
ZahlVGJG Gesetz über den Zahlungsverkehr mit Gerichten und Justizbehörden
ZAkDR Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht (1934–1944)
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
z. B. zum Beispiel
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZbernJV/ZBJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
ZBl. f. Verk. Med. Zentralblatt für Verkehrsmedizin, Verkehrspsychologie, Luft- und Raumfahrtmedizin
ZDG Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz)
ZfB Zeitschrift für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen
ZfBR Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht
Z. f. d. ges. Sach- Zeitschrift für das gesamte Sachverständigenwesen

verst.wesen
ZFIS Zeitschrift für innere Sicherheit
ZfJ Zentralblatt für Jugendrecht
ZfL Zeitschrift für Lebensrecht
ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht
ZfS/ZfSch Zeitschrift für Schadensrecht
ZfStrVo Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe
ZfW Zeitschrift für Wasserrecht
ZfWG Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht
ZfZ Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, begr. v. Goldschmidt
Zif./Ziff. Ziffer(n)
ZInsO Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
zit. zitiert
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZMR Zeitschrift für Miet- und Raumrecht
ZNER Zeitschrift für Neues Energierecht
ZollG Zollgesetz
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZSchwR Zeitschrift für Schweizerisches Recht
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
z. T. zum Teil
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht/Film und Recht
zusf. zusammenfassend
zust. zustimmend
ZustErgG Gesetz zur Ergänzung von Zuständigkeiten auf den Gebieten des Bürgerlichen Rechts, des

Handelsrechts und des Strafrechts (Zuständigkeitsergänzungsgesetz)
ZustG Zustimmungsgesetz
ZustVO Verordnung über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige

strafverfahrensrechtliche Vorschriften
zutr. zutreffend
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z. V. b. zur Veröffentlichung bestimmt
ZVG Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

(Zwangsversteigerungsgesetz)
ZVS Zeitschrift für Verkehrssicherheit
zw. zweifelhaft (auch: zweifelnd)
ZWehrR Zeitschrift für Wehrrecht (1936/37–1944)
ZWH Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen
z. Z. zur Zeit
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess
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Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur
Das Schrifttum zum Kernstrafrecht sowie sämtliche strafrechtlich relevanten Festschriften und
vergleichbare Werke finden sich unter 1. Es folgt in alphabetischer Reihenfolge das Schrifttum
zum Nebenstrafrecht und zu nichtstrafrechtlichen Gebieten: 2. Betäubungsmittelstrafrecht,
3. Bürgerliches Recht einschließlich Versicherungsrecht, 4. DDR-Strafrecht, 5. Europäisches
Recht, 6. Handelsrecht einschließlich Bilanz- und Gesellschaftsrecht, 7. Jugendstrafrecht, 8. Kri-
minologie, 9. Ordnungswidrigkeitenrecht, 10. Presserecht, 11. Rechtshilfe, 12. Rechtsmedizin
und Medizinstrafrecht, 13. Strafprozess- und Strafvollzugsrecht, 14. Straßenverkehrsrecht,
15. Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht, 16. Wettbewerbs- und Kartellrecht, 17. Wirtschafts-
und Steuerstrafrecht, 18. Zivilprozess- und Insolvenzrecht, 19. Sonstiges (einschließlich Arbeits-
und Sozialrecht, Völkerrecht und Waffenrecht).

1. Strafrecht (StGB) und Festschriften

Zitier-Abk. Werk
AK Kommentar zum Strafgesetzbuch – Reihe Alternativkommentare, hrsg. v.

Wassermann, Bd. 1 (1990), Bd. 3 (1986)
Ambos Internationales Strafrecht, 5. Aufl. (2018)
AnwK AnwaltKommentar StGB, hrsg. v. Leipold/Tsambikakis/Zöller, 2. Aufl. (2015)
Appel Verfassung und Strafe (1998)
Arzt/Weber/Heinrich/ Strafrecht, Besonderer Teil, Lehrbuch, 3. Aufl. (2015)

Hilgendorf BT
v. Bar Gesetz und Schuld im Strafrecht, 1. Bd. (1906), 2. Bd. (1907), 3. Bd. (1909)
Baumann Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. (1975)
Baumann/Weber/Mitsch/ Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 12. Aufl. (2016)

Eisele
BeckOK Beck’scher Online-Kommentar StGB, hrsg. v. von Heintschel-Heinegg,

46. Edition (2020)
Beling Die Lehre vom Verbrechen (1906)
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Festschrift Schwind Kriminalpolitik und ihre wissenschaftlichen Grundlagen: Festschrift für Hans-Dieter
Schwind zum 70. Geburtstag (2006)

Festschrift Schwinge Persönlichkeit in der Demokratie: Festschrift für Erich Schwinge zum
70. Geburtstag (1973)

Festschrift Seebode Festschrift für Manfred Seebode zum 70. Geburtstag (2008)
Festschrift Sendler Bürger-Richter-Staat: Festschrift für Horst Sendler zum Abschied aus seinem Amt

(1991)
Festschrift Spendel Festschrift für Günter Spendel zum 70. Geburtstag (1992)
Festschrift Spinellis Die Strafrechtswissenschaft im 21. Jahrhundert: Festschrift für Dionysios Spinellis,

2 Bde. (2001)
Festschrift Steinhilper Kriminologie und Medizinrecht: Festschrift für Gernot Steinhilper zum

70. Geburtstag (2013)
Festschrift Stock Studien zur Strafrechtswissenschaft: Festschrift für Ulrich Stock zum

70. Geburtstag (1966)
Festschrift Stöckel Strafrechtspraxis und Reform: Festschrift für Heinz Stöckel zum 70. Geburtstag (2010)
Festschrift Stree/Wessels Beiträge zur Rechtswissenschaft: Festschrift für Walter Stree und Johannes

Wessels zum 70. Geburtstag (1993)
Festschrift Stutte Jugendpsychiatrie und Recht: Festschrift für Hermann Stutte zum 70. Geburtstag

(1979)
Festschrift Tiedemann Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht: Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen;

Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag (2008)
Festschrift Trechsel Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte: Festschrift für Stefan Trechsel

zum 65. Geburtstag (2002)
Festschrift Triffterer Festschrift für Otto Triffterer zum 65. Geburtstag (1996)
Festschrift Tröndle Festschrift für Herbert Tröndle zum 70. Geburtstag (1989)
Festschrift Tübingen Tradition und Fortschritt im Recht: Festschrift gewidmet der Tübinger

Juristenfakultät zu ihrem 500-jährigen Bestehen 1977 von ihren gegenwärtigen
Mitgliedern (1977)

Festschrift Venzlaff Forensische Psychiatrie – Entwicklungen und Perspektiven: Festschrift für Ulrich
Venzlaff zum 85. Geburtstag (2006)

Festschrift Volk In dubio pro libertate: Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag (2009)
Festschrift Vormbaum Strafrecht und Juristische Zeitgeschichte – Symposium anlässlich des

70. Geburtstages von Thomas Vormbaum
Festschrift Waseda Recht in Ost und West: Festschrift zum 30-jährigen Jubiläum des Instituts für

Rechtsvergleichung der Waseda-Universität (1988)
Festschrift Wassermann Festschrift für Rudolf Wassermann zum 60. Geburtstag (1985)
Festschrift v. Weber Festschrift für Hellmuth von Weber zum 70. Geburtstag (1963)
Festschrift Weber Festschrift für Ulrich Weber zum 70. Geburtstag (2004)
Festschrift Welzel Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag (1974)
Festschrift Widmaier Strafverteidigung, Revision und die gesamten Strafrechtswissenschaften:

Festschrift für Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag (2008)
Festschrift Wolf Mensch und Recht: Festschrift für Erik Wolf zum 70. Geburtstag (1972)
Festschrift Wolff Festschrift für E. A. Wolff zum 70. Geburtstag (1998)
Festschrift Wolter Festschrift für Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag (2013)
Festschrift Würtenberger Kultur, Kriminalität, Strafrecht: Festschrift für Thomas Würtenberger zum

70. Geburtstag (1977)
Festschrift Würtenberger II Verfassungsstaatlichkeit im Wandel, Festschrift für Thomas Würtenberger zum

70. Geburtstag (2013)
Festschrift Würzburger Raum und Recht: Festschrift 600 Jahre Würzburger Juristenfakultät (2002)

Juristenfakultät
Festschrift Zeidler Festschrift für Wolfgang Zeidler (1987)
Festschrift Zoll Rechtsstaat und Strafrecht: Festschrift für Andrzej Zoll zum 70. Geburtstag (2012)
Festschrift Zweibrücken 175 Jahre Pfälzisches Oberlandesgericht: 1815 Appellationshof, Oberlandesgericht

1990 (1990)
Fischer Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kurzkommentar, 66. Aufl. (2019)
Forster/Joachim Alkohol und Schuldfähigkeit (1997)
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Frank Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einführungsgesetz,
18. Aufl. (1931)

Freiburg-Symposium s. Tiedemann
Freund AT Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. (2009)
Frisch, Vorsatz und Risiko Vorsatz und Risiko: Grundfragen des tatbestandsmäßigen Verhaltens und des

Vorsatzes (1983)
Frisch, Tatbestandsmäßiges Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs (1988)

Verhalten
Frister Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. (2018)
Gallas, Beiträge Beiträge zur Verbrechenslehre (1968)
Gedächtnisschrift Delitala Gedächtnisschrift für (Studi in memoria di) Giacomo Delitala, 3 Bde. (1984)
Gedächtnisschrift Armin Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann (1989)

Kaufmann
Gedächtnisschrift Gedächtnisschrift für Hilde Kaufmann (1986)

H. Kaufmann
Gedächtnisschrift Keller Gedächtnisschrift für Rolf Keller (2003)
Gedächtnisschrift Meurer Gedächtnisschrift für Dieter Meurer (2002)
Gedächtnisschrift K. Meyer Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer (1990)
Gedächtnisschrift Noll Gedächtnisschrift für Peter Noll (1984)
Gedächtnisschrift H. Peters Gedächtnisschrift für Hans Peters (1967)
Gedächtnisschrift Radbruch Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch (1968)
Gedächtnisschrift Schlüchter Gedächtnisschrift für Ellen Schlüchter (2002)
Gedächtnisschrift Schröder Gedächtnisschrift für Horst Schröder (1978)
Gedächtnisschrift Seebode Im Zweifel für die Freiheit: Gedächtnisschrift für Manfred Seebode (2015)
Gedächtnisschrift Tjong Gedächtnisschrift für Zong Uk Tjong (1985)
Gedächtnisschrift Vogler Gedächtnisschrift für Theo Vogler (2004)
Gedächtnisschrift Zipf Gedächtnisschrift für Heinz Zipf (1999)
Gimbernat et al. Internationale Dogmatik der objektiven Zurechnung und der Unterlassungsdelikte:

Spanisch-Deutsches Symposium zu Ehren von Claus Roxin, hrsg. v. Gimbernat et
al. (1995)

Gössel I, II Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1: Delikte gegen immaterielle Rechtsgüter des
Individuums, 2. Aufl. (1999); Bd. 2: Straftaten gegen materielle Rechtsgüter des
Individuums (1996)

Gössel/Dölling Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1: Straftaten gegen Persönlichkeits- und
Gemeinschaftswerte, 2. Aufl. (2004)

Gropp AT Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Auflage (2015)
Gropp Sonderbeteiligungen Deliktstypen mit Sonderbeteiligung (1992)
Grundfragen Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, hrsg. v. Schünemann (1984)
Haft AT, BT II Strafrecht, Allgemeiner Teil, 9. Aufl. (2004); Besonderer Teil II, 8. Aufl. (2005)
Haft/Hilgendorf BT I Strafrecht, Besonderer Teil I, 9. Aufl. (2009)
Hanack-Symposium s. Ebert
Hefendehl Empirische Erkenntnisse, dogmatische Fundamente und kriminalpolitischer

Impetus. Symposium für Bernd Schünemann zum 60. Geburtstag,
hrsg. v. Hefendehl (2005)

Hefendehl Kollektive Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht (2002)
Rechtsgüter

Heghmanns BT Strafrecht für alle Semester, Besonderer Teil (2009)
Heinrich Strafrecht AT, 6. Aufl. (2019)
vHH Strafgesetzbuch, Kommentar, hrsg. v. von Heintschel-Heinegg, 3. Aufl. (2018)
v. Heintschel-Heinegg s. vHH
v. Hippel I, II Deutsches Strafrecht, Bd. 1 (1925), Bd. 2 (1930)
HK-GS Dölling/Duttge/König/Rössner, Gesamtes Strafrecht, Handkommentar,

4. Aufl. (2017)
Hohmann/Sander Strafrecht Besonderer Teil. BT I: Vermögensdelikte, 3. Aufl. (2011); BT II: Delikte

gegen die Person und gegen die Allgemeinheit, 2. Aufl. (2011)
Hruschka Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, 2. Aufl. (1988)
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Jäger BT Examens-Repetitorium Strafrecht Besonderer Teil, 9. Aufl. (2019)
Jakobs AT Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. (1993)
Jescheck, Beiträge I, II Strafrecht im Dienste der Gemeinschaft: ausgewählte Beiträge zur

Strafrechtsreform, zur Strafrechtsvergleichung, zum internationalen Strafrecht,
1953–1979 (1980) (I); Beiträge zum Strafrecht 1980–1998 (1998) (II),
jew. hrsg. v. Vogler

Jescheck/Weigend Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. (1996)
Joecks/Jäger Strafgesetzbuch, Studienkommentar, 12. Aufl. (2018) (vormals Joecks)
Kienapfel/Höpfel/Kert Strafrecht, Allgemeiner Teil, 15. Aufl. (2016) (vormals Kienapfel)
Kienapfel, Urkunden Urkunden und andere Gewährschaftsträger im Strafrecht (1967)
Kindhäuser/Zimmerman Strafrecht, Allgemeiner Teil, 9. Aufl. (2019)
Kindhäuser/Schramm Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und

Gesellschaft, 9. Aufl. (2019)
Kindhäuser/Böse Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Vermögensrechte, 10. Aufl.

(2019)
Kindhäuser/Hilgendorf Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar, 8. Aufl. (2019)
Kindhäuser, Gefährdung Gefährdung als Straftat (1989)
Kindhäuser/Neumann/ s. NK

Paeffgen
Klesczewski AT, BT I/II/III Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. (2017); Besonderer Teil I: Straftaten gegen die

Person (2010); Besonderer Teil II: Vermögensdelikte (2011); Besonderer Teil III:
Straftaten gegen Kollektivrechtsgüter (2012)

Klesczewski BT Strafrecht Besonderer Teil – Lehrbuch zum Strafrecht der Bundesrepublik
Deutschland (2016)

Köhler AT Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil (1997)
Kohlrausch/Lange Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzen, 43. Aufl. (1961)
Krey/Esser Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. (2016)
Krey/Hellmann/Heinrich Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1: Besonderer Teil ohne Vermögensdelikte,

BT 1, 2 16. Aufl. (2015); Bd. 2: Vermögensdelikte, 17. Aufl. (2015)
Kühl AT Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. (2017)
Küper/Zopfs BT Strafrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl. (2018)
Küpper/Börner Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1: Delikte gegen Rechtsgüter der Person und

Gemeinschaft, 4. Aufl. (2017) (vormals Küpper)
Lackner/Kühl Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 29. Aufl. (2018)
Leipold/Tsambikakis/Zöller s. AnwK
v. Liszt, Aufsätze Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 2 Bde. (1925)
v. Liszt/Schmidt AT, BT Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Allgemeiner Teil, 26. Aufl. (1932); Besonderer

Teil, 25. Aufl. (1925)
LK Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 12. Aufl. hrsg. v. Laufhütte/Rissing-van

Saan/Tiedemann (2006 ff.); 13. Aufl. hrsg. v. Radtke/Rissing-van Saan/Rönnau/
Schluckebier (2018 ff.)

Lutz Strafrecht AT, 14. Aufl. (2019)
Madrid-Symposium s. Schünemann/Suárez
Manoledakis/Prittwitz Strafrechtsprobleme an der Jahrtausendwende: Deutsch-Griechisches Symposium

in Rostock 1999, hrsg. v. Manoledakis/Prittwitz (2000)
Matheus Strafrecht BT 2, Nichtvermögensdelikte, 11 Aufl. (2019)
Matt/Renzikowski Strafgesetzbuch, Kommentar (2013)
Maurach AT, BT Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. (1971); Besonderer Teil, 5. Aufl. (1969) mit

Nachträgen von 1970/71
Maurach/Zipf Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilbd. 1: Grundlehren des Strafrechts und Aufbau der

Straftat, 8. Aufl. (1992)
Maurach/Gössel/Zipf Strafrecht, Allgemeiner Teil, Teilbd. 2: Erscheinungsformen des Verbrechens und

Rechtsfolgen der Tat, 8. Aufl. (2014)
Maurach/Schroeder/ Strafrecht, Besonderer Teil, Teilbd. 1: Straftaten gegen Persönlichkeits- und

Maiwald I, II Vermögenswerte, 10. Aufl. (2009); Teilbd. 2: Straftaten gegen Gemeinschaftswerte,
10. Aufl. (2013)
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Maurach/Schroeder/ Strafrecht, Besonderer Teil, Teilbd. 1: Straftaten gegen Persönlichkeits- und
Maiwald/Hoyer/Momsen Vermögenswerte, 11. Aufl. (2019)

H. Mayer AT Strafrecht, Allgemeiner Teil (1953)
H. Mayer, Strafrecht Das Strafrecht des deutschen Volkes (1936)
H. Mayer, Studienbuch Strafrecht, Allgemeiner Teil, Studienbuch (1967)
Mezger, Strafrecht Strafrecht, Lehrbuch, 3. Aufl. (1949) (ergänzt durch: Moderne Wege der

Strafrechtsdogmatik [1950])
Mitsch BT Strafrecht, Besonderer Teil: Vermögensdelikte, 3. Aufl. (2015)
MK Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, hrsg. von Joecks/Miebach, 3. Aufl.

(2017)
Naucke Strafrecht, Eine Einführung, 11. Aufl. (2008)
Niederschriften I–XIV Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission, 14 Bde.

(1956–1960)
Niethammer Lehrbuch des Besonderen Teils des Strafrechts (1950)
Niggli/Queloz Strafjustiz und Rechtsstaat: Symposium zum 60. Geburtstag von Franz Riklin und

José Hurtado Pozo, hrsg. v. Niggli/Queloz (2003)
NK Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch, hrsg. von Kindhäuser/Neumann/

Paeffgen, 5. Aufl. (2017)
NK-WSS Nomos Kommentar zum Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 1. Aufl. (2017)
Oehler Internationales Strafrecht, 2. Aufl. (1983)
v. Olshausen Kommentar zum Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 12. Aufl. (§§ 1–246)

bearb. von Freiesleben u. a. (1942 ff.); sonst 11. Aufl. bearb. von Lorenz u. a. (1927)
Otto AT, BT Grundkurs Strafrecht: Allgemeine Strafrechtslehre/Die einzelnen Delikte, jeweils

7. Aufl. (2005)
Pfeiffer/Maul/Schulte Strafgesetzbuch, Kommentar an Hand der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofes (1969)
Preisendanz Strafgesetzbuch, Lehrkommentar, 30. Aufl. (1978)
Puppe Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, 4. Aufl. (2019)
Rengier AT, BT 1, 2 Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl. (2019); Besonderer Teil, Bd. 1:

Vermögensdelikte, 21. Aufl. (2019); Bd. 2: Delikte gegen die Person und die
Allgemeinheit, 20. Aufl. (2019)

Riklin-Hurtado-Symposium s. Niggli/Queloz
Rostock-Symposium s. Manoledakis/Prittwitz
Roxin AT I, II Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1: Grundlagen – Der Aufbau der Verbrechenslehre,

4. Aufl. (2006); Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 2: Besondere Erscheinungsformen
der Straftat (2003)

Roxin TuT Täterschaft und Tatherrschaft, 10. Aufl. (2019)
Roxin/Arzt/Tiedemann Einführung in das Strafrecht und Strafprozessrecht, 6. Aufl. (2014)
Roxin-Symposium s. Gimbernat
Sack Umweltschutz-Strafrecht, Erläuterung der Straf- und Bußgeldvorschriften,

Loseblattausgabe, 44. Aktualisierung (März 2019)
Safferling Internationales Strafrecht (2011)
Satzger/Schluckebier/ s. SSW

Widmaier
Sauer AT, BT Allgemeine Strafrechtslehre, 3. Aufl. (1955); System des Strafrechts, Besonderer

Teil (1954)
Schäfer/v. Dohnanyi Die Strafgesetzgebung der Jahre 1931 bis 1935 (1936) (Nachtrag zur 18. Aufl. von

Frank: das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich [1931])
Schmidt AT, BT I, BT II Strafrecht, Allgemeiner Teil, Besonderer Teil I und II, jeweils 21. Aufl. (2019)
Schmidt-Salzer Produkthaftung, Bd. 1: Strafrecht, 2. Aufl. (1988)
Schmidhäuser Einführung in das Strafrecht, 2. Aufl. (1984)
Schmidhäuser AT, BT, StuB Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. (1975); Besonderer Teil, 2. Aufl. (1983);

Studienbuch: Allgemeiner Teil, 2. Aufl. (1984)
Schöch Wiedergutmachung und Strafrecht: Symposium aus Anlaß des 80. Geburtstages

von Friedrich Schaffstein, hrsg. v. Schöch (1987)
Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. (2019)
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Schramm Internationales Strafrecht, 2. Aufl. (2018)
Schroth BT Strafrecht, Besonderer Teil, 5. Aufl. (2010)
Schünemann/de Figueiredo Bausteine des Europäischen Strafrechts: Coimbra-Symposium für Claus Roxin,

Dias hrsg. v. Schünemann/de Figueiredo Dias (1995)
Schünemann/Suárez Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts: Madrid-Symposium für Klaus

Tiedemann, hrsg. v. Schünemann/Suárez (1994)
Sieber Verantwortlichkeit im Internet (1999)
Sieber/Cornils Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung, hrsg. von Sieber/Cornils

(2008 ff.)
SK Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 9. Aufl. (2017)
sLSK Systematischer Leitsatzkommentar zum Sanktionenrecht, hrsg. v. Horn,

Loseblattausgabe (1983 ff.)
Sonnen Strafrecht Besonderer Teil (2005)
SSW Strafgesetzbuch, Kommentar, hrsg. v. Satzger/Schluckebier/Widmaier, 4. Aufl. (2019)
Stratenwerth/Kuhlen AT Strafrecht, Allgemeiner Teil – Die Straftat, 6. Aufl. (2011)
Tendenzen der Kriminal- Neuere Tendenzen der Kriminalpolitik, Beiträge zu einem deutsch-skandinavischen

politik Strafrechtskolloquium, hrsg. v. Cornils/Eser (1987)
Tiedemann Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union, Rechtsdogmatik –

Rechtsvergleich – Rechtspolitik (Freiburg-Syposium), hrsg. v. Tiedemann (2002)
Tiedemann, Anfängerübung Die Anfängerübung im Strafrecht, 4. Aufl. (1999)
Tiedemann, Tatbestands- Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht (1969)

funktionen
Tiedemann-Symposium s. Schünemann/Suárez
Walter Der Kern des Strafrechts (2006)
v. Weber Grundriß des deutschen Strafrechts, 2. Aufl. (1948)
Welzel, Strafrecht Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. (1969)
Welzel, Strafrechtssystem Das neue Bild des Strafrechtssystems, 4. Aufl. (1961)
Wessels/Beulke/Satzger Strafrecht, Allgemeiner Teil, 49. Aufl. (2019)
Wessels/Hettinger/Engländer Strafrecht, Besonderer Teil 1: Straftaten gegen Persönlichkeits- und

Gemeinschaftswerte, 43. Aufl. (2019)
Wessels/Hillenkamp/Schuhr Strafrecht, Besonderer Teil 2: Straftaten gegen Vermögenswerte, 42. Aufl. (2019)
WK Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch – StGB; hrsg. v. Höpfl/Ratz, Loseblatt,

2. Aufl. (1999 ff.)
Wohlers Deliktstypen Deliktstypen des Präventionsrechts – Zur Dogmatik „moderner“

Gefährdungsdelikte (2000)
Wolters Das Unternehmensdelikt (2001)
Zieschang AT Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. (2017)
Zieschang, Gefährdungs- Die Gefährdungsdelikte (1998)

delikte

2. Betäubungsmittelstrafrecht

Franke/Wienroeder Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 3. Aufl. (2007)
Joachimski/Haumer Betäubungsmittelgesetz (mit ergänzenden Bestimmungen), Kommentar,

7. Aufl. (2015)
Körner/Patzak/Volkmer Betäubungsmittelgesetz, Kurzkommentar, 9. Aufl. (2019)
Webel Betäubungsmittelstrafrecht (2003)
Weber Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 5. Aufl. (2017)

3. Bürgerliches Recht einschließlich Versicherungsrecht

Bruck/Möller Großkommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, 9. Aufl. (2008 ff.)
Erman Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 15. Aufl. (2017)
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Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, 17. Aufl. (2018)
Larenz/Wolf s. Wolf/Neuner
MK-BGB Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 6. Auflage (ab 2011), hrsg.

v. Säcker/Rixecker/Oetker; 7. Aufl. (ab 2015) und 8. Aufl. (ab 2018) beide hrsg. von
Säcker/Rixecker/Oetker/Limperg

MK-VVG Münchener Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, hrsg. v. Langheid/
Wandt, 2. Aufl. (2016)

Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz (Auszug), 78. Aufl. (2019)
Prütting/Wegen/Weinreich BGB Kommentar, 14. Aufl. (2019)
RGRK Das Bürgerliche Gesetzbuch, Kommentar, mit besonderer Berücksichtigung der

Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes
(Reichsgerichtsrätekommentar), hrsg. v. Mitgliedern des Bundesgerichtshofes,
12. Aufl. (1975–1999)

HK-BGB Schulze/Dörner/Ebert/Hoeren/Kemper/Saenger/Scheuch/Schreiber/Schulte-
Nölke/Staudinger/Wiese, Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar,
10. Aufl. (2019)

Soergel Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen,
13. Aufl. (1999 ff.)

Staudinger J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 13. Aufl. Bearbeitungen (1993 ff.)

Wolf/Neuner Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 11. Aufl. (2016)

4. DDR-Strafrecht

StGB-Komm.-DDR Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik, Kommentar, 5. Aufl. (1987)
StGB-Lehrb.-DDR AT, BT Strafrecht der DDR, Lehrbuch: Allgemeiner Teil, 2. Aufl. (1976); Besonderer Teil

(1981)
StGB-Lehrb.-DDR 1988 Strafrecht der DDR, Lehrbuch, Allgemeiner Teil (1988)
StPO-Komm.-DDR Strafprozeßrecht der Deutschen Demokratischen Republik, Kommentar,

3. Aufl. (1989)
StPO-Lehrb.-DDR Strafverfahrensrecht, Lehrbuch, 3. Aufl. (1987)

5. Europäisches Recht

Bleckmann Europarecht, 6. Aufl. (1997)
Geiger/Khan/Kotzur s. GKK
GKK EUV/AEUV, Kommentar, hrsg. v. Geiger/Khan/Kotzur, 6. Aufl. (2017)
GKN Das Recht der Europäischen Union, Kommentar, Loseblattausgabe, hrsg. v.

Grabitz/Hilf/Nettesheim, 68. Aufl. (2019)
Grabitz/Hilf/Nettesheim s. GKN
Hailbronner/Klein/Magiera/ s. HKMM

Müller-Graff
HKMM Handkommentar zum Vertrag über die Europäische Union (EUV/EGV), hrsg. v.

Hailbronner/Klein/Magiera/Müller-Graff, Loseblattausgabe (1991 ff.)
HdEuropR Handbuch des Europäischen Rechts, Loseblattausgabe, hrsg. v. Ehlermann/Bieber/

Haag, 698. Lfg. (2019)
Hecker Europäisches Strafrecht, 5. Aufl. (2015)
Hobe Europarecht, 9. Aufl. (2017)
IM EG Wettbewerbsrecht: Band 1. EU, 2 Teilbände., hrsg. v. Immenga/Mestmäcker,

5. Aufl. (2012); Nachtrag zu Teilband 1 (2014); 6. Aufl. (ab 2019)
Immenga/Mestmäcker EG s. IM EG
Satzger Internationales und Europäisches Strafrecht, 8. Aufl. (2018)

XLIV



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

Schwarze EU-Kommentar, hrsg. v. Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, 4. Aufl. (2019)
Schweitzer/Hummer Europarecht, 6. Aufl. (2008)
Sieber/Satzger/v.Heintschel- s. SSvHH

Heinegg
SSvHH Europäisches Strafrecht, hrsg. v. Sieber/Satzger/v.Heintschel-Heinegg,

2. Aufl. (2014)
Streinz Europarecht, 11. Aufl. (2019)

6. Handelsrecht einschließlich Bilanz- und Gesellschaftsrecht

Baumbach/Hopt Handelsgesetzbuch: HGB mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank- und
Börsenrecht, Transportrecht, 38. Aufl. (2018)

Ebenroth/Boujong/Joost/ Handelsgesetzbuch, 3. Aufl. (2014/15)
Strohn

Großfeld/Luttermann Bilanzrecht, 4. Aufl. (2009)
Habersack/Casper/Löbbe GmbHG Großkommentar in 3 Bänden, hrsg. von Habersack/Casper/Löbbe, Band 1:

Einleitung, §§ 1–28, 3. Aufl. (2019)
Hachenburg GmbHG, Kommentar, 8. Aufl. (1993 bis 1997)
Heymann HGB, Kommentar, 2. Aufl. (2004), 3. Aufl. (ab 2019)
GK-AktG Großkommentar zum Aktiengesetz, 4. Aufl. hrsg. v. Hopt/Wiedemann (1992 ff.);

5. Aufl. hrsg. v. Hirte/Mülbert/Roth (2015 ff.)
Hüffer/Koch Aktiengesetz: AktG, Kommentar, 13. Aufl. (2018)
MK-HGB Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, hrsg. v. K. Schmidt, 3. Aufl.

(2010 ff.); 4. Aufl. (2016 ff.)
Schmidt/Lutter AktG Kommentar in 2 Bänden, 3. Aufl. (2015)
Scholz Kommentar zum GmbH-Gesetz in 3 Bänden, 11. Aufl. (2012 ff.), 12. Aufl. (2018 ff.)
Staub Großkommentar zum HGB, 5. Aufl. (2008 ff.)
Ulmer/Habersack/Löbbe s. UHL
UHL GmbHG Großkommentar in 2 Bänden, hrsg. v. Ulmer/Habersack/Löbbe,

2. Aufl. (2016)

7. Jugendstrafrecht

AK JGG Kommentar zum Jugendgerichtsgesetz – Reihe Alternativkommentare, hrsg. v.
Wassermann (1987)

Brunner Jugendgerichtsgesetz, Kommentar, 9. Aufl. (1991)
Brunner/Dölling Jugendgerichtsgesetz, Kommentar, 13. Aufl. (2017)
Böhm/Feuerhelm Einführung in das Jugendstrafrecht, 4. Aufl. (2004)
Diemer/Schatz/Sonnen Jugendgerichtsgesetz mit Jugendstrafvollzugsgesetzen, Kommentar, 7. Aufl. (2015)
Eisenberg JGG Jugendgerichtsgesetz, Kommentar, hrsg. v. Eisenberg/Kölbel, 21. Aufl. (2020)
Laubenthal/Baier/Nestler Jugendstrafrecht, 3. Aufl. (2015)
Ostendorf JGG Jugendgerichtsgesetz, Kommentar, 10. Aufl. (2016)
Schaffstein/Beulke/Swoboda Jugendstrafrecht, 15. Aufl. (2015)
Streng Jugendstrafrecht, 4. Aufl. (2016)
Walter/Neubacher Jugendkriminalität: eine systematische Darstellung, 4. Aufl. (2011)

8. Kriminologie

Albrecht Kriminologie, 4. Aufl. (2010)
Dittmann/Jehle Kriminologie zwischen Grundlagenwissenschaften und Praxis, hrsg. v. Dittmann/

Jehle (2003)

XLV



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

Eisenberg/Kölbel Kriminologie, 7. Aufl. (2017) (vormals Eisenberg)
Göppinger Kriminologie, 4. Aufl. (1980)
Göppinger Kriminologie, hrsg. v. Göppinger/Bock, 6. Aufl. (2008)
HwbKrim Handwörterbuch der Kriminologie, hrsg. v. Sieverts/Schneider, Bd. 1–3,

Ergänzungsband (4. Bd.), Nachtrags- und Registerband (5. Bd.), 2. Aufl. (1966–1998)
IntHdbKrim Internationales Handbuch der Kriminologie, hrsg. v. H.-J. Schneider, Bd 1 (2007);

Bd 2 (2009)
Kaiser/Schöch/Kinzig Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug, hrsg. v. Schöch/Kinzig,

8. Aufl. (2015)
Kaiser, Einführung Kriminologie: eine Einführung in die Grundlagen, 10. Aufl. (1997)
Meier Kriminologie, 5. Aufl. (2016)
Mezger, Kriminologie Kriminologie, Studienbuch (1951)
Schneider Kriminologie, Lehrbuch, 3. Aufl. (1992)
Schneider, Kriminologie Kriminologie: Ein internationales Handbuch (2014)
Schwind Kriminologie und Kriminalpolitik, 23. Aufl. (2016)

9. Ordnungswidrigkeitenrecht

Bohnert/Bülte Ordnungswidrigkeitenrecht, 5. Aufl. (2016) (vormals Bohnert)
Göhler Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kurzkommentar, 17. Aufl. (2017)
HK-OWiG Heidelberger Kommentar zum Ordnungswidrigkeitengesetz, hrsg. v. Lemke u. a.,

2. Aufl. (2005)
KK-OWiG Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: OWiG, hrsg. v.

Mitsch, 5. Aufl. (2018)
Krenberger/Krumm OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz, Kommentar, 5. Aufl. (2018) (vormals Bohnert/

Krenberger/Krumm)
Mitsch, OWiG Recht der Ordnungswidrigkeiten, 2. Aufl. (2005)
Rebmann/Roth/Hermann Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kommentar, Loseblattausgabe,

27. Aktualisierung (Februar 2019)

10. Presserecht

Groß Presserecht, 3. Aufl. (1999)
Löffler Presserecht, Kommentar, 6. Aufl. (2015)
Löffler HdB s. Ricker/Weberling
Ricker/Weberling Handbuch des Presserechts, begr. v. Löffler, hrsg. v. Ricker/Weberling, 6. Aufl.

(2012)
Soehring/Hoene Presserecht, 6. Aufl. (2019) (vormals Soehrin)

11. Rechtshilfe

Grützner/Pötz/Kreß/Gazeas Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, Loseblattausgabe,
48. Aktualisierung (2019)

Schomburg/Lagodny/Gleß/ Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 5. Aufl. (2012)
Hackner

Schomburg/Lagodny Internationale Rechtshilfe in Strafsachen = International Cooperation in Criminal
Matters, 6. Aufl. (2020)

Vogler/Wilkitzki Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), Kommentar,
Loseblattausgabe (1992 ff.) als Sonderausgabe aus Grützner/Pötz, Internationaler
Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, 2. Aufl. (1980 ff.)

XLVI



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

12. Rechtsmedizin und Medizinstrafrecht

Forster Praxis der Rechtsmedizin (1986)
Forster/Ropohl Rechtsmedizin, 5. Aufl. (1989)
Frister/Lindemann/Peters Arztstrafrecht (2011)
HfPsych I, II Handbuch der forensischen Psychiatrie, hrsg. v. Kröber/Dölling/Leygraf/Saß,

Bd. 1: Strafrechtliche Grundlagen der Gutachtenerstellung im Strafverfahren
(2007); Bd. 2: Psychopathologische Grundlagen und Praxis der forensischen
Psychiatrie im Strafrecht (2011); Bd. 3: Psychiatrische Kriminalprognose und
Kriminaltherapie (2006); Bd. 4: Kriminologie und forensische Psychiatrie (2009);
Bd. 5: Forensische Psychiatrie im Privatrecht und Öffentlichen Recht (2009)

Laufs Fortpflanzungsmedizin und Arztrecht (1992)
Laufs/Katzenmeier/Lipp Arztrecht, hrsg. v. Katzenmeier/Lipp, 7. Aufl. (2015)
Laufs/Kern/Rehborn Handbuch des Arztrechts, hrsg. v. Kern/Rehborn, 5. Aufl. (2019)
Rieger Lexikon des Arztrechts, hrsg. v. Rieger/Dahm/Steinhilper Loseblatt (2004)
Roxin/Schroth Handbuch des Medizinstrafrechts, hrsg. v. Roxin/Schroth, 4. Aufl. (2010)
Spickhoff Medizinrecht, hrsg. v. Spickhoff, 3. Aufl. (2018)
Ulsenheimer Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl. (2015)
Venzlaff/Foerster/Dreßing/ Psychiatrische Begutachtung, hrsg. v. Dreßing/Habermeyer, 6. Aufl. (2015)

Habermeyer
Wenzel Medizinrecht, hrsg. v. Wenzel, 4. Aufl. (2019)

13. Strafprozess und Strafvollzugsrecht

AK-StPO Kommentar zur Strafprozeßordnung – Reihe Alternativkommentare, hrsg. v.
Wassermann, Bd. 1 (1988), Bd. 2 Teilbd. 1 (1992), Bd. 2 Teilbd. 2 (1993), Bd. 3
(1996)

AK-StVollzG Kommentar zum Strafvollzugsgesetz – Reihe Alternativkommentare, hrsg. v.
Wassermann, 3. Aufl. (1990)

Arloth/Krä Strafvollzugsgesetze, Kommentar, 4. Aufl. (2017)
BeckOK-StPO Beck’scher Online-Kommentar StPO, hrsg. v. Graf, 35. Edition (2019)
Beulke Strafprozessrecht, 13. Aufl. (2016)
Beulke/Swoboda Strafprozessrecht, 14. Aufl. (2018)
Bringewat Strafvollstreckungsrecht: Kommentar zu den §§ 449–463d StPO (1993)
Calliess/Müller-Dietz s. Laubenthal/Nestler/Neubacher/Verrel
Eisenberg Beweisrecht der StPO, Spezialkommentar, 10. Aufl. (2017)
Hamm Die Revision in Strafsachen, 7. Aufl. (2010)
HK-StPO Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung, hrsg. v. Gercke/Julius/

Temming/Zöller, 6. Aufl. (2019)
Isak/Wagner s. Röttle/Wagner
Joecks/Jäger Studienkommentar StPO, 5. Aufl. (2019)
Kamann Handbuch für die Strafvollstreckung und den Strafvollzug, 2. Aufl. (2008)
Kammeier/Pollähne Maßregelvollzugsrecht, Kommentar, 4. Aufl. (2018)
Kissel/Mayer Gerichtsverfassungsgesetz, 9. Aufl. (2018)
KK Karlsruher Kommentar, Strafprozessordnung – GVG, EGGVG, EMRK, hrsg. v.

Hannich, 8. Aufl. (2019)
Kleinknecht/Meyer-Goßner s. Meyer-Goßner/Schmitt
KMR Kleinknecht/Müller/Reitberger (Begr.), Kommentar zur Strafprozeßordnung,

Loseblattausgabe, 8. Aufl. (1990 ff.), ab 81. Lfg. hrsg. von v. Heintschel-Heinegg/
Bockemühl

Kramer Grundlagen des Strafverfahrensrechts: Ermittlung und Verfahren, 8. Aufl. (2014)
Kühne Strafprozessrecht (ehem. Strafprozeßlehre) 9. Aufl. (2015)
Laubenthal/Nestler/ s. LNNV

Neubacher/Verrel

XLVII



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

LNNV Strafvollzugsgesetz, Kurzkommentar, hrsg. v. Laubenthal/Nestler/Neubacher/
Verrel, 12. Aufl. (2015) (begr. und bis zur 11. Aufl. fortgeführt von Callies/Müller-
Dietz)

LR Löwe-Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz mit
Nebengesetzen, Großkommentar, 26. Aufl. (2006 ff.), 27. Aufl. (2016 ff.)

Marschner/Lesting/ Freiheitsentziehung und Unterbringung, 6. Aufl. (2019) (vormals Marschner/
Stahmann Volckart/Lesting; Saage/Göppinger)

Meyer-Goßner/Schmitt Strafprozessordnung mit GVG und Nebengesetzen, Kurzkommentar,
62. Aufl. (2019) (vormals Kleinknecht/Meyer-Goßner)

Müller Beiträge zum Strafprozessrecht (2003)
Peters Strafprozeß, Ein Lehrbuch, 4. Aufl. (1985)
Pfeiffer Strafprozeßordnung und Gerichtsverfassungsgesetz, 5. Aufl. (2005)
Pohlmann/Jabel/Wolf Strafvollstreckungsordnung, Kommentar, 9. Aufl. (2015)
Putzke/Scheinfeld Strafprozessrecht, 8. Aufl. (2019)
Röttle/Wagner Strafvollstreckung, 8. Aufl. (2009); (vormals Wetterich/Hamann; Isak/Wagner)
Roxin/Schünemann Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. (2017)
Roxin/Arzt/Tiedemann Strafrecht und Strafprozessrecht, 6. Aufl. (2014)
Saage/Göppinger s. Marschner/Volckart
Sarstedt/Hamm s. Hamm
Satzger/Schluckebier/ s. SSW-StPO

Widmaier
Schäfer, Strafverfahren Die Praxis des Strafverfahrens, 6. Aufl. (2000), 7. Aufl. (2018)
Schäfer/Sander/ Die Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. (2017)

van Gemmeren
Schätzler Handbuch des Gnadenrechts, 2. Aufl. (1992)
Eb. Schmidt, Strafprozeßordnung, Lehrkommentar, Bd. 1: Die rechtstheoretischen und die

Lehrkommentar I–III rechtspolitischen Grundlagen des Strafverfahrensrechts, 2. Aufl. (1964); Bd. 2:
Erläuterungen zur Strafprozeßordnung und zum Einführungsgesetz zur
Strafprozeßordnung (1957) (mit Nachtragsband 1 [1967] und 2 [1970]); Bd. 3:
Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz und zum Einführungsgesetz zum
Gerichtsverfassungsgesetz (1960)

Schwind/Böhm/Jehle/ Strafvollzugsgesetz, Kommentar, 7. Auflage (2020)
Laubenthal

SK-StPO Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung mit GVG und EMRK, hrsg. v.
Wolter, Loseblattausgabe (1986 ff., 5. Aufl. 2016 ff.)

SSW-StPO Strafprozessordnung, Kommentar, hrsg. v. Satzger/Schluckebier/Widmaier,
4. Aufl. (2020)

Ulrich Der gerichtliche Sachverständige, 12. Aufl. (2007), (vormals Jessnitzer/Ulrich)
Volckart/Grünebaum Maßregelvollzug, 8. Aufl. (2015)
Volk/Engländer Grundkurs StPO, 9. Aufl. (2018)
Walter, Strafvollzug Strafvollzug, 2. Aufl. (1999)

14. Straßenverkehrsrecht

Bär/Hauser/Lehmpuhl Unfallflucht, Kommentar, Loseblattausgabe (1978 ff.)
Beck/Berr/Schäpe OWi – Sachen im Straßenverkehrsrecht, 7 Aufl. (2017) (vormals Beck/Berr)
Berz/Burmann Handbuch des Straßenverkehrsrechts, hrsg. von Burmann/Heß, Loseblattausgabe,

39. Lfg. (2019)
Burmann/Heß/Hühnermann/ Straßenverkehrsrecht, Kommentar, 25. Aufl. (2018), hrsg. v. Burmann/Heß/

Jahnke Hühnermann/Jahnke (vormals Jagow/Burmann/Heß)
Cramer Straßenverkehrsrecht, Bd. 1: StVO, StGB, 2. Aufl. (1977)
Full/Möhl/Rüth Straßenverkehrsrecht: Kommentar (1980) mit Nachtrag (1980/81)
Hentschel/König/Dauer s. HKD
Haus/Krumm/Quarch Gesamtes Verkehrsrecht, hrsg. von Haus/Krumm/Quarch, 2. Aufl. (2017)

XLVIII



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

Hentschel Trunkenheit, Fahrerlaubnisentziehung, Fahrverbot im Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrecht, 10. Aufl. (2006)

Hentschel/Born Trunkenheit im Straßenverkehr, 7. Aufl. (1996)
Hentschel/Krumm Fahrerlaubnis – Alkohol – Drogen im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,

7. Aufl. (2018)
Himmelreich/Hentschel Fahrverbot, Führerscheinentzug; Bd. 1: Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,

8. Aufl. (1995)
Himmelreich/Staub/Krumm/ Verkehrsunfallflucht: Verteidigerstrategien im Rahmen des § 142 StGB-mit

Nissen Auslandsteil, 7. Aufl. (2019) ((vormals Himmelreich/Bücken/Krumm)
HKD Straßenverkehrsrecht, hrsg. v. Hentschel/König/Dauer, 45. Aufl. (2019)

(vormals Jagusch/Hentschel)
HK-StVR Heidelberger Kommentar zum Straßenverkehrsrecht, hrsg. v. Griesbaum u. a.

(1993)
Hentschel/König/Dauer s. HKD
Janker Straßenverkehrsdelikte: Ansatzpunkte für die Verteidigung (2002)
Jagow/Burmann/Heß s. Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke
Jagusch/Hentschel s. HKD
Janiszewski Verkehrsstrafrecht, 5. Aufl. (2004)
Janiszewski/Jagow/Burmann s. Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke
JBH s. Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke
MK-StVR Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht, hrsg. von Bender/König

(2016 ff.)
Müller I–III Straßenverkehrsrecht, Großkommentar, 22. Aufl., Bd. 1 (1969) mit Nachtrag 1969,

Bd. 2 (1969), Bd. 3 (1973)
Rüth/Berr/Berz Straßenverkehrsrecht, Kommentar, 2. Aufl. (1988)

15. Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht

AK-GG Alternativkommentar Grundgesetz, hrsg. v. Wassermann, 3. Aufl. (2001)
Battis Bundesbeamtengesetz, Kommentar, 5. Aufl. (2017)
BK Kommentar zum Bonner Grundgesetz (Bonner Kommentar), Loseblattausgabe,

hrsg. v. Kahl/Waldhoff/Walter (1198. Lfg. 2019)
Clemens/Scheuring/ s. TVöD

Steingen/Wiese
Dreier I–III Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl., (Bd. 1: 2013; Bd. 2: 2015; Bd. 3: 2017)
Friauf Kommentar zur Gewerbeordnung – GewO, Gewerberechtlicher Teil,

Loseblattausgabe, hrsg. v. Friauf (2001 ff.)
Fuhr/Stahlhacke s. Friauf
HdStR I–XIII Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. v. Isensee/

Kirchhof, 3. Aufl (Bd. 1: 2003; Bd. 2: 2004; Bd. 3: 2005; Bd. 4: 2006; Bd. 5: 2007;
Bd. 6: 2009; Bd. 7: 2009; Bd. 8: 2010; Bd. 9: 2011; Bd. 10: 2012, Bd. 11: 2013,
Bd. 12: 2014, Bd. 13: 2015

Jarass/Pieroth Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar, 15. Aufl. (2018)
Kopp/Ramsauer Verwaltungsverfahrensgesetz, 20. Aufl. (2019)
Landmann/Rohmer I, II Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften, Kommentar, Loseblattausgabe,

Bd. 1: Gewerbeordnung; Bd. 2: Ergänzende Vorschriften (jew. 1998 ff.)
v. Mangoldt/Klein/Starck Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1 (Art. 1–19), Bd. 2 (Art. 20–82), Bd. 3 (Art. 83–

146), 7. Aufl. (2018); früherer Titel: Das Bonner Grundgesetz
Maunz/Dürig Grundgesetz, Kommentar, Loseblattausgabe, 7. Aufl. (1991 ff.) (bearb. v. Badura

u. a.), 88. Aufl. (2019)
Maunz/Schmidt-Bleibtreu/ s. MSBKB

Klein/Bethge
MSBKB Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar, Loseblatt, hrsg. v. Maunz/Schmidt-

Bleibtreu/Klein/Bethge, 57. Aufl. (2019)
Klein/Ulsamer nunmehr: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge

XLIX



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

v. Münch/Kunig Grundgesetz, Kommentar, Gesamtwerk in 2 Bänden, 6. Aufl. (2012)
Plog/Wiedow Kommentar zum Bundesbeamtengesetz, mit Beamtenversorgungsgesetz.

404. Lfg. (2019)
Sachs Grundgesetz-Kommentar, 8. Auflage (2018)
Schmidt-Aßmann/Schoch Besonderes Verwaltungsrecht, 14. Aufl. (2008)
Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/ Kommentar zum Grundgesetz, 14. Aufl. (2018)

Henneckef
Stern I–V Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2. Aufl. (1984); Bd. 2

(1980); Bd. 3/1 (1988); Bd. 3/2 (1994); Bd. 4 (1997); Bd. 4/2 (2006); Bd. 5 (2000)
TVöD Kommentar zum Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), hrsg. v. Clemens/

Scheuring/Steingen/Wiese, Loseblattausgabe, 114. Lfg. (2019)
Wolff/Bachof/Stober/Kluth Verwaltungsrecht, Band 1, 13. Aufl. (2017)

16. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Baumbach/Hefermehl s. Köhler/Bornkamm
Dreher/Kulka Wettbewerbs – und Kartellrecht, 10. Aufl. (2018) (vormals Rittner/Dreher/Kulka)
Emmerich/Lange Kartellrecht, Studienbuch, 14. Aufl. (2018) (vormals Emmerich)
Emmerich/Lange Unlauterer Wettbewerb, 11. Auflage (2019)
FK Kartellrecht [GWB] Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht, mit Kommentierung des GWB, des EG-

Kartellrechts und einer Darstellung ausländischer Kartellrechtsordnungen, hrsg. v.
Glassen u. a., Loseblattausgabe, 94. Lfg. (2001 ff.) bis zur 44. Lfg. unter dem Titel:
Frankfurter Kommentar zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Fezer/Büscher/Obergfell Lauterkeitsrecht (Kommentar zum UWG) 2 Bände, 3. Aufl. (2016)
Immenga/Mestmäcker GWB Wettbewerbsrecht, Kommentar, hrsg. v. Immenga/Mestmäcker, 5. Aufl. (2012)
Köhler/Bornkamm/ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG – mit PAngV, UKlaG, DL-InfoV

Feddersen 37. Aufl. (2019) (vormals Köhler/Bornkamm)
Köhler/Piper s. Ohly/Sosnitza
Ohly/Sosnitza UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 7. Aufl. (2016)
Rittner/Dreher Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 3. Aufl. (2008)

17. Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Achenbach/Ransiek/Rönnau s. ARR
ARR Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, hrsg. v. Achenbach/Ransiek/Rönnau,

5. Aufl. (2019)
Belke/Oehmichen Wirtschaftskriminalität – aktuelle Fragen des Wirtschaftsstrafrechts in Theorie und

Praxis (1983)
Bender/Möller/Retemeyer Steuerstrafrecht – Mit Schwerpunkt Zoll- und Verbrauchssteuerstrafrecht,

Loseblattausgabe, 47. Lfg. (2019)
Bittmann Insolvenzstrafrecht, hrsg. von Bittmann, 2. Aufl. (2017)
Brüssow/Petri Arbeitsstrafrecht, 2. Aufl. (2016)
Dannecker/Knierim/Smok Insolvenzstrafrecht, 3. Aufl. (2018) (vormals Dannecker/Knierim/Hagemeier)
Eidam Unternehmen und Strafe, 5. Aufl. (2018)
Franzen/Gast/Joecks s. JJR
Geilen, Aktienstrafrecht Erläuterungen zu §§ 399–405 AktG von Gerd Geilen, Erläuterungen zu § 408 AktG

von Wolfgang Zöllner (1984) (Sonderausgabe aus der 1. Aufl. des Kölner
Kommentars zum Aktiengesetz)

GJW Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, hrsg. v. Graf/Jäger/Wittig, 2. Aufl. (2017)
Graf/Jäger/Wittig s. GJW
Greeve/Leipold Handbuch des Baustrafrechts (2004)
Hellmann/Beckemper Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. (2018)
Hübschmann/Hepp/Spitaler s. HHS

L



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

HHS Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Kommentar, Loseblattausgabe,
(bearb. v. Söhn et al.) 255. Lfg. (November 2019)

HWiStR Handwörterbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, Loseblattausgabe
(1985–1990), hrsg. v. Krekeler/Tiedemann u. a.

Ignor/Mosbacher Handbuch Arbeitsstrafrecht, 3. Aufl. (2016)
Joecks/Jäger/Randt Steuerstrafrecht, 8. Aufl. (2015)
JJR Steuerstrafrecht: mit Zoll- und Verbrauchssteuerstrafrecht; Kommentar zu §§ 369–

412 AO; § 32 ZollVG, 8. Aufl. (2015)
Kempf/Lüderssen/Volk Die Handlungsfreiheit des Unternehmers, hrsg. v. Kempf/Lüderssen/Volk (2009)
Klein AO – Abgabenordnung, Kommentar, 14. Aufl. (2018)
Kohlmann Steuerstrafrecht, Kommentar zu den §§ 369–412 AO 1977, Loseblattausgabe,

64. Aktualisierung (2019)
Kohlmann GmbH Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des GmbH-Geschäftsführers, 1. Aufl. (1990)
Krekeler/Tiedemann/ Handwörterbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, hrsg. von Krekeler/

Ulsenheimer/ Weinmann Tiedemann/Ulsenheimer/Weinmann (1985–1990)
Kudlich/Oğlakcıoğlu Wirtschaftsstrafrecht, 2. Aufl. (2014)
Kühn/von Wedelstädt s. KvW
KvW Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, hrsg. v. von Wedelstädt,

22. Aufl. (2018)
MG Wirtschaftsstrafrecht, hrsg. von Müller-Gugenberger, 6. Aufl. (2015)
Müller-Gugenberger s. MG
Otto, Aktienstrafrecht Erläuterungen zu den §§ 399–410 AktG (1997) (Sonderausgabe aus der 4. Aufl. des

Großkommentars zum Aktiengesetz)
Park Kapitalmarktstrafrecht, Handkommentar, 5. Aufl. (2019)
Ransiek Unternehmensstrafrecht (1996)
Rolletschke Steuerstrafrecht, 4. Aufl. (2012)
C. Schröder Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, 3. Aufl. (2015)
Tiedemann, GmbH-Strafrecht GmbH-Strafrecht (§§ 82–85 GmbHG und ergänzende Vorschriften), 5. Aufl. (2010)

(Sonderausgabe aus der 10. Aufl. des Kommentars zum GmbHG von Scholz, Bd. III
2010)

Tiedemann, Wirtschaftsstraf- Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl. (2017)
recht

Tiedemann, Wirtschaftsstraf- Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union. Rechtsdogmatik –
recht EU Rechtsvergleich – Rechtspolitik (Freiburg-Symposium), hrsg. v. Tiedemann (2002)

Tipke/Kruse Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung. Kommentar zur AO und FGO inkl.
Steuerstrafrecht, 158. Lfg. (November 2019)

Tipke/Lang Steuerrecht, 23. Aufl. (2018)
Wabnitz/Janovsky/Schmitt Handbuch des Wirtschafts und Steuerstrafrechts, 5. Aufl. (2020) (vormals Wabnitz/

Janovsky)
Weyand/Diversy Insolvenzdelikte, 10. Aufl. (2016)
Wittig Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. (2017)
Ziouvas Das neue Kapitalmarktstrafrecht (2006)

18. Zivilprozessrecht und Insolvenzrecht

Baumbach/Lauterbach/ s. BLAH
Albers/Hartmann

BLAH Zivilprozessordnung, 77. Aufl. (2019)
FK-InsO Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, hrsg. v. Wimmer, 9. Aufl. (2018)
HK-InsO Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, hrsg. v. Kayser/Thole,

9. Aufl. (2018)
Jaeger Insolvenzordnung, Großkommentar, hrsg. v. Henckel/Gerhardt (2004 ff.)
KPB InsO – Kommentar zur Insolvenzordnung, Loseblattausgabe, 82. Aktualisierung

(Oktober 2019)

LI



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

Kübler/Prütting/Bork s. KPB
Leonhardt/Smid/Zeuner Insolvenzordnung (InsO) mit Insolvenzrechtlicher Vergütungsverordnung (InsVV),

Kommentar, hrsg. v. Leonhardt/Smid/Zeuner, 3. Aufl. (2010)
MK-InsO Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Aufl. (ab 2019)
MK-ZPO Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. (2016/2017)
Musielak/Voit ZPO – Zivilprozessordnung, Kommentar, 16. Aufl. (2019)
Rattunde/Smid/Zeuner Insolvenzordnung (InsO), Kommentar, hrsg. v. Rattunde/Smid/Zeuner,

4. Aufl. (2018) (vormals Leonhard/Smid/Zeuner)
Rosenberg/Schwab/Gottwald Zivilprozessrecht, 18. Aufl. (2018)
Stein/Jonas Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 23. Aufl. (2014 ff.)
Thomas/Putzo ZPO – Zivilprozessordnung, 40. Auflage (20169)
Zöller Zivilprozessordnung, Kommentar, 33. Aufl. (2020)

19. Sonstiges (einschließlich Arbeits- und Sozialrecht, Völkerrecht und Waffenrecht)

Bieneck Handbuch des Außenwirtschaftsrechts mit Kriegswaffenkontrollgesetz, hrsg. v.
Bieneck, 2. Aufl. (2005)

Brownlie Principles of Public International Law, 9. Aufl. (2019)
Corpus Juris The implementation of the Corpus Juris in the Member States/La mise en œuvre du

Corpus Juris dans les Etats Membres, hrsg. v. Delmas-Marty/Vervaele (2000);
Deutsche Version der Entwurfsfassung von 1997: Delmas-Marty (Hrsg.), Corpus
Juris der strafrechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen Interessen der
Europäischen Union, Deutsche Übersetzung von Kleinke und Tully, Einführung von
Sieber (1998)

Dahm/Delbrück/Wolfrum Völkerrecht, 2. Aufl., Band I/1 (1989), Band I/2 (2002), Band I/3 (2002)
ErfK Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 20. Aufl. (2020)
Fuchs/Preis Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. (2009)
Gerold/Schmidt Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 24. Aufl. (2019)
Götz/Tolzmann Bundeszentralregistergesetz, Kommentar, 4. Aufl. (2000); Nachtrag (2003)
Günther/Taupitz/Kaiser Embryonenschutzgesetz, Juristischer Kommentar mit medizinisch-

naturwissenschaftlichen Grundlagen, 2. Aufl. (2014)
Hanau/Adomeit Arbeitsrecht, 14. Aufl. (2007)
Hauck/Noftz Sozialgesetzbuch – Gesamtkommentar, hrsg. v. Hauck/Noftz, Loseblattausgabe,

(2019)
Herdegen Völkerrecht, 18. Aufl. (2019)
Hoeren/Sieber/Holznagel s. Multimedia-Recht
HwbRW I–VIII Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, hrsg. v. Stier-Somlo u. a., Bd. 1 (1926),

Bd. 2 (1927), Bd. 3 (1928), Bd. 4 (1927), Bd. 5 (1928), Bd. 6 (1929), Bd. 7 (1931),
Bd. 8 (1937) (unter dem Titel: Die Rechtsentwicklung der Jahre 1933 bis 1935/36)

Ipsen Völkerrecht, 7. Aufl. (2018)
KassKomm Kasseler Kommentar Sozialversicherungsgesetz, Loseblattausgabe, 107. Lfg.

(Dezember 2019)
Keller/Günther/Kaiser Embryonenschutzgesetz, Kommentar (1992)
Kröger/Gimmy Handbuch zum Internetrecht, 2. Aufl. (2002)
Lingens/Korte Wehrstrafgesetz, Kommentar, 5. Aufl. (2012) (vormals Schölz/Lingens)
Lüder/Vormbaum Materialien zum Völkerstrafgesetzbuch: Dokumentation des

Gesetzgebungsverfahrens (2002)
Multimedia-Recht Handbuch Multimedia-Recht, hrsg. v. Hoeren/Sieber/Holznagel, Loseblattausgabe,

50. Lfg. (Oktober 2019)
Rebmann/Uhlig Bundeszentralregister, Gewerbezentralregister, Verkehrszentralregister und

ergänzende Bestimmungen, Kommentar (1985)
Seidl-Hohenveldern Lexikon des Rechts – Völkerrecht, 3. Aufl (2001)
Seidl-Hohenveldern/Stein Völkerrecht, 12. Aufl. (2009)
Shaw International Law, 8. Aufl. (2017)
Steindorf Waffenrecht, Kurzkommentar, 10. Aufl. (2015)

LII



Schrifttum und abgekürzt zitierte Literatur

Stein/von Buttlar/Kotzur Völkerrecht, 14. Aufl. (2017)
Strupp/Schlochauer Wörterbuch des Völkerrechts, 2. Aufl., Band 1 (1960), Band 2 (1961), Band 3 (1962)
Thüsing AÜG – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Kommentar, hrsg. v. Thüsing,

4. Aufl. (2018)
Tolzmann Bundeszentralregistergesetz, 5. Aufl. (2015)
Ulsamer LdR Lexikon des Rechts: Strafrecht, Strafverfahrensrecht, hrsg. v. Ulsamer,

2. Aufl. (1996)
Verdross/Simma Universelles Völkerrecht, 3. Auflage (2010)
Vitzthum/Proelß Völkerrecht, 8. Aufl. (2019)
Waltermann Sozialrecht, 13. Aufl. (2018)
Wannagat Sozialgesetzbuch I/IV/X, hrsg. v. Eichenhofer/Wenner (2012)
Werle/Jeßberger Völkerstrafrecht, 4. Aufl. (2016)

LIII





Strafgesetzbuch
vom 15. Mai 1871 (RGBl. 127);
neugefasst durch Bek. v. 13.11.1998 (BGBl. I 3322);
zuletzt geändert durch Gesetz v. 3.3.2020 (BGBl. I S. 431)

BESONDERER Teil

Achtundzwanzigster Abschnitt Gemeingefährliche Straftaten

§ 306 Brandstiftung

(1) Wer fremde
1. Gebäude oder Hütten,
2. Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, namentlich Maschinen,
3. Warenlager oder -vorräte,
4. Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge,
5. Wälder, Heiden oder Moore oder
6. land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse
in Brand setzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, wird mit Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren.

Schrifttum
Bender Normzweck und Deliktstypus der einfachen und schweren Brandstiftung gem. §§ 306, 306a StGB n. F. (2014);
ders. Zur Relevanz der Brandforschung für die Dogmatik des Brandstrafrechts am Beispiel der schweren Brandstif-
tung nach § 306a I StGB, in: Strafrecht als interdisziplinäre Wissenschaft (2015) 119; Börner Ein Vorschlag zum
Brandstrafrecht (2006); Budjarek Brandgefahr durch Naturfarben. Naturharzimprägnierung entzündet Holzfassade,
Kriminalistik 1999 679; Cantzler Die Neufassung der Brandstiftungsdelikte, JA 1999 474; Duttge Strafrechtliche Rät-
sel – Zur Bedeutung der Rechtsgutlehre für Einwilligung und Gesetzeskonkurrenz –, Jura 2006 15; Fischer Strafrah-
menrätsel im 6. Strafrechtsreformgesetz – Zur Auslegung von §§ 306 ff. StGB –, NStZ 1999 13; Freund Der Entwurf
eines 6. Gesetzes zur Reform des Strafrechts. Eine Würdigung unter Einbeziehung der Stellungnahme eines Arbeits-
kreises von Strafrechtslehrern, ZStW 109 (1997) 455; Geerds Die Brandstiftungsdelikte im Wandel der Zeiten und
ihre Regelung im ausländischen Strafrecht, in: Brandermittlung und Brandverhütung (1962) 15; Geppert Die schwere
Brandstiftung (§ 306 StGB), Jura 1989 417; ders. Zur „einfachen“ Brandstiftung (§ 308 StGB), Festschrift Schmitt
(1992) 187; ders. Die Brandstiftungsdelikte (§§ 306 bis 306f StGB) nach dem Sechsten Strafrechtsreformgesetz, Jura
1998 597; Hagemeier/Radtke Die Entwicklung der Rechtsprechung zu den Brandstiftungsdelikten nach deren Reform
durch das 6. StrRG vom 28.1.1998, NStZ 2008 198; Hölemann Das Gutachten des Brandsachverständigen. For-
schung – Methode – Qualitätsanforderungen, StraFo 2005 487; Klesczewski Die Gemeingefährlichkeit als systemprä-
gendes Element der Brandstiftungsdelikte, HRRS 2013 465; Klussmann Über das Verhältnis von fahrlässiger Brand-
stiftung (§ 309 StGB) und nachfolgender vorsätzlicher Brandstiftung (§ 308 StGB) durch Unterlassen, MDR 1974
187; Kraatz Zur Systematik der Brandstiftungsdelikte, Jura 2012 627; Kratzsch Zum Erfolgsunrecht der schweren
Brandstiftung, JR 1987 360; Kreß Das Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts, NJW 1998 633; ders. Die Brandstif-
tung nach § 306 StGB als gemeingefährliche Sachbeschädigung, JR 2001 315; Krüger/Maurer 20 Jahre Sechstes Straf-
rechtsreformgesetz (Teil I: Körperverletzungs- und Brandstiftungsdelikte), JA 2018 321; Kudlich Identität der Gefähr-
dungsobjekte innerhalb der §§ 306a ff. StGB? NStZ 2003 458; Küpper Zur Entwicklung der erfolgsqualifizierten
Delikte, ZStW 111 (1999) 785; Langheid Nachweis der Eigenbrandstiftung, VersR 1992 13; Liesching Die Brandstif-
tungsdelikte der §§ 306 bis 306c StGB nach dem Sechsten Gesetz zur Reform des Strafrechts (2002); Lindenberg
Brandstiftungsdelikte – §§ 306 ff. StGB. Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1870 (2004); Müller/Hönig Ex-
amensrelevante Probleme der Brandstiftungsdelikte, JA 2001 517; Piel Strafbarkeit eines GmbH-Gesellschafters we-
gen Brandstiftung gem. § 306 StGB – Ausdehnung der Untreue-Rechtsprechung auf Eigentumsdelikte –, NStZ 2006
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550; dies. Neue Rechtsprechung des BGH zu gemischt genutzten Gebäuden bei der schweren Brandstiftung des
§ 306a Abs. 1 StGB, StV 2012 502; Pils Die rechtsgeschichtliche Entwicklung der Brandstiftung. Ein Beitrag zum
Umgang mit Gefahren (2010); Radtke Das Ende der Gemeingefährlichkeit? Die Brandstiftung nach dem Entwurf
eines Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts (6. StrRG) (1997); ders. Die Dogmatik der Brandstiftungsdelikte.
Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den gemeingefährlichen Delikten (1998); ders. Das Brandstrafrecht des 6. Straf-
rechtsreformgesetzes – eine Annäherung, ZStW 110 (1998) 848; Range Die Neufassung der Brandstiftungsdelikte
durch das Sechste Strafrechtsreformgesetz. Eine kritische Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der alten
Gesetzesfassung (2003); Rengier Die Brandstiftungsdelikte nach dem Sechsten Gesetz zur Reform des Strafrechts,
JuS 1998 397; Rudolphi Der Dienstvorgesetzte als Garant für die gesetzmäßige Bestrafung seiner Untergebenen, NStZ
1991 361; Sander/Hohmann Sechstes Gesetz zur Reform des Strafrechts (6. StrRG): Harmonisiertes Strafrecht? NStZ
1998 273; Schlüchter (Hrsg.) Bochumer Erläuterungen zum 6. Strafrechtsreformgesetz (1998) (zit.: Bearbeiter Bochu-
mer Erläuterungen); Schroeder Der Irrtum über Tatbestandsalternativen, GA 1979 321; ders. Technische Fehler beim
neuen Brandstiftungsrecht, GA 1998 571; Sinn Der neue Brandstiftungstatbestand (§ 306 StGB) – eine missglückte
Regelung des Gesetzgebers? Jura 2001 803; Waschkewitz Brandstiftung als Wirtschaftsdelikt. Überprüfung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Brandbetroffenen bei Verdacht auf Eigen- oder Auftragsbrandstiftung, Kriminalistik
2003 599; Wolff Zur Gemeingefährlichkeit der Brandstiftung nach § 306 StGB, JR 2002 94; ders. Was bedeuten die
in dem Katalog der Tatobjekte des § 306 Abs. 1 StGB verwendeten Begriffe? Festschrift Rüping (2008) 29; Wolters
Die Neuregelung der Brandstiftungsdelikte, JR 1998 271; Wrage Was ist (teilweises) Zerstören durch eine Brandle-
gung? JR 2000 360; ders. Typische Probleme einer Brandstiftungsklausur, JuS 2003 985.

Entstehungsgeschichte
Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871 (RGBl. 127) normierte ursprünglich in dem Siebenund-
zwanzigsten Abschnitt seines Besonderen Teils „Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen“. Eingeleitet wurden
die Vorschriften der (schon nach damaliger Nummerierung) §§ 306 ff. – wie auch noch heute – mit den Brandstif-
tungsdelikten. Unter Anlehnung an die mittlerweile amtlichen Überschriften der einzelnen Straftatbestände fand
sich die (sog. einfache) Brandstiftung jedoch noch in § 308 wieder, während § 306 die schwere Brandstiftung, § 307
die besonders schwere Brandstiftung sowie die Brandstiftung mit Todesfolge, § 309 die fahrlässige Brandstiftung
und § 310 die tätige Reue regelte.1

Obwohl an der ursprünglichen Fassung der Brandstiftungsdelikte schon früh aus verschiedenen Gründen Kri-
tik geübt wurde, blieben die Normen trotz mehrerer Reformüberlegungen2 über 125 Jahre weitgehend unverändert
(siehe ergänzend die Entstehungsgeschichte zu den einzelnen Vorschriften der § 306a bis § 306f). Die umfassendste
Neuerung war die Einführung des Vorgängers des Straftatbestandes über das Herbeiführen einer Brandgefahr, der
anlässlich zahlreicher durch Unvorsichtigkeit hervorgerufener Waldbrände im Jahr 1934 durch Art. 7 Nr. 1 des Ge-
setzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs vom 28.6.1935 (RGBl. I 839) in § 310a eingefügt wurde. Durch Art. 4
und Art. 5 des 1. StrRG vom 25.6.1969 (BGBl. I 645) wurden lediglich die Strafbewehrungen der Delikte geändert,
insbesondere von Zuchthaus und Gefängnis auf Freiheitsstrafe umgestellt. Art. 19 Nr. 164 bis Nr. 168 und Nr. 207
EGStGB vom 2.3.1974 (BGBl. I 469) brachte im Wesentlichen nur geringfügige Fassungsänderungen mit sich und
führte die amtlichen Überschriften ein.

Erst Art. 1 Nr. 80 des 6. StrRG vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) gestaltete die Brandstiftungsdelikte, die in den Wor-
ten des Reformgesetzgebers „als unübersichtlich, uneinheitlich, lückenhaft, teilweise systemwidrig, insgesamt als
nicht mehr zeitgemäß“ kritisiert wurden,3 tiefgreifend um. Die bisherigen §§ 306 bis 310a wurden nunmehr als
§§ 306 bis 306f normiert, die unter anderem einen neu konzipierten Straftatbestand in § 306a Abs. 2 enthielten und
die Qualifikationstatbestände nicht unerheblich änderten. Gestrichen wurde die sog. mittelbare Brandstiftung nach
§ 308 Abs. 1 Var. 2 a. F., wonach es strafbar war, im eigenen Eigentum stehende Tatobjekte der („einfachen“) Brand-
stiftung in Brand zu setzen, sofern nach deren Beschaffenheit und Lage das Feuer auf Tatobjekte der („einfachen“
oder auch schweren) Brandstiftung übergreifen konnte; die Funktion dieses früheren Straftatbestandes über-
nimmt – jedoch nunmehr unter der Voraussetzung, die konkrete Gefahr einer Gesundheitsschädigung eines anderen

1 Ausführl. zur historischen Entwicklung der Brandstiftungsdelikte Lindenberg S. 6 ff.; Pils S. 29 ff.; s. des Weiteren
Range S. 27 ff.; Radtke Dogmatik der Brandstiftungsdelikte S. 85 ff.; Geerds Die Brandstiftungsdelikte im Wandel der
Zeiten und ihre Regelung im ausländischen Strafrecht 15, 16 ff.; speziell zu §§ 306, 306a Bender S. 25 ff. Rechtsvergl.
Geerds Die Brandstiftungsdelikte im Wandel der Zeiten und ihre Regelung im ausländischen Strafrecht 15, 29 ff.
2 Eine Übersicht gewährt Geppert FS Schmitt 187, 199 ff.
3 So BTDrucks. 13/8587 S. 25 unter Verweis auf Stimmen in der Reformliteratur.
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Menschen hervorzurufen – der bereits angesprochene § 306a Abs. 2.4 Außerdem und nicht zuletzt wurde neben
dem Inbrandsetzen – in Anlehnung an den früheren § 185 StGB-DDR5 – als weitere Tathandlung die (ganz oder
teilweise) Zerstörung durch eine Brandlegung eingefügt und wurden die Tatobjekte der („einfachen“ sowie der
schweren) Brandstiftung modernisiert und erweitert.6 Seit dieser Reform sind die Brandstiftungsdelikte unverändert.
Für die durch das Inkrafttreten des 6. StrRG ausgelösten Übergangsfälle gilt der Grundsatz strikter Alternativität,
bedarf es folglich eines Gesamtvergleichs des früher und des derzeit geltenden Rechts und darf (insgesamt) nur
dasjenige Recht angewendet werden, das im konkreten Fall mit seinen Besonderheiten die mildeste Beurteilung
zulässt.7

Ob mit dieser Umgestaltung der große Wurf auch nur annähernd gelungen ist, darf bezweifelt werden. Wenn-
gleich einige Auslegungsschwierigkeiten beseitigt wurden, trifft die Kritik doch zu, dass die Neufassung der Brand-
stiftungsdelikte neue Unklarheiten sowie einige Wertungswidersprüche mit sich bringt.8 Hierzu dürfte auch das
unnötig hektische Gesetzgebungsverfahren (näher hierzu Wolff LK12 Entstehungsgeschichte zu § 306) beigetragen
haben, in dem Stellungnahmen aus der Wissenschaft nur unzureichend berücksichtigt wurden.9 So wurde lediglich
der ursprüngliche, an die Konzeption des E 1962 anknüpfende10 Referentenentwurf des 6. StrRG,11 dem sodann ein
Gesetzentwurf der damaligen Koalitionsfraktionen (später wortlautgleich von der Bundesregierung in den Bundes-
tag eingebracht) jedenfalls bei den Brandstiftungsdelikten (Art. 1 Nr. 62 und Nr. 70) weitgehend folgte, zur Stellung-
nahme an die Praxis gegeben.12 Dieser Entwurf wurde aber infolge der Stellungnahme des Bundesrates vom
16.5.1997,13 die auch wegen kritischer Anmerkungen aus der Praxis weitreichende Änderungsvorschläge enthielt, in
der Gegenäußerung der Bundesregierung erheblich überarbeitet.14 So wurde unter Wechsel der bisherigen Konzepti-
on „nunmehr eine Fassung der Brandstiftungsdelikte vorgeschlagen, die zwar Teile der Regelungen des Entwurfs
beibehält, sich jedoch im ganzen enger an das geltende Recht anlehnt“.15 Diese Fassung ist, ohne dass Praxis
und Wissenschaft noch weitere Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hätten, mit nur noch relativ geringfügigen
Änderungen Gesetz geworden.

Gesetzesmaterialien
BTDrucks. 13/8587 (Entwurf des 6. StrRG), BTDrucks. 13/8991 (Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses) und
BTDrucks. 13/9064 (Bericht des Rechtsausschusses).

4 BGH NStZ 1999 32, 33 = JR 1999 205 m. Anm. Wolters; BayObLG NJW 1999 3570 = JR 2000 210 m. Anm. Wolff;
Radtke MK Rdn. 2; s. auch BTDrucks. 13/8587 S. 87.
5 Vgl. BTDrucks. 13/8587 S. 48. Hinsichtlich des Rechts des Einigungsvertrages darf auf Wolff LK11 Rdn. 19 f. verwie-
sen werden.
6 Zur Reform der Brandstiftungsdelikte durch das 6. StrRG Cantzler JA 1999 474 ff.; Geppert Jura 1998 597 ff.; Mül-
ler/Hönig JA 2001 517 ff.; Radtke ZStW 110 (1998) 848 ff.; Rengier JuS 1998 397 ff.; Schroeder GA 1998 571 ff.; Sinn
Jura 2001 803 ff.; Wolters JR 1998 271 ff.
7 BGH NStZ 2000 136; s. auch BGH NStZ-RR 1998 235.
8 Sch/Schröder/Heine/Bosch Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 20; Kargl NK Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 1; Radtke MK Rdn. 3; Wol-
ters SK Rdn. 1. Ausführl. zu einzelnen Kritikpunkten Fischer NStZ 1999 13 f.; Schroeder GA 1998 571 ff. Zurückhaltend
hingegen Börner AnwK Vor § 306 Rdn. 5: „Das Konzept ist unübersichtlich, aber billigenswert.“; verteidigend auch
Krüger/Maurer JA 2018 321, 327: „Reform der Brandstiftungsdelikte grundsätzlich positiv zu beurteilen“.
9 Sch/Schröder/Heine/Bosch Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 20; Radtke ZStW 110 (1998) 848, 848 ff.; Schroeder GA 1998
571, 576.
10 Vgl. BTDrucks. 13/8587 S. 27.
11 Teilweise abgedr. bei Lindenberg S. 185 ff. sowie bei Freund ZStW 109 (1997) 455, 467 f.
12 S. insbes. Radtke Ende der Gemeingefährlichkeit? sowie die Stellungnahme eines Arbeitskreises von Strafrechts-
lehrern bei Freund ZStW 109 (1997) 455, 483 ff.
13 BTDrucks. 13/8587 S. 55 ff.
14 BTDrucks. 13/8587 S. 78 ff., zu den Brandstiftungsdelikten S. 86 ff.
15 BTDrucks. 13/8587 S. 86.
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§ 306 StGB Brandstiftung

Übersicht

I. Allgemeines 1

II. Objektiver Tatbestand 8
1. Tatobjekte 8

a) Allgemeines 8
b) Die einzelnen Tatobjekte 14

aa) Gebäude oder Hütten (Nr. 1) 14
bb) Betriebsstätten oder technische Ein-

richtungen, namentlich Maschinen
(Nr. 2) 18

cc) Warenlager oder -vorräte
(Nr. 3) 25

dd) Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder
Wasserfahrzeuge (Nr. 4) 30

ee) Wälder, Heiden oder Moore
(Nr. 5) 35

ff) Land-, ernährungs- oder forstwirt-
schaftliche Anlagen oder Erzeugnisse
(Nr. 6) 40

c) Fremd 46
2. Tathandlungen 47

a) Allgemeines 47
b) Inbrandsetzen (Var. 1) 49
c) Durch eine Brandlegung (ganz oder teilwei-

se) Zerstören (Var. 2) 60

I. Allgemeines

Die Brandstiftungsdelikte eröffnen den Achtundzwanzigsten Abschnitt des Besonderen Teils,
der ausweislich seiner amtlichen Überschrift „Gemeingefährliche Straftaten“ enthält. Ein Tat-
bestandsmerkmal der gemeinen, d. h. nicht nur einem einzelnen Rechtsgutsträger drohenden,
sondern eine unbestimmte Vielzahl individueller Rechtsgüter betreffenden Gefahr setzen die
Vorschriften der §§ 306 ff. indessen nahezu durchweg nicht voraus.16 Vielmehr nennt derzeit
allein § 323c Abs. 1 die gemeine Gefahr als eine (zudem nur alternative, bei weitem nicht den
Hauptanwendungsbereich des Straftatbestandes bildende) Tatsituation, in der die erforderliche
und zumutbare Hilfeleistung zu erbringen ist. Außerhalb des Achtundzwanzigsten Abschnitts
enthalten § 145 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 sowie das Regelbeispiel des § 243 Abs. 1 Satz 2
Nr. 6 in unterschiedlichen Zusammenhängen ein entsprechendes, jeweils alternatives Merkmal,
bezogen auf Tatmittel auch § 211 Abs. 2 Gruppe 2 („mit gemeingefährlichen Mitteln“) sowie § 326
Abs. 1 Nr. 1 („Abfälle, die […] Erreger von […] übertragbaren gemeingefährlichen Krankheiten
enthalten oder hervorbringen können“).

Stattdessen wird die Gemeingefährlichkeit bei den Straftatbeständen des Achtundzwanzigs-
ten Abschnitts im Allgemeinen auch ohne entsprechendes Tatbestandsmerkmal vermutet, geht
nach Ansicht des Gesetzgebers folglich mit den inkriminierten Verhaltensweisen eine entspre-
chende Gefahr einher.17 Nicht zuletzt bei den Brandstiftungsdelikten geht der Gesetzgeber da-
von aus, dass jeder tatbestandlich erfasste Brand eine gemeine Gefahr begründet.18 Schließlich
vermag der Täter bei einer Brandstiftung an den in §§ 306 ff. erfassten Tatobjekten das Gesche-

16 Zusf. Sch/Schröder/Heine/Bosch Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 7 ff.
17 Radtke MK Vor § 306 Rdn. 3.
18 S. nur BTDrucks. 13/8587 S. 87.
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I. Allgemeines StGB § 306

hen zumeist nicht zu beherrschen und ist deshalb im Zeitpunkt der Tathandlung ungewiss, ob
und welche – gewichtigen und oft zahlreichen – Rechtsgüter zu Schaden kommen werden.19

Aus dieser Erkenntnis erklären sich die zum Teil sehr hohen Strafandrohungen, stellt doch
schon die Brandstiftung nach § 306 ein Verbrechen mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem
Jahr dar. Zur unzureichenden Abstimmung der Strafrahmen der Brandstiftungsdelikte unterei-
nander siehe § 306d Rdn. 5.

Eine überzeugende Systematik lässt sich den Brandstiftungsdelikten der §§ 306 bis 306f
nicht entnehmen.20 Das Gesetz unterscheidet – im Grundsatz entsprechend der Regelung vor
dem 6. StrRG (siehe hierzu die Entstehungsgeschichte) – zwischen der („einfachen“) Brandstif-
tung in § 306 (zuvor § 308 Abs. 1 Var. 1 a. F.), der schweren Brandstiftung in § 306a (dessen Ab-
satz 1 die Nachfolgeregelung des § 306 a. F. darstellt), der besonders schweren Brandstiftung in
§ 306b (dessen Absatz 2 Nr. 2 und Nr. 3 praktisch § 307 Nr. 2 und Nr. 3 a. F. entspricht) sowie der
Brandstiftung mit Todesfolge, die nunmehr in dem eigenständigen Straftatbestand des § 306c
normiert ist (zuvor teilweise in § 307 Nr. 1 a. F. geregelt). Die fahrlässige Brandstiftung ist in
§ 306d unter Strafe gestellt (früher § 309 a. F.), das Herbeiführen einer Brandgefahr in § 306f
(stimmt im Wesentlichen mit § 310a a. F. überein). Die tätige Reue regelt § 306e (entspricht
§ 310 a. F.).

Die Brandstiftung gemäß § 306 listet abschließend (Rdn. 8) bestimmte Tatobjekte
(Rdn. 14 ff.) auf, die in Brand gesetzt (näher Rdn. 49 ff.) oder durch eine Brandlegung ganz
oder teilweise zerstört werden (hierzu Rdn. 60 ff.). Da diese Gegenstände allesamt fremd sein
müssen (hierzu Rdn. 46) und die Tathandlungen mit denen des § 303 zwar nicht identisch
sind, hiermit jedoch stets zumindest ein Beschädigen im Sinne dieser Norm einhergehen
dürfte, erweist sich die Brandstiftung – weitgehend unstreitig21 – als Qualifikation der Sach-
beschädigung.22

Umstritten ist demgegenüber zum einen, ob und gegebenenfalls inwieweit § 306 als
Grundtatbestand der Brandstiftungsdelikte eingestuft werden kann.23 Zwar scheint der Ge-
setzgeber die Bestimmung ausweislich der Überschriften von § 306 („Brandstiftung“), § 306a
(„Schwere Brandstiftung“) und § 306b („Besonders schwere Brandstiftung“) durchaus derart
angelegt zu haben.24 § 306 generell als Grundtatbestand der Brandstiftungsdelikte zu begrei-
fen, steht jedoch bereits entgegen, dass sich die Vorschrift auf Tatobjekte in fremdem Eigen-
tum beschränkt (ergänzend § 306a Rdn. 1).25 Als Grunddelikt ist § 306 folglich lediglich gegen-
über § 306b Abs. 1 und § 306c anzusehen, die beide ausdrücklich auf diesen Straftatbestand
verweisen.26

Zum anderen ist umstritten, ob dem Straftatbestand des § 306 neben seiner eigentumsschüt-
zenden Funktion auch ein Element der Gemeingefährlichkeit zuteil wird. Anknüpfend an die
Beschränkung der Vorschrift auf fremde Tatobjekte nimmt eine beachtliche Meinungsgruppe im

19 Ergänzend Radtke MK Vor §§ 306 ff. Rdn. 2 f.; ders. Ende der Gemeingefährlichkeit? S. 10; ders. Dogmatik der
Brandstiftungsdelikte S. 114 ff.; ausführl. zur spezifischen Gefährlichkeit von Bränden Bender Zur Relevanz der
Brandforschung 119, 121 ff.
20 Zusf. Sch/Schröder/Heine/Bosch Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 21; Kargl NK Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 5 ff.; Radtke ZStW
110 (1998) 848, 853 ff.
21 AA aber Bender S. 224 ff., nach dessen sog. Gefährdungslösung § 306 allein ein abstraktes Gefährdungsdelikt
sei; krit. Radtke MK Rdn. 9.
22 S. nur Fischer Rdn. 1 sowie Kargl NK Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 2: „Sachbeschädigung durch Feuer“; ferner Sch/
Schröder/Heine/Bosch Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 21 und § 306 Rdn. 1; Wolters SK Rdn. 1.
23 So generell wohl BGH NJW 2001 765, 765; Sander/Hohmann NStZ 1998 273, 278.
24 Krit. gegenüber der Voranstellung der Brandstiftung im Vergleich zum früheren Recht Schroeder GA 1998 571,
571; s. auch Fischer NStZ 1999 13, 13.
25 Börner AnwK Rdn. 1; Fischer Rdn. 1; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 1; Range S. 38; Sinn Jura 2001 803, 804; Wolters
JR 1998 271, 272.
26 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 2; s. auch Radtke MK Rdn. 11, der darüber hinaus § 306a Abs. 2 als Qualifikati-
on ansieht; aA Wolters SK Rdn. 1; Liesching S. 56 (bzgl. § 306b Abs. 1) und 60 (bzgl. § 306c).
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§ 306 StGB Brandstiftung

Schrifttum an, dass sich die Vorschrift auf einen sich durch die besondere Tathandlung aus-
zeichnenden – im 28. Abschnitt fehlerhaft platzierten27 – Spezialfall der Sachbeschädigung be-
schränke und allein den Schutz fremden Eigentums bezwecke.28 Hiergegen sprechen indessen
bereits die diesbezüglichen Erwägungen des Gesetzgebers (siehe schon Rdn. 2), die auch in der
Stellung der Norm im Abschnitt der gemeingefährlichen Straftaten zum Ausdruck kommen.29

Daraus hat nicht zuletzt der Bundesgerichtshof explizit geschlossen, dass die Brandstiftung
„nicht etwa ausschließlich als ‚qualifiziertes Sachbeschädigungsdelikt‘ zu charakterisieren“
sei.30 Zudem lässt sich ohne eine gemeingefährliche Komponente der hohe Strafrahmen des
§ 306 nicht überzeugend begründen.31 Die Vorschrift lässt sich folglich als Kombination aus
einem Verletzungsdelikt in Bezug auf fremdes Eigentum und einem abstrakten Gefährdungsde-
likt bezüglich weiterer Individualrechtsgüter, namentlich Leben und körperliche Unversehrtheit
sowie das Eigentum an anderen Gegenständen als dem Tatobjekt, charakterisieren.32 Das ge-
meingefährliche Moment der Brandstiftungsdelikte, nicht zuletzt die hiermit einhergehende Un-
beherrschbarkeit der Tat, ist bei der – im Hinblick auf die hohe Strafandrohung restriktiv vorzu-
nehmende33 – Auslegung zu berücksichtigen (siehe unten Rdn. 13, 24 und 45).34 Von Bedeutung
ist das Verständnis der Norm außerdem für die Diskussion um die rechtfertigende Wirkung der
Zustimmung des Eigentümers des Tatobjekts (näher Rdn. 71).

Dass diese nach den vorstehenden Überlegungen allein als konsequent erscheinende
Konzeption nicht zu überzeugen vermag und berechtigte Kritik hervorruft, ist eine andere
Frage. Unter anderem wird zutreffend bemängelt, warum die Begründung einer Gemeingefahr
nach § 306 nur unter der – insoweit unerheblichen – Voraussetzung strafbar sein soll, dass
zugleich fremdes Eigentum verletzt wird.35 Auch die Strafbarkeit nach § 306c hängt mitunter
von den Eigentumsverhältnissen am Tatobjekt ab (siehe hierzu § 306c Rdn. 3), was wegen
der hohen Strafandrohung der Erfolgsqualifikation im Hinblick auf den Grundsatz unrechts-
und schuldangemessenen Strafens fraglich erscheint.36 Kriminalpolitisch wird daher ernst-
haft zu erwägen sein, den Straftatbestand des § 306 – wie etwa im Entwurf des 6. StrRG noch

27 Geppert Jura 1998 597, 599.
28 Lackner/Kühl/Heger Rdn. 1; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 1; Kindhäuser/Hilgendorf LPK Rdn. 1; Wolters SK
Rdn. 1; Maurach/Schroeder/Maiwald II § 51 Rdn. 3; Otto BT § 79 Rdn. 6; Bayer Bochumer Erläuterungen Rdn. 5;
ausführl. Liesching S. 73 ff.; Range S. 38; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 37; Cantzler JA 1999 474, 474;
Geppert Jura 1998 597, 598 und 599; Müller/Hönig JA 2001 517, 518; Rengier JuS 1998 397, 397 f.; Sinn Jura 2001
803, 804; Wolff JR 2002 94, 95 f.; Wolters JR 1998 271, 271; ebenso wohl Kreß NJW 1998 633, 640; Kudlich NStZ
2003 458, 459.
29 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 1; Kargl NK Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 2; Radtke MK Rdn. 9; Duttge Jura 2006
15, 16; Radtke ZStW 110 (1998) 848, 857 f. Wolters SK Rdn. 1 führt die Platzierung der Vorschrift im Abschnitt der
gemeingefährlichen Delikte hingegen auf die „Urangst des Menschen vor den unbeherrschbaren Gefahren des Feu-
ers“ zurück; s. schon Sinn Jura 2001 803, 804. Zur rechtsgeschichtlichen Entwicklung der Brandstiftung zum ge-
meingefährlichen Delikt Geppert FS Schmitt 187, 190 ff.; Wolff JR 2002 94, 94 f.
30 BGH NJW 2001 765, 765 zu Abs. 1 Nr. 1; OLG Braunschweig BeckRS 2014 1103 zu Abs. 1 Nr. 2; s. auch BGH NJW
2016 2349, 2350; BGHSt 63 111, 113; ebenso aus dem Schrifttum Börner S. 3 ff.; Duttge Jura 2006 15, 16; Kreß JR 2001
315, 316 f.; Wrage JuS 2003 985, 987; krit. hingegen Wolff LK12 Rdn. 3.
31 Börner AnwK Rdn. 1; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 1; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 2; Kargl NK Vor-
bem. §§ 306 ff. Rdn. 2; Radtke MK Rdn. 9 f.; Weiler HK-GS Rdn. 1; Börner S. 3 f.; Duttge Jura 2006 15, 16; Klesczewski
HRRS 2013 465, 467; Kreß JR 2001 315, 317; Radtke ZStW 110 (1998) 848, 857; aA Wolters SK Rdn. 1, wonach „dem
Delikt ein (das Unrecht erhöhendes) Element der gesteigerten Individualgefahr an[hafte]“ (H.i.O.).
32 Radtke MK Rdn. 8; ders. Dogmatik der Brandstiftungsdelikte S. 372 ff.; ders. ZStW 110 (1998) 848, 857 f., 861;
ebenso Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 2; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 3; Zehetgruber HdbStrR 5 § 44
Rdn. 14; Hagemeier/Radtke NStZ 2008 198, 207; Klesczewski HRRS 2013 465, 466 f.; Kraatz Jura 2012 627, 627 f.
33 S. nur Börner AnwK Rdn. 1; Wolters SK Rdn. 1.
34 Vgl. Kargl NK Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 2 f.; Radtke MK Vor § 306 Rdn. 4.
35 Sch/Schröder/Heine/Bosch § 306 Rdn. 1.
36 Radtke MK Rdn. 13.
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vorgesehen37 – zu streichen und stattdessen die Tatobjekte des § 306a Abs. 1 behutsam zu
erweitern.38

II. Objektiver Tatbestand

1. Tatobjekte

a) Allgemeines. Absatz 1 enthält einen abschließenden Katalog geschützter Tatobjekte.39

Dass das Gesetz alle Tatgegenstände in der Mehrzahl nennt, steht schon deswegen dem Schutz
auch eines einzelnen Gebäudes, einer einzelnen Betriebsstätte, eines einzelnen Kraftfahrzeuges
etc. nicht entgegen, da mit dem Plural in der Alltagssprache üblicherweise sowohl mehrere als
auch einzelne Gegenstände bezeichnet werden.40 Sollte eine Tat mehrere Gegenstände betref-
fen, gestattet aber schon der Wortlaut die Annahme einer tatbestandlichen Handlungseinheit.41

Überschneidungen zwischen den einzelnen Nummern des Absatzes 1 sind möglich. Nicht
zuletzt kann z. B. ein Gebäude nach Nr. 1 zugleich eine Betriebsstätte nach Nr. 2, ein Warenlager
nach Nr. 3 oder auch eine landwirtschaftliche Anlage nach Nr. 6 sein (zur Abgrenzung Rdn. 40).
Bei forstwirtschaftlichen Anlagen im Sinne der Nr. 6 kommen Überlappungen mit Wäldern nach
Nr. 5 in Betracht. Probleme ziehen diese Überschneidungen allerdings nicht nach sich, da die
Tatobjekte des Absatzes 1 gleichwertig sind und eine alternative Zuordnung daher ausreicht.42

Als fragwürdig erweist sich jedoch die Auswahl der in Absatz 1 aufgezählten Tatobjekte.
An sich wollte der Gesetzgeber den Katalog im Hinblick auf die dem § 308 Abs. 1 Var. 1 a. F.
zugrunde liegende überholte Wirtschaftsordnung modernisieren.43 Es lässt sich aber den Geset-
zesmaterialien nicht entnehmen, nach welchen Kriterien die Tatobjekte ausgewählt wurden.
Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass verschiedentlich eine eher willkürliche Verbindung
von historisch bedingten Gesichtspunkten der Gemeingefahr mit solchen des Schutzes volks-
wirtschaftlich wichtiger Güter und des Eigentumsschutzes gerügt wird, die sich einer schlüssi-
gen Systematisierung entzieht.44 In der Tat erscheinen nicht alle aufgeführten Tatgegenstände
als geeignet, bei Brand eine Gemeingefahr zu verursachen, auch wenn der Katalog dazu dienen
soll, „den Gesichtspunkt der Gemeingefahr durch eine Kasuistik von Tatobjekten zu konkretisie-
ren“.45 Insbesondere bei land-, ernährungs- oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen im Sinne
der Nr. 6 erfasst der Gesetzeswortlaut auch Kleinmengen, deren Gefahrenpotential im Falle ei-
nes Brandes den Strafrahmen nicht zu rechtfertigen vermag. Auch der bei minder schweren
Fällen geltende geringere Strafrahmen des Absatzes 2 kann dieses Problem nicht wirklich behe-
ben; zur daher angezeigten restriktiven Auslegung der Tatobjekte siehe sogleich Rdn. 12 f.

Darüber hinaus hat die Neufassung der Brandstiftung durch das 6. StrRG zu einer nicht
unerheblichen, als „nahezu uferlos“46 kritisierten Ausweitung der Tatobjekte geführt. So fin-
den sich die meisten Tatgegenstände des § 308 Abs. 1 Var. 1 nach wie vor im Katalog wieder,
namentlich Gebäude und Hütten (Nr. 1), Warenvorräte (Nr. 3), die zudem nicht mehr auf dazu

37 BTDrucks. 13/8587 S. 11. S. etwa auch Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 31; Radtke ZStW 110 (1998) 848, 853
hält einen § 306 Abs. 1 strukturell entsprechenden Tatbestand im Brandstrafrecht indessen für grundsätzlich richtig.
38 Börner S. 59 f. schlägt hingegen (mit Begründung auf S. 17 ff.) vor, das Merkmal „fremd“ in Abs. 1 zu streichen
und somit als Grunddelikt gegenüber § 306a Abs. 2 fungieren zu lassen, während Abs. 3 seines Entwurfs eine weite-
re Qualifikation gegenüber Abs. 1 vorsieht, wenn das Tatobjekt für den Täter fremd ist.
39 BGHSt 41 219, 221 zu § 308 Abs. 1 Var. 1; Kargl NK Rdn. 1; Radtke MK Rdn. 15; Wolters SK Rdn. 2.
40 Kargl NK Rdn. 1; Müller/Hönig JA 2001 517, 518; s. auch BGHSt 46 146, 150 f.
41 Radtke MK Rdn. 16.
42 Vgl. zu § 308 Abs. 1 a. F. RGSt 35 285, 286 f.; RG LZ 1916 Sp. 246, 247.
43 BTDrucks. 13/8587 S. 26.
44 Fischer Rdn. 2; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 5; Kargl NK Rdn. 1; Radtke MK Rdn. 15.
45 BTDrucks. 13/8587 S. 87; s. auch Range S. 50 ff.; Kreß NJW 1998 633, 640.
46 Sch/Schröder/Heine/Bosch § 306 Rdn. 3.
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bestimmten öffentlichen Plätzen lagern müssen, und (mit den früheren Waldungen und Torf-
mooren gleichzusetzende) Wälder und Moore (jeweils Nr. 5), bzw. sind in grundsätzlich umfas-
senderen Begriffen aufgegangen wie etwa Bergwerke in Betriebsstätten (Nr. 2), Magazine in Wa-
renlagern (Nr. 3) oder Schiffe in Wasserfahrzeugen (Nr. 4). Als neue Tatobjekte sind darüber
hinaus technische Einrichtungen (Nr. 2), Kraftfahrzeuge, Schienen- und Luftfahrzeuge (Nr. 4),
Heiden (Nr. 5) sowie land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen und Erzeugnisse
(Nr. 6) jenseits der zuvor lediglich erfassten Vorräte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
Früchten auf dem Felde47 hinzugekommen. Weggefallen sind lediglich Vorräte an Bau- oder
Brennmaterialien, soweit sie nicht ohnehin zugleich insbesondere Warenvorräte im Sinne der
Nr. 3 darstellen.

Wegen der vorstehenden Bedenken wird nicht nur gelegentlich – vor allem auch im Hin-
blick auf die hohe Strafandrohung der Norm (siehe schon Rdn. 6) – eine einschränkende Aus-
legung der Tatobjekte befürwortet. Beispielsweise erscheint es absurd, dass das Inbrandsetzen
einer fremden Schreibmaschine (Nr. 2) oder das auf einer Brandlegung beruhende, auch nur
teilweise Zerstören eines Faltbootes (Nr. 4) ein Verbrechen darstellen soll.48 Strafbarkeitslücken
sind bei einer restriktiven Interpretation nicht zu befürchten, da wegen der notwendigen Fremd-
heit der Tatgegenstände stets zumindest eine Sachbeschädigung vorliegt.49

Ansätze für eine Einschränkung lassen sich sowohl bei der – weitgehend unstreitigen
(Rdn. 4) – Einordnung der Norm als qualifizierter Sachbeschädigung als auch – sofern der Vor-
schrift zutreffend darüber hinaus ein Element der Gemeingefährlichkeit zugestanden wird (zur
Diskussion Rdn. 6) – bei deren Charakter als gemeingefährlicher Straftat verorten. Zum Teil wer-
den auch beide Anknüpfungspunkte zugleich für eine einschränkende Handhabung bemüht.50

Insbesondere sofern der Brandstiftung gemäß § 306 eine gemeingefährliche Komponente abge-
sprochen wird, wird konsequenterweise häufig ausschließlich auf das notwendigerweise fremde
Tatobjekt abgestellt und insofern ein erheblicher bzw. bedeutender Wert51 und/oder eine größe-
re Menge verlangt.52 Dies bedeutete indessen unter anderem zu vernachlässigen, dass der Straf-
rahmen des § 306 gerade nicht dem größeren Wert etc. der aufgezählten Tatobjekte, sondern
den mit deren Zerstörung durch Feuer einhergehenden Gefahren geschuldet ist. Um den Straf-
tatbestand des § 306 restriktiv auszulegen, bleibt daher allein auf den Grad der Gemeingefahr
zu verweisen, welche die Brandstiftung an dem jeweiligen Tatobjekt typischerweise mit sich
bringt.53 Maßgebliche Kriterien sind insoweit nicht zuletzt Beschaffenheit, Lage und Größe des
Tatobjekts.54

47 Krit. Schroeder GA 1998 571, 571.
48 Radtke MK Rdn. 17.
49 von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 6.
50 von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 6.1; Zehetgruber HdbStrR 5 § 44 Rdn. 29; Radtke Dogmatik der Brandstif-
tungsdelikte S. 384 ff.; ders. ZStW 110 (1998) 848, 861 f.; vgl. auch BGHSt 63 111, 113. Krit. gegenüber sämtlichen
folgenden einschränkenden Ansätzen Bender S. 280 ff., der Nr. 2 und Nr. 6 wegen fehlender Bestimmtheit als verfas-
sungswidrig ansieht.
51 Liesching S. 96; Radtke ZStW 110 (1998) 848, 862; Schroeder GA 1998 571, 572; Wrage JuS 2003 985, 987; s.
schon Geppert FS Schmitt 187, 197 zu § 308 Abs. 1 Var. 1 a. F.; vgl. hierzu auch RGSt 13 407, 407 f.
52 Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 3; Wolters SK Rdn. 2; Liesching S. 96; s. schon Gep-
pert FS Schmitt 187, 197 zu § 308 Abs. 1 Var. 1 a. F. Diff. zwischen den einzelnen Nummern des Abs. 1 Wolff LK12

Rdn. 22; ders. FS Rüping 29, 33; hiergegen Radtke MK Rdn. 17.
53 Börner S. 30 f.; Kreß JR 2001 315, 317; vgl. auch Fischer Rdn. 11; Radtke MK Rdn. 22. Klesczewski HRRS 2013 465,
467 ff. will eine Brandstiftung nur annehmen, wenn das in Brand gesetzte Tatobjekt seiner Art nach Leib und Leben
mindestens dreier Personen gefährden kann und diese generelle Gemeingefährlichkeit zugleich durch die Eignung
des Inbrandsetzens, im Einzelfall mindestens einen anderen an Leib oder Leben zu gefährden, indiziert wird; hierge-
gen Radtke MK Vor § 306 Rdn. 4; Zehetgruber HdbStrR 5 § 44 Rdn. 6. Einschr. unter Annahme eines objektiven
Strafausschließungsgrundes „für verbleibende Fälle“ auch Sch/Schröder/Heine/Bosch § 306 Rdn. 3; hiergegen Radt-
ke MK Rdn. 17. Generell krit. Wolff LK12 Rdn. 22; Geppert FS Schmitt 187, 195 zu § 308 Abs. 1 Var. 1 a. F.
54 Radtke MK Rdn. 22.
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b) Die einzelnen Tatobjekte

aa) Gebäude oder Hütten (Nr. 1). (1) Ein Gebäude im Sinne von Nr. 1 ist nach allgemeinem
Sprachgebrauch ein durch Wände und Dach begrenztes, fest, wenn auch nur durch das eigene
Gewicht mit dem Erdboden verbundenes Bauwerk, das von Menschen betreten werden und
somit deren Aufenthalt (nicht zwingend der Wohnung) dienen kann.55 Diesen Zweck erfüllt
auch ein durch Brand teilweise zerstörtes Gebäude, sofern dessen unversehrter Teil nach wie
vor die vorstehenden Voraussetzungen wahrt56 bzw. es wiederhergestellt werden kann;57 nicht
erfasst ist hingegen eine nicht mehr instandsetzungsfähige Ruine.58 Es bedarf zudem einer ge-
wissen statischen Festigkeit und somit Dauerhaftigkeit des Bauwerks.59 Diese Anforderungen
sind etwa bei einer Wohncontaineranlage gegeben, bei denen mehrere Container z. B. durch
Treppen, Durchgänge oder eine gemeinsame Strom- und Wasserversorgung miteinander ver-
bunden sind (zur Abgrenzung von einem einzelnen Container siehe sogleich Rdn. 17),60 nicht
hingegen bei Traglufthallen und Zelten.61

Anders als bei § 243 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 muss das Gebäude im Sinne der Nr. 1 nicht geeignet
sein, Unbefugte fernzuhalten.62 Da das Regelbeispiel für einen besonders schweren Fall des
Diebstahls Gegenständen, die der Eigentümer gegen diebischen Zugriff besonders gesichert hat,
einen erhöhten Strafschutz gewähren soll, ist es dort für das Gebäude wesentlich, auch den
freien Zutritt Unbefugter zu verhindern (siehe hierzu Vogel LK12 § 243 Rdn. 13 f.). Die §§ 306 ff.
bezwecken dagegen nicht, die im Innern eines Gebäudes untergebrachten Sachen strafrechtlich
besonders zu schützen.63 Als Gebäude im Sinne der Brandstiftungsdelikte ist somit z. B. auch ein
(mit Wänden und Dach versehener) Rohbau anzusehen, in den noch keine Türen und Fenster
eingesetzt wurden.64 Entgegen insbesondere früheren Äußerungen aus der Rechtsprechung65

und aus dem Schrifttum66 stimmen folglich der Gebäudebegriff des § 306 Abs. 1 Nr. 1 und des
§ 243 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 nicht überein.

(2) Für eine Hütte ist zumindest ein selbstständiges, unbewegliches Ganzes notwendig, das
eine nicht völlig geringfügige Bodenfläche bedeckt und zum Schutz gegen äußere Einwirkungen
in einer dem jeweiligen Zwecke genügenden Festigkeit und Dauerhaftigkeit, sei es durch Wand
und Dach oder sonst ausreichend abgeschlossen ist.67 Bei Hütten sind die Anforderungen an
Größe, Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks wie der einzelnen Teile jedoch geringer als
bei Gebäuden.68

Beispiele für Hütten sind Gartenhäuser und Geräteschuppen.69 Auch Container, die etwa
als Büro, Lager, Schule oder Kindergarten gebraucht werden, sind (zumindest) eine Hütte im
Sinne der Vorschrift (zur Abgrenzung von Containeranlagen siehe schon Rdn. 14).70 Ebenso sind

55 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 4; Kargl NK Rdn. 2; Radtke MK Rdn. 23; Wolters SK Rdn. 3.
56 RG JW 1928 2463, 2464; Radtke MK Rdn. 24.
57 Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Kargl NK Rdn. 2; Radtke MK Rdn. 24; s. auch BGH bei Holtz MDR 1977 807, 810.
58 BGH bei Holtz MDR 1977 807, 810.
59 Börner AnwK Rdn. 5; Fischer Rdn. 3.
60 Börner AnwK Rdn. 5; Fischer Rdn. 3a; Kargl NK Rdn. 2.
61 Börner AnwK Rdn. 5; Fischer Rdn. 3; Radtke MK Rdn. 23.
62 BGHSt 6 107, 108; Börner AnwK Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 24; Geppert Jura 1989 417, 419 zu § 306 Nr. 2 a. F.
63 BGHSt 6 107, 108.
64 BGHSt 6 107, 108 f.; Fischer Rdn. 3; Kargl NK Rdn. 2; Radtke MK Rdn. 24; Wolters SK Rdn. 3.
65 RGSt 32 128, 129; 49 51, 52 zu § 308 a. F.; vgl. auch BayObLG NJW 1989 2704.
66 von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 7.
67 S. schon zu § 308 a. F. RGSt 17 179, 184 m. ausführl. Begr. (180 ff.); RG JW 1938 3106, 3106.
68 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 4; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 4; Kargl NK Rdn. 3; Radtke MK Rdn. 25;
Wolters SK Rdn. 3.
69 Radtke MK Rdn. 25. Größere Schuppen z. B. für die Aufbewahrung von Handelswaren wurden in der Rechtspre-
chung auch als Gebäude angesehen; s. hierzu RG LZ 1916 Sp. 246, 246 f.
70 Fischer Rdn. 3a; Radtke MK Rdn. 25.
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Jahrmarktsbuden, die – und sei es nur infolge ihres Eigengewichts – fest auf dem Boden stehen
und einen abgeschlossenen Raum bilden, als Hütten anzusehen.71 Nichts anderes gilt für – bau-
lich ausreichend abgeschlossene – Wartehäuschen an einer Bushaltestelle.72 Keine Hütten sind
hingegen Jahrmarktsbuden, die lediglich aus einem leichten, mit Zelttuch umspannten Holzge-
rüst bestehen,73 eine kleine, aus einigen Pfählen und Stroh gebaute Wächterhütte,74 eine Pergo-
la75 oder ein Carport.76 Wegen der fehlenden festen Verbindung mit dem Erdboden sind ebenso
wenig fahrbereite Wohnwagen und mobile Zirkuswagen als Hütten anzusehen. Etwas anderes
gilt hingegen bei einem Wochenendhäuschen aufgrund dessen eigene Schwere, mag es gegebe-
nenfalls auch unzerlegt auf Rollen fortbewegt werden können,77 sowie bei auf Trägern, Pfählen
oder Blöcken stehenden Bau-78 oder Wohnwagen.79 Die Eigenschaft als Hütte setzt in diesen
Fällen folglich eine „praktizierte Immobilität“ voraus.80

bb) Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, namentlich Maschinen (Nr. 2).
(1) Der Begriff der Betriebsstätte im Sinne von Nr. 2 ist – ebenso wie der Gebäudebegriff in
Nr. 1 (Rdn. 15) – eigenständig auszulegen. Auf andere Normen, die ein gleichlautendes Merkmal
enthalten, kann folglich nicht zurückgegriffen werden. Dies gilt nicht zuletzt für die Betriebs-
stätte im Sinne der §§ 325, 325a als gesetzlich normierter Unterfall für eine Anlage, deren inso-
weit erforderliche Ortsfestigkeit81 sich auf die Nr. 2 wegen der anderen Schutzrichtung des
Brandstiftungsrechts nicht übertragen lässt (siehe sogleich Rdn. 19).82 Gleiches gilt für die Defi-
nition in § 12 Satz 1 AO, wonach unter Betriebsstätte „jede feste Geschäftseinrichtung oder Anla-
ge, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient“, zu verstehen ist.83

Die Betriebsstätte im Sinne der Nr. 2 setzt zunächst eine räumlich-gegenständliche Sach-
gesamtheit voraus.84 In der Regel wird ein Grundstück(steil) den Mittelpunkt der Betriebsstätte
bilden; zwingend ist dies aber (wie z. B. bei einem Schwimmdock) nicht.85 Ebenso wenig ist
eine Ortsfestigkeit der Sachgesamtheit (siehe schon soeben Rdn. 18) erforderlich.86 Erfasst sind
daher auch Fahrgeschäfte auf einem Jahrmarkt87 oder mobile Imbisswagen.88 Anders als der
Betrieb in § 306f Abs. 1 Nr. 1 muss die Betriebsstätte nicht feuergefährdet sein.

71 Fischer Rdn. 3a; Wolters SK Rdn. 3; s. auch RGSt 73 204, 205 f.
72 Radtke MK Rdn. 26; aA BayObLG NJW 1989 2704, das insoweit allerdings auf den fehlenden Schutz gegen das
Eindringen Unbefugter abstellt (s. hierzu indessen Rdn. 15); Börner AnwK Rdn. 6.
73 RG DRiZ 1933 Nr. 266.
74 RGSt 17 179, 179 ff.
75 Fischer Rdn. 3a.
76 Radtke MK Rdn. 26.
77 RG JW 1938 3106, 3106 f.
78 OLG Karlsruhe NStZ 1981 482; Börner AnwK Rdn. 6; Wolters SK Rdn. 3.
79 Fischer Rdn. 3a; Radtke MK Rdn. 25.
80 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 4.
81 S. nur Sch/Schröder/Heine/Schittenhelm § 325 Rdn. 4; Möhrenschlager LK12 § 325 Rdn. 20.
82 Radtke MK Rdn. 28.
83 Fischer Rdn. 4; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 8; Radtke MK Rdn. 28; Liesching S. 91 f.; aA Lackner/Kühl/
Heger Rdn. 2; Wolters SK Rdn. 4; Range S. 40; vgl. auch Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5.
84 Börner AnwK Rdn. 7; Fischer Rdn. 4; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 8;
Radtke MK Rdn. 27.
85 Radtke MK Rdn. 27.
86 Börner AnwK Rdn. 7; Radtke MK Rdn. 27; Wolters SK Rdn. 4; aA von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 8; Kargl
NK Rdn. 4; ebenso wohl Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5.
87 Börner AnwK Rdn. 7; offen gelassen von Radtke MK Rdn. 30, wonach es sich hierbei jedenfalls um technische
Einrichtungen im Sinne der Nr. 2 handelt.
88 Wolters SK Rdn. 4.
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Die Betriebsstätte muss zudem einer gewerblichen Unternehmung dienen.89 Dass das Ge-
setz sowohl Betriebsstätten als auch technische Einrichtungen nennt, scheint es nahezulegen,
auch Betriebsstätten auf technische (gewerbliche) Funktionseinheiten zu beschränken.90 Für ein
solches Verständnis gibt es indessen keine tragfähigen Gründe, zumal dies keine sinnvolle Ab-
grenzung zu § 306f Abs. 1 Nr. 1 („Betriebe und Anlagen“) gestattete.91 Um einen technischen, z. B.
produzierenden Betrieb muss es sich bei der Betriebsstätte folglich nicht handeln.92 Vielmehr sind
als Betriebsstätte ebenso dem Handelsgewerbe dienende Sachgesamtheiten wie Warenhäuser
und Geschäfte anzusehen.93 Sinn und Zweck der Betriebsstätte kann auch die Daseinsvorsorge
(z. B. Kläranlage) sein.94 Bei Räumen, die für eine freiberufliche Tätigkeit oder für Verwaltungs-
aufgaben benutzt werden, lässt sich hingegen nicht von einer Betriebsstätte sprechen.95

Die gewerbliche Unternehmung muss des Weiteren auf Dauer angelegt sein.96 Dies setzt vo-
raus, dass die Betriebsstätte ihrer Zweckbestimmung entsprechend ausgestattet ist und eingesetzt
wird.97 Nicht erforderlich ist indessen eine betriebliche Tätigkeit gerade zur Tatzeit;98 bei einer
Brandstiftung in einer Betriebsstätte während der üblichen Arbeitszeit wird ohnehin zugleich in
der Regel § 306a Abs. 1 Nr. 3 verwirklicht sein. Endgültig als solche aufgegebene Betriebsstätten
stellen kein geeignetes Tatobjekt im Sinne der Nr. 2 mehr dar.99 Ebenso wenig als Betriebsstätten
sind mangels Dauerhaftigkeit jedenfalls kurzfristige Bau- und Montagestellen anzusehen,100 bei
denen es sich jedoch in der Regel um technische Einrichtungen handeln dürfte.101

Mitunter wird ein nennenswerter wirtschaftlicher Wert102 oder ein nicht ganz unerhebliches
Ausmaß der Betriebsstätte103 gefordert. Eine solche Beschränkung lässt sich dem Gesetz auch
im Vergleich mit den anderen Tatobjekten allerdings nicht entnehmen und ist ebenso wenig
nach Sinn und Zweck der Vorschrift geboten (siehe schon Rdn. 13).104 Das Ausmaß einer Be-
triebsstätte kann die für die notwendige einschränkende Auslegung maßgebliche Gemeinge-
fährlichkeit der Brandstiftung allenfalls indizieren.105

(2) Als technische Einrichtungen sind Sachen oder Sachgesamtheiten anzusehen, die als
Hilfsmittel menschlicher Einwirkung, sei es auf produktions- oder auch organisationsbezogene
Prozesse, betrieblichen Zwecken dienen.106 Dass technischen Einrichtungen eine nicht auf na-
türlichen Abläufen beruhende Funktionsweise immanent ist,107 lässt sich auch dem im Gesetz

89 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 5; Fischer Rdn. 4; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 27; Wol-
ters SK Rdn. 4; Sinn Jura 2001 803, 804; aA Kargl NK Rdn. 4; Weiler HK-GS Rdn. 4.
90 So Liesching S. 92; s. auch Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 43.
91 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5.
92 BGH NStZ 2014 415, 416; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 28.
93 Ebenso Börner AnwK Rdn. 7; Fischer Rdn. 4; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 28; Bender
S. 265.
94 Radtke MK Rdn. 27; vgl. auch Kargl NK Rdn. 4.
95 Börner AnwK Rdn. 7; Fischer Rdn. 4; Radtke MK Rdn. 28.
96 Fischer Rdn. 4; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 8; Radtke MK Rdn. 30.
97 Fischer Rdn. 4.
98 Fischer Rdn. 4.
99 BGH NStZ 2014 415, 416 für einen Fischkutter, der „durch die bereits zwei Jahre dauernde Reparatur für einen
erheblichen Zeitraum seiner eigentlichen Verwendung entzogen worden war“; Börner AnwK Rdn. 7; Radtke MK
Rdn. 29.
100 Börner AnwK Rdn. 7; Fischer Rdn. 4; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Kargl NK Rdn. 4; Radtke MK Rdn. 30;
aA Wolters SK Rdn. 4; Liesching S. 92; Sinn Jura 2001 803, 804 f.
101 Radtke MK Rdn. 30.
102 Wolff LK12 Rdn. 28; s. auch Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 43; Geppert Jura
1998 597, 599.
103 Börner AnwK Rdn. 8; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 43; Geppert Jura 1998 597, 599.
104 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 5; Fischer Rdn. 4; Radtke MK Rdn. 31.
105 Kargl NK Rdn. 4.
106 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 32; ähnlich auch Börner AnwK Rdn. 9.
107 Fischer Rdn. 5.
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ausdrücklich genannten Beispiel der Maschinen entnehmen, worunter mechanische Vorrich-
tungen zur Übertragung von Kräften zu verstehen sind.108 Technische Einrichtungen im Sinne
der Nr. 2 können stationär oder – anders als bei § 319 – beweglich sein.109 Beispiele für techni-
sche Einrichtungen sind daher nicht nur ortsfeste Produktions-, Versorgungs- und Überwa-
chungs- oder auch EDV- und Kommunikationsanlagen, sondern ebenso Bagger und Planierrau-
pen.110 Auch technische Einrichtungen auf dem Transportweg sind geschützt.111 Eine
Feuergefährdetheit wird bei der technischen Einrichtung ebenso wenig wie bei der Betriebsstät-
te (siehe schon Rdn. 19) vorausgesetzt.

Schon wegen des weiten Wortlauts der Vorschrift ist – im Wesentlichen unstreitig – eine
einschränkende Auslegung notwendig.112 Ansonsten würden auch einzelne Telefone oder
Computer mit der Strafdrohung des § 306 gegen vorsätzlich herbeigeführte Brandschäden ge-
schützt werden.113 Eine ausdrückliche Begrenzung trifft das Gesetz nicht. Da die technischen
Einrichtungen aber unmittelbar nach den Betriebsstätten genannt werden, müssen zum einen
auch die technischen Einrichtungen betriebsbezogen sein, d. h. in einem funktionalen Zusam-
menhang mit einem tatsächlich unterhaltenen Betrieb stehen.114 Folglich scheiden mangels der
notwendigen Betriebsbezogenheit sämtliche technischen Einrichtungen aus, die etwa (wie z. B.
Geschwindigkeitsmessanlagen) von Behörden eingesetzt werden115 oder bei denen es sich um
private Gegenstände handelt.116 Aus dem Vergleich mit der Betriebsstätte folgt zum anderen,
dass der technischen Einrichtung in dem genannten funktionalen Zusammenhang mehr als eine
lediglich untergeordnete Bedeutung zuteilwird.117 Kleinere Geräte wie etwa die genannten Tele-
fone und Computer auf diesem Weg tatbestandlich auszuschließen, lässt sich zudem durch die
in diesen Fällen nicht typischerweise mit einer Brandstiftung einhergehenden Gemeingefahr
stützen.118 Aus den geschilderten Gründen (Rdn. 13) vermag es hingegen nicht zu überzeugen,
einen nicht unbedeutenden Wert der Einrichtung zu verlangen,119 mag dies im Ergebnis auch
häufig zu denselben Ergebnissen wie die vorstehende Auffassung führen.

cc) Warenlager oder -vorräte (Nr. 3). (1) Unter Warenlager sind – dauernde – Einrichtungen
zu verstehen, die der Lagerung und Aufbewahrung von Waren (hierzu sogleich Rdn. 26) die-
nen.120 Eine Räumlichkeit ist nur in dem Sinne notwendig, als es einer räumlichen Abgrenzung
bedarf. Hierfür genügt aber etwa auch die Einzäunung oder Überdachung eines Areals, auf dem
zum Verkauf bestimmte Holzbalken und -bretter gelagert werden. Ein Gebäude oder ein sonst

108 Ebenso Börner AnwK Rdn. 9.
109 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 8; Kargl NK Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 33.
110 Diese und weitere Beispiele etwa bei Kargl NK Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 32.
111 Fischer Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 34.
112 S. nur Fischer Rdn. 5; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5.
113 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 33; so aber Fischer Rdn. 5, wonach auch Computer und
sonstige Büromaschinen erfasst sind.
114 S. auch Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 5; Fischer Rdn. 5; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Kargl NK Rdn. 5;
Radtke MK Rdn. 33; Wolters SK Rdn. 4; Range S. 40.
115 Börner AnwK Rdn. 9; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Wolters SK Rdn. 4; offen gelassen von OLG Braun-
schweig BeckRS 2014 1103.
116 Fischer Rdn. 5; Wolters SK Rdn. 4.
117 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 5; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 5; Radtke MK Rdn. 33; ähnlich auch Bör-
ner AnwK Rdn. 9; abl. von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 8.
118 Vgl. Kargl NK Rdn. 5; s. auch OLG Braunschweig BeckRS 2014 1103 m. zust. Anm. Bachmann ZIS 2014 473,
475 f.
119 So etwa – angesichts ihres Verständnisses des § 306 als ausschließlich qualifiziertes Sachbeschädigungsdelikt
aber konsequent – Wolters SK Rdn. 4; Range S. 40; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 43; Sinn Jura 2001 803,
805.
120 BGHSt 63 300, 303 und 305; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 6; Wolters SK Rdn. 5.
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abgeschlossener Raum wie z. B. eine Lagerhalle ist nicht erforderlich.121 Bereits dem Begriff „Wa-
renlager“ lässt sich zum einen entnehmen, dass hier erhebliche Warenmengen aufbewahrt wer-
den können müssen.122 Zum anderen ist Tatobjekt die dem beschriebenen Zweck dienende La-
gerstätte als solche, nicht die hierin gegebenenfalls lagernde Ware (siehe hierzu aber die
ebenfalls von Nr. 3 geschützten Warenvorräte; Rdn. 28 f.). Ob sich in dem Lager zur Zeit der Tat
Waren befinden, ist vielmehr unerheblich.123

Waren sind bewegliche Sachen, die dem gewerblichen Umsatz dienen.124 Dies entspricht
dem Verständnis eines Warenlagers in § 92 Abs. 2 BGB, wonach „dessen bestimmungsgemäßer
Gebrauch [als Sachinbegriff] in der Veräußerung der einzelnen Sachen besteht“. Keine Waren
sind Gegenstände, die zum Eigenverbrauch (z. B. nach Erlangung einer Ware durch den Endab-
nehmer)125 oder zur Weiterverarbeitung126 bestimmt sind. Wegen des fehlenden gewerblichen
Zwecks lassen sich ebenso wenig humanitäre Hilfsgüter als Waren begreifen.127 Um welche Art
von Waren es sich handelt und wie diese beschaffen sind, ist ohne Bedeutung.128

Mit dem in § 308 Abs. 1 Var. 1 a. F. als Tatobjekt genannten „Magazin“ ist der Begriff des Wa-
renlagers nicht deckungsgleich.129 Unter „Magazin“ war nach der Rechtsprechung des Reichsge-
richts „ein Gebäude, eine Baulichkeit oder eine sonstige dauernde Einrichtung zu verstehen, in
welchen bestimmungsgemäß größere Vorräte von Waren, Konsumtibilien, Kriegsbedürfnissen
oder dergleichen Gegenständen aufgespeichert werden, um dieselben für den Bedürfnisfall in Be-
reitschaft zu haben“.130 Somit war der Begriff auf baulich abgeschlossene Räumlichkeiten wie
z. B. Gebäude beschränkt,131 so dass ein Tankbehälter für chemische Produkte jedenfalls nicht als
Magazin in dem vorstehenden Sinne angesehen wurde.132 Der Begriff des Warenlagers erweist
sich somit einerseits enger, weil ein Magazin anders als ein Warenlager nicht nur der Aufbewah-
rung von Waren in dem soeben (Rdn. 26) genannten Sinne dient, sondern auch von Gegenstän-
den für den Bedürfnisfall. Andererseits sind die Anforderungen an den Charakter der Räumlich-
keit herabgesenkt (Rdn. 25), so dass ein Tankbehälter mittlerweile ein taugliches Tatobjekt der
Brandstiftung darstellt, sofern dort Waren gelagert werden (sollen).133 Darüber hinaus erfasst das
Warenlager nunmehr nicht nur ortsgebundene Einrichtungen, sondern auch mobile Behältnisse
wie nicht zuletzt Container.134 Der Bundesgerichtshof weist insoweit darauf hin, dass das 6. StrRG
den Katalog der Tatobjekte den Erfordernissen der heutigen Wirtschaftsordnung anpassen wollte
(hierzu schon Rdn. 10).135 Zudem sei der Begriff des Warenlagers „weit und rein funktional zu ver-

121 Börner AnwK Rdn. 10; Fischer Rdn. 6a; Radtke MK Rdn. 35; Wolters SK Rdn. 5.
122 BGHSt 63 300, 303 = NJW 2019 1238, 1239; s. auch Wolters SK Rdn. 5.
123 Börner AnwK Rdn. 10; Fischer Rdn. 6a; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 6; von Heintschel-Heinegg BeckOK
Rdn. 9; Kargl NK Rdn. 6; Radtke MK Rdn. 35; Wolters SK Rdn. 5.
124 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 6; Fischer Rdn. 6; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 6; Radtke MK Rdn. 35; Wol-
ters SK Rdn. 5; wohl einschr. BGHSt 63 111, 113: „typischerweise“; ebenso BGHSt 63 300, 301.
125 BGHSt 63 300, 301; Fischer Rdn. 6a; Kargl NK Rdn. 6; Radtke MK Rdn. 35; Wolters SK Rdn. 5; Sinn Jura 2001
803, 805.
126 Wolters SK Rdn. 5; aA Fischer Rdn. 6b.
127 Radtke MK Rdn. 35; aA von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 9; Kargl NK Rdn. 7.
128 BGHSt 63 300, 303.
129 BGHSt 63 111, 114; Radtke MK Rdn. 35; aA Fischer Rdn. 6a; Range S. 41; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil
Rdn. 44.
130 RGSt 13 407, 407; zum Begriff des Magazins ferner OLG Braunschweig NdsRpfl. 1963 138, 139.
131 RGSt 13 407, 407 sowie das überwiegende Schrifttum (s. die Nachw. in BGHSt 41 219, 220 f.); s. hierzu auch
BGHSt 63 300, 303 f.
132 BGHSt 41 219, 220 f.
133 Fischer Rdn. 6; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 6; Radtke MK Rdn. 35; Wolters SK Rdn. 5; aA Lackner/Kühl/
Heger Rdn. 2; Kargl NK Rdn. 6.
134 BGHSt 63 300, 305 für Lkw-Wechselbrücken; offen gelassen noch von BGHSt 63 111, 114 für einen Kühlanhän-
ger; aA Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 6; Radtke MK Rdn. 35.
135 BGHSt 63 300, 305; s. schon BGHSt 63 111, 114.
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stehen“.136 Auch und gerade bei den nicht ortsgebundenen Warenlagern ist allerdings zu beach-
ten, dass sie erhebliche Warenmengen aufbewahren können müssen (Rdn. 27), nur kleine mobile
Behältnisse somit kein taugliches Tatobjekt darstellen.

(2) In Abgrenzung zum Warenlager erfasst der Warenvorrat die Waren als solche (zum
Warenbegriff siehe schon Rdn. 26). Schon nach dem Wortlaut („Warenvorrat“) bedarf es einer
größeren Menge von Waren.137 Dass unbedeutende Vorratsmengen als Tatobjekt ausscheiden,
lässt sich zudem aus der qualifizierten Strafandrohung sowie der Schutzrichtung der Brandstif-
tung und deren gemeingefährlicher Komponente ableiten.138 Darüber hinaus auch einen größe-
ren Wert der Vorräte zu verlangen,139 bleibt demgegenüber aus den geschilderten Überlegungen
(Rdn. 13) abzulehnen.140 Dass die Vorräte für einen noch unbestimmten Kundenkreis sowie für
ungewisse Zeit aufbewahrt werden, ist nicht erforderlich.141

Während § 308 Abs. 1 a. F. noch eine Lagerung „auf dazu bestimmten öffentlichen Plätzen“
voraussetzte,142 sind Warenvorräte nunmehr unabhängig von ihrer Aufbewahrung an einem
bestimmten Ort erfasst.143 Solche Vorräte unterfallen daher auch während ihres Transports der
Nr. 3.144 Als Warenvorrat wurden in der Rechtsprechung etwa angesehen die in einem Getränke-
kühlanhänger gelagerten Getränke und Gläser (zu mobilen Behältnissen als Warenlager
Rdn. 27)145 sowie auf Lkw-Wechselbrücken befindliche Mülltonnen.146

dd) Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge (Nr. 4). Mit Kraftfahrzeugen,
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen nahm der Gesetzgeber eine Begriffsreihe auf, die er
zuvor bereits in § 325 Abs. 5, § 329 Abs. 1 Satz 3 verwendet hatte. Um eine restriktive Auslegung
zu ermöglichen und den durch den Wortlaut eröffneten weiten, häufig als „uferlos“ beschriebe-
nen Anwendungsbereich147 zu beschränken, gilt es die gemeinsame Eigenschaft der genannten
Tatobjekte zu ermitteln, die typischerweise Gemeingefahren bei deren Brandstiftung nach sich
zieht. Insoweit bleibt auf die generelle Bestimmung und Eignung von (Kraft-, Schienen-, Luft-
und Wasser-)Fahrzeugen zur Fortbewegung von Menschen zu verweisen,148 drohen somit
etwa bei der Inbrandsetzung eines Fahrzeuges nicht zuletzt die Rechtsgüter Leben und Gesund-
heit verletzt zu werden. Daher scheiden beispielsweise Modellautos, -eisenbahnen, -flugzeuge
oder -boote, die nicht der Fortbewegung von Menschen dienen, als taugliche Tatobjekte aus.149

Gleiches gilt für Fahrzeuge, die zu einem anderen Zweck als dem der Fortbewegung umfunktio-
niert werden.150 Darüber hinaus eine Bestimmung und Eignung der Fahrzeuge zur Beförderung
von Personen und Gütern (und somit wohl eine bestimmte Mindestgröße) zu verlangen,151 be-

136 BGHSt 63 300, 305.
137 RGSt 10 186, 187 f.; 62 28, 28; RG JW 1937 997; BGHSt 63 111, 113; 63 300, 301; Matt/Renzikowski/Dietmeier
Rdn. 6; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Kargl NK Rdn. 7; Radtke MK Rdn. 36; Wolters SK Rdn. 5.
138 BGHSt 63 111, 113; Radtke MK Rdn. 36.
139 So Wolters Rdn. 5; vgl. auch Fischer Rdn. 6a zum Warenlager.
140 Kargl NK Rdn. 7.
141 Eingeh. BGHSt 63 300, 301 ff. entgegen der einengenden Auslegung durch die Vorinstanz.
142 Zur Kritik an dieser einschränkenden Voraussetzung etwa BTDrucks. 13/8587 S. 26.
143 BGHSt 63 111, 113; 63 300, 301; Radtke MK Rdn. 36; Wolters SK Rdn. 5.
144 Vgl. RGSt 10 186, 187 f. zu „Vorräthe(n) von landwirthschaftlichen Erzeugnissen“ i. S. d. § 308 Abs. 1 a. F.
145 BGHSt 63 111, 113.
146 BGHSt 63 300, 301.
147 So etwa Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; Liesching S. 94; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 41.
148 BGH NStZ 2014 415, 416; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 7; Radtke MK Rdn. 37; Wolters SK Rdn. 6.
149 Wolters SK Rdn. 6; ebenso speziell zu Flug- und Schiffsmodellen Fischer Rdn. 7; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2;
Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; Sinn Jura 2001 803, 806.
150 S. etwa BGH NStZ 2014 415, 416 zu einem als ortsfester (wenngleich schwimmender) Verkaufsstand verwende-
ten Fischkutter.
151 So Wolff LK12 Rdn. 33; ebenso Börner AnwK Rdn. 12; vgl. auch von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 10.
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steht kein Anlass. Aus den dargelegten Gründen (Rdn. 13) ist vielmehr die Größe des Fahrzeu-
ges152 ebenso wie dessen Wert153 nicht von Bedeutung.154 Gleiches gilt für den Antrieb des Fahr-
zeuges (z. B. bei einem Wasserfahrzeug durch Motor, Segel, Ruder oder Paddel),155 mag auch
gerade die Gefahr von Treibstoffbränden oder -explosionen bei einem maschinellen Antrieb es
rechtfertigen, Fahrzeuge in den Katalog der Tatobjekte aufzunehmen.156 Unerheblich ist schließ-
lich, ob das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Tat als Fortbewegungsmittel verwendet wird.157 Aller-
dings ist es erwägenswert, die (zumindest schnell herstellbare) Einsatzmöglichkeit des Fahrzeu-
ges zu fordern, da ansonsten mit dessen Inbrandsetzung etc. nicht typischerweise eine
Gemeingefahr einhergeht.158

(1) Für den Begriff der Kraftfahrzeuge bleibt auf § 1 Abs. 2 StVG zu verweisen.159 Unter
Kraftfahrzeug ist folglich ein nicht schienengebundenes, motorgetriebenes Landfahrzeug zu
verstehen.160 An die Legaldefinition des § 248b Abs. 4 kann indessen nicht angeknüpft wer-
den.161 Schließlich sind dort auch maschinenbewegte Schiffe und Luftfahrzeuge umfasst (Vogel
LK12 § 248b Rdn. 3), die in Nr. 4 jedoch gesondert aufgeführt werden. Fahrräder sind mangels
Antriebs durch Maschinenkraft keine Kraftfahrzeuge.162

(2) Schienenfahrzeuge sind Fortbewegungsmittel, die an ein Schienensystem gebunden
sind163 und somit nicht jenseits dessen bedient werden können. Es ist nicht erforderlich, dass
sich das Fahrzeug auf einem Schienensystem fortbewegt. Daher sind auch sog. Schwebebahnen
erfasst, die – anders als auf der Strecke geführte Magnetschwebebahnen164 – als Hängebahn
unter einer Schiene fahren.165

(3) Für Luftfahrzeuge ist grundsätzlich die Begriffsbestimmung des § 1 Abs. 2 LuftVG he-
ranzuziehen.166 Wegen der erforderlichen Eigenschaft von Fahrzeugen im Sinne der Nr. 4, der
Fortbewegung zu dienen, sind aber die dort aufgeführten Flugmodelle nicht erfasst (siehe schon
Rdn. 30); Gleiches gilt für Spielzeugdrachen.167 Folglich ist der Begriff des Luftfahrzeuges auch
enger zu verstehen als in § 109g Abs. 2, der sich uneingeschränkt an der Aufzählung des § 1
Abs. 2 LuftVG orientiert (hierzu Schroeder LK12 § 109g Rdn. 9).168 Als Luftfahrzeuge im Sinne der
Nr. 4 sind hingegen auch Fallschirme,169 Gleitschirme170 und ähnliche Sportgeräte anzusehen.

152 AA Börner AnwK Rdn. 12.
153 AA Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; Wolters SK Rdn. 6.
154 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 8; Kargl NK Rdn. 8.
155 Fischer Rdn. 7; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 10.
156 Kargl NK Rdn. 8; Weiler HK-GS Rdn. 4; s. auch Börner S. 27 zu Kraftfahrzeugen.
157 Kargl NK Rdn. 8; Wolters SK Rdn. 6.
158 So Radtke MK Rdn. 38 an den Beispielen eines eingelagerten, nicht aufgeblasenen Schlauchbootes und eines
im Lager verstauten Fallschirms; ebenso an das generelle Gemeingefährdungspotential anknüpfend Matt/Renzikow-
ski/Dietmeier Rdn. 8; s. des Weiteren Zehetgruber HdbStrR 5 § 44 Rdn. 23; aA bzgl. des zusammengefaltet gelagerten
Faltbootes Wolters SK Rdn. 6; Liesching S. 94.
159 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; Range S. 41 f.
160 Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Kargl NK Rdn. 8; Radtke MK Rdn. 37; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 42; aA
Wolters SK Rdn. 6, wonach auch ein Motorboot ein Kraftfahrzeug im Sinne der Nr. 4 ist.
161 Wolters JR 1998 271, 271; and. Fischer Rdn. 7 und Sinn Jura 2001 803, 805, die (außer auf § 1 Abs. 2 StVG auch)
auf § 248b Abs. 4 verweisen.
162 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; Wolters SK Rdn. 6.
163 Kargl NK Rdn. 9.
164 Hierzu etwa Sinn Jura 2001 803, 805 f.
165 Fischer Rdn. 7; Kargl NK Rdn. 9; Radtke MK Rdn. 37; aA Wolff LK12 Rdn. 35; Sinn Jura 2001 803, 806.
166 Börner AnwK Rdn. 14; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 10.
167 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 10.2; Kargl NK Rdn. 10.
168 Fischer Rdn. 7.
169 Wolters SK Rdn. 6; aA Fischer Rdn. 7.
170 Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; Radtke MK Rdn. 37; Wolters SK Rdn. 6; aA Bör-
ner AnwK Rdn. 14.

Valerius15

31

32

33



34

35

36

37

§ 306 StGB Brandstiftung

(4) Wasserfahrzeuge sind nicht allein die schon von § 308 Abs. 1 a. F. geschützten Schiffe
als größere Wasserfahrzeuge.171 Vielmehr sind auch kleinere Wasserfahrzeuge erfasst, sofern
diese für die Fortbewegung bestimmt und geeignet sind (siehe schon Rdn. 30). Erfasst sind da-
her etwa (Sport-)Boote und Flöße172 sowie Falt- und Schlauchboote,173 nicht hingegen Schiffs-
modelle (hierzu ebenso bereits Rdn. 30) oder Schwimmhilfen.174

ee) Wälder, Heiden oder Moore (Nr. 5). (1) Bei dem Tatobjekt der Wälder handelt es sich
wiederum (vgl. schon Rdn. 15 zu Nr. 1 und Rdn. 18 zu Nr. 2) um einen eigenständigen strafrecht-
lichen Begriff.175 Nicht zuletzt an die Legaldefinition des Waldes in § 2 Abs. 1 BWaldG kann
schon deswegen nicht angeknüpft werden,176 weil das WaldG ausweislich seines § 1 Nr. 1 die
Nutz- sowie die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes erhalten, erforderlichenfalls mehren
und dessen ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig sichern will und somit einen anderen
Schutzzweck als § 306 verfolgt.177

Tatobjekt des § 306 sind vielmehr – entsprechend den in § 308 Abs. 1 a. F. genannten „Wal-
dungen“178 – umfangreiche zusammenhängende Bodenflächen, die völlig oder zum größten
Teil mit Bäumen bestanden sind, einschließlich des zwischen den Bäumen stehenden Unter-
holzes und sonstigen Pflanzenwuchses (wie z. B. Moos, Laub und Gras).179 Mehrere einzeln ste-
hende Waldbäume bilden folglich noch keinen Wald,180 ebenso wenig eine zwar mit sonstigem
Pflanzenwuchs bedeckte, aber nicht mit Bäumen bestandene Grundfläche (wie z. B. eine Wald-
schneise).181 Ob der Wald durch Menschenhand angelegt bzw. aufgeforstet wurde oder auf na-
türliche Weise entstanden ist, bleibt unerheblich.182 Gleichfalls ist nicht von Belang, ob der
Wald der Holznutzung dient.183

Bei einem Wald als Tatobjekt ist die Brandstiftung in der (in der Praxis insoweit wohl einzig
relevanten) Tatvariante des Inbrandsetzens vollendet, wenn das Unterholz oder ein Wald-
baum ohne weiteres Zutun weiterbrennen und der Brand auf andere Baumstämme übergreifen
kann.184 Es hingegen bereits ausreichen zu lassen, dass sich das (z. B. durch Anzünden von
Laub185 oder Dornbüschen186) gelegte Feuer ohne weiteren Zündstoff auf Unterholz und Hoch-
stämme ausdehnen kann,187 steht entgegen, dass nach allgemeinen Grundsätzen zum Inbrand-
setzen (Rdn. 49 ff.) ein für den bestimmungsgemäßen Gebrauch wesentlicher Teil vom Feuer
erfasst sein muss und dass für die Bezeichnung einer bewachsenen Fläche als Wald die Bäume
und nicht das Unterholz den Ausschlag geben.188 Allein abgebrochenes, dürres Holz in Brand

171 Zum Verständnis der „Schiffe“ i. S. v. § 308 Abs. 1 a. F. Wolff LK11 § 308 Rdn. 5.
172 Fischer Rdn. 7; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7; Kargl NK Rdn. 11; aA bzgl. Sportbooten Wolff LK12 Rdn. 37.
173 Radtke MK Rdn. 37; Wolters SK Rdn. 6.
174 Fischer Rdn. 7; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 7.
175 BGHSt 31 83, 84; BayObLGSt 1993 106, 107; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 9; Fischer Rdn. 8a; Radtke MK
Rdn. 39.
176 BayObLGSt 1993 106, 107.
177 BGHSt 31 83, 83 f.; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 8; Kargl NK Rdn. 12; Radtke MK Rdn. 39.
178 Kargl NK Rdn. 12.
179 RGSt 6 22, 22 f.; RG DJ 1934 913; BGHSt 31 83, 84; Kargl NK Rdn. 12; Radtke MK Rdn. 39.
180 RGSt 9 381, 381 f.; RG DJ 1934 913; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 8; Kargl NK Rdn. 12.
181 BGHSt 31 83, 84 f.; BayObLGSt 1993 106, 107; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 8; Kargl NK Rdn. 12.
182 Vgl. RG Rspr. 3 59, 61; RG DJ 1934 913.
183 RGSt 9 381, 381.
184 BayObLGSt 1993 106, 107 f.; Fischer Rdn. 8a.
185 S. hierzu RGSt 2 314.
186 RG Rspr. 3 59, 60 f.
187 So Wolff LK12 Rdn. 39.
188 Vgl. BayObLGSt 1993 106, 107 f.; offen gelassen von BGHSt 31 83, 86.
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zu setzen, ohne dass das Feuer auf Unterholz oder Baumstämme entsprechend übergreift, ge-
nügt für eine Brandstiftung folglich nicht.189

(2) Unter Heiden sind nährstoffarme, meist baumlose Bodenflächen mit Bewuchs einer
Pflanzengesellschaft von Zwergsträuchern, Gräsern und Kräutern zu verstehen.190

(3) Der Begriff Moor dürfte keinen sachlichen Unterschied zu den in § 308 Abs. 1 a. F. ge-
nannten Torfmooren aufweisen, ist doch gerade die Bildung und Ablagerung von Torf ein we-
sentliches Kriterium eines Moors. Auch wenn sich nicht zuletzt die Kommentarliteratur über den
genauen Inhalt der Begriffe „Moore“ und „Torfmoore“ sowie des in Süddeutschland verbreiteten
Ausdrucks der „Riede“ uneinig ist,191 dürfte im Ergebnis doch Übereinstimmung bestehen, was
letztlich als taugliches Tatobjekt „Moor“ anzusehen bleibt.192 Jedenfalls bedarf es auch bei den
Mooren einer größeren zusammenhängenden Fläche,193 die infolge eines wenig wasserdurchläs-
sigen Untergrundes dauernd durchfeuchtet ist und daher eine mehr oder weniger starke Torf-
schicht, d. h. einen schlammigen Boden aus zersetzten Pflanzenresten, sowie eine charakteristi-
sche Pflanzendecke vorwiegend aus Hartgräsern und Moosen aufweist.194 Moore können auch
(gegebenenfalls nur zum Teil) mit Heide bewachsen sein.195

ff) Land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse (Nr. 6).
(1) Unter Anlage im Sinne der Nr. 6 ist eine gegenständliche Funktionseinheit zu verstehen, die
der Erzeugung, Verarbeitung und Lagerung von (land-, ernährungs- oder forstwirtschaftlichen)
Produkten dient.196 Von „Anlagen“ wird zudem nur bei Funktionseinheiten gesprochen werden
können, die ein nicht lediglich unerhebliches Ausmaß einnehmen.197 Der ansonsten nur wenig
präzise Begriff erfährt wiederum eine eigenständige Auslegung, die nicht mit der Deutung des-
selben Merkmals in anderen Vorschriften des StGB, namentlich etwa in § 109e Abs. 1, § 109g
Abs. 1, § 206 Abs. 3 Nr. 3, § 248c Abs. 1, § 304 Abs. 1, § 305a Abs. 1 Nr. 1, § 315 Abs. 1 Nr. 1, § 315b
Abs. 1 Nr. 1, § 316b Abs. 1 oder auch in den §§ 325 ff., übereinstimmen muss. Während Nr. 2 ge-
werbliche Funktionseinheiten erfasst (Rdn. 20) und Nr. 3 Tatobjekte aus dem Bereich des Han-
delsgewerbes zum Gegenstand hat (zum Warenbegriff Rdn. 26), bezieht sich Nr. 6 auf Funkti-
onseinheiten, die zur Land-, Ernährungs- oder Forstwirtschaft gehören und somit als sog.
Urproduktion und nicht als Gewerbe angesehen werden.198 Anlagen nach Nr. 6 sind daher nur
ausnahmsweise zugleich Betriebsstätten im Sinne der Nr. 2, wenn z. B. Mischformen zwischen
landwirtschaftlicher Erzeugung einerseits und Verarbeitung auf einer weiteren Produktionsstufe
oder Handelsgewerbe andererseits vorliegen.

Ob eine Anlage (oder auch ein Erzeugnis) als land-, ernährungs- oder forstwirtschaftlich
einzuordnen ist, richtet sich nach der Zweckbestimmung des Tatobjekts.199 Die Abgrenzung
wird sich mitunter, vor allem zwischen land- und ernährungswirtschaftlichen Anlagen (z. B. bei

189 RG JW 1935 532, 532 f.
190 Vgl. auch Börner AnwK Rdn. 16; Fischer Rdn. 8b; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 8.
191 S. nur Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 8, von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 11 und Radtke MK Rdn. 41, wo-
nach der Begriff des Moores offenbar über den Begriff der Torfmoore hinausgeht (insoweit auch Wolters SK Rdn. 7;
Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 47) und gleichfalls Riede umfasst.
192 Ebenso schon Radtke MK Rdn. 41.
193 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 8; Radtke MK Rdn. 41.
194 Ebenso Börner AnwK Rdn. 16.
195 RG HRR 1939 Nr. 474; Fischer Rdn. 8c; Kargl NK Rdn. 13; Radtke MK Rdn. 41.
196 Fischer Rdn. 9; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 12; Radtke MK Rdn. 43;
Wolters SK Rdn. 8.
197 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; Radtke MK Rdn. 43; Wolters SK Rdn. 8; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil
Rdn. 47.
198 Börner AnwK Rdn. 17; ebenso jedenfalls der Sache nach Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 10; Radtke MK
Rdn. 43; krit. Sinn Jura 2001 803, 806.
199 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9.
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Bauernhöfen mit Scheunen und Ställen) als schwierig, jedoch ebenso als entbehrlich erweisen.
Beispiele für landwirtschaftliche Anlagen im Sinne der Nr. 6 sind sowohl Produktionsstätten
(z. B. Gewächshäuser oder auch landwirtschaftlich genutzte Flächen einschließlich aufstehen-
der Pflanzen wie bestellte Felder; dass die Feldfrüchte wie etwa wachsendes Gras verdorrt sind,
steht deren Schutz nicht entgegen200) als auch Lagerstätten, in denen zum Eigenverbrauch be-
stimmte Zwischenerzeugnisse aufbewahrt werden (z. B. Scheunen mit gelagertem Stroh und
Heu).201 Ernährungswirtschaftliche Anlagen betreffen vor allem die Herstellung tierischer
Produkte und umfassen etwa Ställe, Koppeln und Weiden, Verladestationen sowie Silos mit
gelagerten Futtermitteln.202 Als forstwirtschaftliche Anlagen sind schließlich Schonungen
und Aufforstungsflächen sowie Holzlagerstätten anzusehen.203

Aus dem Anwendungsbereich der Nr. 6 sind hingegen Betriebe auszuscheiden, welche die
erzeugten Rohprodukte auf einer weiteren Stufe gewerblich verarbeiten oder vermarkten.204 Zu
solchen Anlagen der weiterverarbeitenden Produktion zählen etwa Molkereien, Schlachthö-
fe und Sägewerke;205 insoweit ist vielmehr Nr. 2 einschlägig (siehe schon Rdn. 40). Zur Urpro-
duktion werden indessen noch die Herstellung und der Verkauf von z. B. Butter, Käse, Marmela-
de, Fruchtsaft, Most und Wein in einer nach der Verkehrsanschauung üblichen Art und Weise
gerechnet. Daher sind als (land- und ernährungswirtschaftliche) Anlagen im vorstehenden Sin-
ne auch sämtliche Einrichtungen zu verstehen, die der Reinigung, Zurichtung, Be- oder Verar-
beitung der selbst gewonnenen Erzeugnisse für den Verkauf sowie dem Verkauf als solchen in
den geschilderten Grenzen dienen.206

(2) Erzeugnisse im Sinne der Nr. 6 sind – in Anlehnung an das vorstehende Verständnis
des Anlagenbegriffs (Rdn. 42) – sämtliche Gegenstände, die den unmittelbaren Produktionspro-
zess zwar durchlaufen haben, aber noch nicht weiterverarbeitet wurden.207 Landwirtschaftli-
che Erzeugnisse sind alle abgeernteten Rohprodukte, die unter Ausnutzung von Grund und
Boden gewonnen werden, wobei dieser selbst seiner Substanz nach unverändert bleibt.208 Hier-
zu zählen etwa Korn, Stroh und Heu sowie geerntete Feldfrüchte und Bodenprodukte209 wie
etwa Rüben,210 Rohrpflanzen211 oder Baumwollballen.212 Für die Eigenschaft als landwirtschaft-
liches Erzeugnis ist weder von Bedeutung, ob bei der Ernte eine menschliche Tätigkeit mitge-
wirkt hat,213 noch steht dieser Einordnung entgegen, dass die Erzeugnisse gerade transportiert
werden (vgl. schon Rdn. 29 zum Warenvorrat).214 Ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse sind
vor allem solche der Milchwirtschaft, der Aufzucht von Schlachtvieh und Geflügel sowie der
Fischwirtschaft.215 Forstwirtschaftliche Erzeugnisse sind beispielsweise gefällte Baumstäm-

200 RG JW 1928 2464, 2464 f. zu „Früchte auf dem Felde“ i. S. d. § 308 Abs. 1 a. F.
201 Fischer Rdn. 9; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; Kargl NK Rdn. 14; Radtke MK Rdn. 44; s. auch Bayer Bochu-
mer Erläuterungen Rdn. 8.
202 Fischer Rdn. 9; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; Kargl NK Rdn. 14; Radtke MK Rdn. 45.
203 Fischer Rdn. 9; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; Kargl NK Rdn. 14; Radtke MK Rdn. 46.
204 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; Radtke MK Rdn. 45 f.; einschr. Fischer Rdn. 9, wonach verarbeitende Betrie-
be in Ausnahmefällen umfasst seien; aA Wolters SK Rdn. 8.
205 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; Radtke MK Rdn. 45 f.
206 Ebenso Börner AnwK Rdn. 18.
207 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 12; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 10; von Heintschel-Heinegg BeckOK
Rdn. 12; Radtke MK Rdn. 43.
208 Vgl. RGSt 27 14, 14 f.; 39 22, 23 zu § 308 Abs. 1 a. F.
209 Kargl NK Rdn. 15; Radtke MK Rdn. 44.
210 RG GA 40 (1892) 326, 327.
211 RGSt 27 14, 15.
212 RGSt 39 22, 23.
213 RGSt 27 14, 14.
214 RGSt 10 186, 187 f.
215 And. Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 47, der unter ernährungswirtschaftlichen Erzeugnissen industriell
und handwerklich produzierte Nahrungsmittel versteht.
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me, Rindenmulch oder Holzschnitzel, die beim Schlagen von Bäumen anfallen, Weihnachtsbäu-
me, Samen und Setzlinge.

Von einem originären Erzeugnis der Land-, Forst- oder Ernährungswirtschaft kann nicht
mehr gesprochen werden, wenn das Rohprodukt durch weitere Verarbeitung oder sonstige
Verwendung in seiner Substanz verändert wird.216 Keine Erzeugnisse im Sinne der Nr. 6 sind
folglich Produkte, die in Mühlen und Kellereien, in Molkereien und Schlachthöfen oder auch in
Sägewerken hergestellt werden. Gleiches gilt, wenn Rohprodukte in den Handelsverkehr über-
gehen und damit als (gegebenenfalls von Nr. 3 erfasste) Waren wie z. B. Lebensmittel dem End-
verbraucher angeboten werden.217 Die als Beleg für die extensive Neufassung der Brandstiftung
nach dem 6. StrRG häufig exemplarisch bemühte Packung Cornflakes218 ist daher bereits nicht
als Erzeugnis im Sinne der Nr. 6 anzusehen.219

Gleichwohl bleibt nicht zu verkennen, dass die Aufnahme von Erzeugnissen als Tatobjekte
den Anwendungsbereich der Brandstiftung gegenüber § 308 Abs. 1 a. F., der insoweit allein „Vor-
räthe von landwirthschaftlichen Erzeugnissen“ und „Früchte auf dem Felde“ nannte, nicht un-
erheblich ausgeweitet hat.220 Während sich bei land-, ernährungs- oder forstwirtschaftlichen
Anlagen bereits aus der Begriffsbestimmung ableiten lässt, dass diese Funktionseinheiten ein
nicht lediglich unerhebliches Ausmaß einnehmen müssen (Rdn. 40), stellen bei entsprechenden
Erzeugnissen nach dem Wortlaut des Gesetzes auch Kleinmengen und sogar das einzelne Er-
zeugnis ein taugliches Brandstiftungsobjekt dar. Eine Eingrenzung auf einen Vorrat wie bei Wa-
ren in Nr. 3 fehlt, ohne dass die Gesetzesmaterialien den Grund für diese Abweichung (auch
gegenüber § 308 Abs. 1 a. F.) erkennen lassen. Um nicht schon das Verfeuern eines einzelnen
Holzscheites oder das Anzünden eines Strohballens221 als Verbrechen anzusehen, ist daher eine
einschränkende Auslegung erforderlich.222 Als maßgebliches Kriterium bleibt insoweit aber-
mals das gemeingefährliche Element der Brandstiftung zu betonen,223 das bei der Inbrandset-
zung etc. von Kleinmengen in der Regel nicht gegeben sein dürfte.224 Die Gegenansicht, die den
Sachbeschädigungscharakter der Brandstiftung betont, verlangt hingegen (zum Teil alternativ)
einen nicht unerheblichen Wert des Erzeugnisses (vgl. zur Diskussion bereits Rdn. 13).225

c) Fremd. Die in Nr. 1 bis Nr. 6 aufgeführten Gegenstände sind nur gegen Inbrandsetzen sowie
(gänzliches oder teilweises) Zerstören durch Brandlegung geschützt, wenn sie fremd sind,

216 RGSt 39 22, 23; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 10; Radtke MK Rdn. 43.
217 Radtke MK Rdn. 45; aA RGSt 39 22, 24 f.
218 Schroeder GA 1998 571, 571; ebenso Wolters SK Rdn. 8; Bender S. 269; Liesching S. 95; Range S. 43; Klesczewski
HRRS 2013 465, 467; Küpper ZStW 111 (1999) 785, 787; Wrage JuS 2003 985, 987; vgl. auch Herzberg JZ 2000 1093,
1097 f. mit dem Beispiel zweier Tüten Popcorn.
219 S. auch Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 10.
220 S. nur Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 10; Fischer Rdn. 9; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 9; Radtke MK
Rdn. 42.
221 Beispiele nach Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 46; s. auch Kargl NK Rdn. 16. Vgl. auch BGHSt 39 128,
128 f., wonach in einer Scheune auf dem Boden liegende Strohballen offenbar bereits als „Vorräthe von landwirth-
schaftlichen Erzeugnissen“ i. S. d. § 308 Abs. 1 a. F. angesehen wurden. Nach OLG Frankfurt a. M. StV 1998 119, 121
zu § 308 Abs. 1 a. F. stellte das Brennen eines Strohballens neben der Backsteinscheune hingegen lediglich eine
Sachbeschädigung dar.
222 Eine Gesetzeskorrektur schlägt insbes. Börner S. 28 f. vor, der Nr. 6 auf „Vorräte solcher [land-, ernährungs-
oder forstwirtschaftlicher] Erzeugnisse“ beschränken will.
223 S. auch Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 10; Kargl NK Rdn. 16; Radtke MK Rdn. 42.
224 Börner AnwK Rdn. 19, der Erzeugnisse „von erheblichen Quantitäten“ fordert; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil
Rdn. 46; Kreß JR 2001 315, 317; i. Erg. ebenso Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Wolters SK Rdn. 8 (s. aber auch jeweils
sogleich Fn. 225).
225 So etwa Fischer Rdn. 10; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 2; Wolters SK Rdn. 8; Wrage JuS 2003 985, 987.
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d. h. – wie bei § 242 – nicht im Alleineigentum des Täters stehen.226 Fremdes Eigentum besteht
daher auch, wenn der Täter lediglich Miteigentümer227 oder Gesamthandsberechtigter ist. Ge-
genstände, die ausschließlich dem Täter gehören, unterfallen hingegen ebenso wenig § 306 wie
herrenlose Gegenstände.228 Für die Eigentumslage ist die zivilrechtliche Betrachtung maßgeb-
lich.229 Auf ein davon eventuell abweichendes wirtschaftliches Eigentum ist folglich nicht abzu-
stellen; auch für den alleinigen Gesellschafter einer GmbH oder GmbH & Co. KG bleibt das
Gesellschaftsvermögen somit fremd.230

2. Tathandlungen

a) Allgemeines. Als gleichwertige Tathandlungen sieht § 306 das Inbrandsetzen der Tatobjekte
sowie deren (gänzliche oder teilweise) Zerstörung durch Brandlegung vor. Beide Varianten fin-
den sich ebenso in § 306a sowie mittelbar in den §§ 306b bis 306d, die auf Brandstiftungen nach
§ 306 und/oder § 306a verweisen, so dass die folgenden Ausführungen grundsätzlich auch bei
diesen Vorschriften gelten. Während das Inbrandsetzen bereits in § 308 Abs. 1 a. F. normiert war,
wurde die Variante des (gänzlichen oder teilweisen) Zerstörens erst durch das 6. StrRG (siehe
hierzu bereits die Entstehungsgeschichte) eingeführt. Mit dieser neuen Tatmodalität sollten Fäl-
le einbezogen werden, in denen das Tatobjekt auch ohne Brand beschädigt wird, weil der Zünd-
stoff – vom Täter nicht gewollt – anstatt zu brennen explodiert.231 Des Weiteren sollten Gefähr-
dungen von Menschen und Sachen erfasst werden, die nicht durch den Brand selbst, sondern
infolge großer Ruß-, Gas- und Rauchentwicklung sowie durch starke Hitzeeinwirkung hervorge-
rufen werden. Schließlich werden aufgrund feuerresistenter und -hemmender Baumaterialien
wie etwa Stahl, Beton, Glas und Kunststoffe relativ häufig wesentliche Gebäudeteile überhaupt
nicht in Brand gesetzt, treten aber gleichwohl durch die zuvor skizzierten Brandauswirkungen
vergleichbar schwerwiegende Schäden ein.232 Von den im ursprünglichen Entwurf des 6. StrRG
noch vorgesehenen Tathandlungen „durch Feuer zerstört oder durch ein Feuer von erheblichem
Ausmaß beschädigt“ wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens abgesehen, weil bei der In-
terpretation des Begriffs „Feuer“ ein Brennen mit heller Flamme nahelag und das geforderte
erhebliche Ausmaß des Feuers Strafbarkeitslücken und Abgrenzungsschwierigkeiten befürchten
ließ.233

Über die Notwendigkeit einer Modernisierung auch der Tathandlungen bestand angesichts
der vorstehenden Erwägungen zwar Einigkeit.234 Allerdings wurde der Anwendungsbereich der
Brandstiftung durch die neu eingefügte Tathandlung des (ganz oder teilweise) Zerstörens durch
Brandlegung nicht unerheblich ausgedehnt. Zum einen werden nunmehr Beschädigungen von
Tatobjekten erfasst, die zuvor lediglich teilweise als Brandstiftung und ansonsten allein von
den Sachbeschädigungsdelikten erfasst wurden. Es bedarf daher einer einschränkenden Aus-
legung, die insbesondere bei der Tathandlung des teilweisen Zerstörens (siehe Rdn. 62) sowie
bei der erforderlichen Verursachung der Schäden „durch eine Brandlegung“ (hierzu Rdn. 65)
vorgenommen wird. Indem zum anderen als weiterer Anknüpfungspunkt für die Gemeingefähr-

226 Kargl NK Rdn. 26.
227 BGH StV 2001 576, 577; Fischer Rdn. 12.
228 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 3; Fischer Rdn. 12; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 13; Müller/Hönig JA
2001 517, 518.
229 RGSt 11 345, 348; Radtke MK Rdn. 47; Wolters SK Rdn. 9.
230 Piel NStZ 2006 550, 551.
231 BTDrucks. 13/9064 S. 22; ebenso schon BTDrucks. 13/8587 S. 69; krit. gegenüber der lückenschließenden Taug-
lichkeit der Tathandlung Range S. 49 f.
232 S. insbes. BTDrucks. 13/8587 S. 26, 48; hierzu etwa auch BGH NJW 2019 90, 92.
233 BTDrucks. 13/8587 S. 69; krit. auch Radtke Ende der Gemeingefährlichkeit? S. 20 ff. wegen unzureichender
Berücksichtigung der generellen Gemeingefährlichkeit der Tathandlung.
234 Insoweit etwa begrüßend auch Radtke MK Rdn. 49; ders. ZStW 110 (1998) 848, 869.

Valerius 20



II. Objektiver Tatbestand StGB § 306

lichkeit außer dem in Brand gesetzten Tatobjekt die Brandlegung mit – häufig dem Inbrandset-
zen nachfolgendem, mitunter aber auch schon zuvor eintretendem – Zerstörungserfolg gewählt
wurde, ergeben sich unterschiedliche Vollendungszeitpunkte für die beiden Tathandlungen
(hierzu auch Rdn. 74).

b) Inbrandsetzen (Var. 1). Nach nahezu einmütig vertretener Begriffsbestimmung in Recht-
sprechung235 und Lehre236 ist ein Gegenstand jedenfalls dann in Brand gesetzt, wenn ein für
seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch wesentlicher Bestandteil (hierzu Rdn. 51 ff.) derart vom
Feuer erfasst ist, dass er selbstständig, d. h. ohne Fortwirken des Zündstoffs, weiterbrennt (siehe
sogleich Rdn. 50). Die Rechtsprechung lässt darüber hinaus das selbstständige Brennen eines
nicht wesentlichen Teils des Tatobjekts genügen, wenn sich das Feuer auf andere Teile des
Tatobjekts, die für dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch (z. B. für das Wohnen) wesentlich
sind, ausbreiten kann.237 Diese Rechtsprechung ist insbesondere bei gemischt genutzten Gebäu-
den im Rahmen des § 306a Abs. 1 von Bedeutung, dort mit der Unterscheidung von insbesonde-
re dem Wohnzweck dienenden Teilen der tatgegenständlichen Räumlichkeit und anderen Teilen
mit anderer Zweckbestimmung (hierzu § 306a Rdn. 28), wird mitunter aber auch im Rahmen
des § 306 angewendet. So wurde festgehalten, dass das Inbrandsetzen von Holzwänden und
Holztüren, die einzelne Teile in einem Kellerraum abtrennen, den objektiven Tatbestand des
Absatzes 1 Nr. 1 verwirklicht, wenn das Feuer auf wesentliche Teile, die Wohnzwecken dienen,
übergreifen kann.238 Gleiches soll für eine – nicht fest mit der Decke verbundene oder in diese
eingearbeitete – Deckenverkleidung gelten, sofern deren Brand geeignet ist, das Feuer wesentli-
chen Gebäudeteilen mitzuteilen.239 Allerdings ist es bereits widersprüchlich, für das Inbrandset-
zen zum einen auf den (Zwischen-)Erfolg des selbstständigen Weiterbrennens abzustellen sowie
zum anderen auf wesentliche Bestandteile zu verweisen, nur um dann bezüglich dieser Bestand-
teile doch bereits die bloße Gefahr eines selbstständigen Weiterbrennens ausreichen zu lassen.
Sofern mit dieser weiten Auslegung des Inbrandsetzens der Gemeingefährlichkeit der Handlung
Rechnung getragen werden soll, wäre es daher folgerichtiger, völlig auf eine Unterscheidung
zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Bestandteilen zu verzichten und es für das In-
brandsetzen genügen zu lassen, dass irgendein Teil des Tatobjekts (konsequenterweise dann
wohl auch ein befestigter Einrichtungsgegenstand wie ein an die Wand geschraubtes Regal)
selbstständig weiterbrennt. Solchen Ansätzen steht aber bereits entgegen, dass sie – wie auch
die vorstehenden Beispiele aus der Rechtsprechung zeigen – den Vollendungszeitpunkt zu sehr
nach vorne verlagern.240 Daher bleibt auch im Hinblick auf den Wortlaut für das Inbrandsetzen
zu fordern, dass ein für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Tatobjekts wesentlicher Be-
standteil vom Feuer bereits erfasst ist und selbstständig weiterbrennt.241

Weil das Tatobjekt (bzw. ein für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch wesentlicher Be-
standteil) selbstständig, d. h. ohne Fortwirken des Zündstoffs, weiterbrennen muss, genügt

235 S. nur aus der Rspr. des RG und des BGH RGSt 18 362, 362 f.; RG GA 40 (1892) 326, 327; BGH NStZ 1982 201;
NStZ 1984 74; StV 1984 245; NStZ 1986 506; NStZ 1991 433; NStZ 1994 130, 130 f.; StV 2002 145; NStZ-RR 2007 78;
NStZ 2010 151, 152; NStZ 2014 404, 404; NStZ 2014 647, 649.
236 Fischer Rdn. 14; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 3; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 13; von Heintschel-Heinegg
BeckOK Rdn. 14; Kargl NK Rdn. 17; Radtke MK Rdn. 51; Wolters SK Rdn. 11.
237 BGHSt 48 14, 18; BGH NStZ 2003 266; NStZ 2007 270, 270; NStZ-RR 2010 279; NStZ 2014 404, 404 f.; OLG
Rostock BeckRS 2008 21664; OLG Saarbrücken NStZ-RR 2009 80, 80; s. schon BGHSt 18 363, 365 f.; 34 115, 117; vgl.
auch BGHSt 44 175, 175 f.
238 OLG Rostock BeckRS 2008 21664.
239 BGH NStZ 2014 404, 404 f.
240 Kargl NK Rdn. 17; Kratzsch JR 1987 360, 363; krit. auch von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 14.
241 von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 14; Kargl NK Rdn. 17; Wolters SK Rdn. 11; Sinn Jura 2001 803, 807; einschr.
Börner AnwK Rdn. 21, wonach das Gebäude von dem ergriffenen wesentlichen Bestandteil aus weiter brennen kön-
nen muss.
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es für die Tatvollendung in der Variante des Inbrandsetzens jedenfalls nicht, lediglich den
Zündstoff anzuzünden.242 Ein Brennen des Tatobjekts mit heller Flamme ist allerdings nicht
notwendig; auch Glimm- und Schwelbrände sind möglich.243 Einäscherung ist nicht erforder-
lich. Nicht ausreichend sind jedoch ein Ankohlen,244 Anglimmen, Ansengen245 oder Schmel-
zen246 des Tatgegenstandes.

Wann ein für den bestimmungsgemäßen Gebrauch wesentlicher Bestandteil des Tatob-
jekts betroffen ist, richtet sich nach der Verkehrsanschauung. Die Regelungen der §§ 93 f. BGB
über wesentliche Bestandteile einer Sache, eines Grundstücks oder eines Gebäudes sind nicht
maßgeblich,247 auch wenn wesentliche Bestandteile im Sinne des § 94 Abs. 2 BGB in der Regel
zugleich wesentliche Bestandteile des Tatobjekts sein werden.248 Vielmehr ist auf die jeweilige
Zweckbestimmung der (sowohl in ihrer Art, Größe als auch Beschaffenheit vielgestaltigen wie
unterschiedlichen) Tatobjekte der Nr. 1 bis Nr. 6 abzustellen. Bei Kraftfahrzeugen im Sinne der
Nr. 4 sind demnach beispielsweise die Reifen als wesentlicher Bestandteil anzusehen.249 Sofern
wie hier der Brandstiftung eine gemeingefährliche Komponente zugesprochen wird, bietet es
sich außerdem an, die generelle Gemeingefährlichkeit des Inbrandsetzens der jeweiligen Tatob-
jekte zu berücksichtigen.250

Eine umfassende Kasuistik für die Wesentlichkeit eines Bestandteils lässt sich in der
Rechtsprechung für Gebäude im Sinne der Nr. 1 finden, wobei viele der folgenden Beispiele
zu der Wohnung von Menschen dienenden Gebäuden im Sinne des § 306a Abs. 1 Nr. 1 ergan-
gen sind. Als wesentlich werden im Einzelnen Wände251 und Decken252 eines Raumes erach-
tet; Gleiches gilt für eine Holzsäule einer Fachwerkwand253 und das Strohdach einer Hütte
im Sinne der Nr. 1.254 Verkleidungen von Wänden und Decken sind hingegen nur dann als
wesentlicher Gebäudeteil anzusehen, wenn sie derart mit diesen verbunden oder in diese ein-
gearbeitet sind, dass sie als deren Bestandteil nicht entfernt werden können, ohne das Bau-
werk selbst zu beeinträchtigen.255 Ein wesentliches Gebäudeteil bilden etwa Holzpaneelen an
Wänden und Decken, wenn sie mittels einer Unterkonstruktion fest mit dem Mauerwerk ver-
bunden sind.256 Keine wesentlichen Bestandteile sind indessen Tapeten auf einer Zimmer-
wand257 oder an der Decke.258

242 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 13.
243 RG Rspr. 10 383, 384; RGSt 18 362, 363; RG GA 40 (1892) 326, 327; RGSt 25 326, 329 f.; Börner AnwK Rdn. 20;
Lackner/Kühl/Heger Rdn. 3; Kargl NK Rdn. 17; Radtke MK Rdn. 53; Wolters SK Rdn. 11.
244 RGSt 7 131, 132 f.; RG Rspr. 10 383, 384; RGSt 64 273, 273; BGH NStZ 1982 201; s. auch BGH NStZ 1984 74 (zu
§ 306 Nr. 2 a. F.).
245 Börner AnwK Rdn. 20; Radtke MK Rdn. 53; Wolters SK Rdn. 11.
246 BGH NStZ-RR 2012 309, 309.
247 BGHSt 16 109, 110; Börner AnwK Rdn. 20; Fischer Rdn. 14; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 15; Kargl NK
Rdn. 19; Radtke MK Rdn. 51; Geppert Jura 1989 417, 422.
248 BGHSt 16 109, 110; Geppert Jura 1989 417, 422.
249 Börner AnwK Rdn. 24; Wolters SK Rdn. 11; zum wesentlichen Bestandteil eines Waldes i. S. d. Nr. 5 Börner
AnwK Rdn. 24 m. w. N.
250 Radtke MK Rdn. 52.
251 RG Rspr. 4 72, 72; OLG Hamburg NJW 1953 117, 117; s. auch BGH NStZ 1982 201; NStZ 1984 74; StV 1984 245;
NStZ 1986 506.
252 RG Rspr. 4 72, 72; BGH NStZ 2014 404, 405.
253 RGSt 18 362, 363.
254 RGSt 18 355, 357.
255 BGHR StGB § 306 Nr. 2 Inbrandsetzen 4; BGH NStZ 2014 404, 405; BeckRS 2017 129026 Rdn. 25; s. hierzu auch
BGH NStZ 1991 433.
256 BGH NStZ-RR 2010 279.
257 BGH NStZ 1981 220, 220 f.; s. auch BGH NStZ 1982 201; NStZ 1984 74.
258 BGH NStZ 2007 270, 271.
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Als wesentlicher Bestandteil sind zudem Fußböden von Räumen anzusehen.259 Ebenso
sind Holzfußböden,260 Dielen261 und ein mit dem Boden fest verklebter Velourteppich262 erfasst,
nicht hingegen in der Regel die Fußbodenleisten.263 Auch Wohnungstüren264 sowie Teile hier-
von, seien es Türschwellen,265 Türpfosten eines Raumes,266 Türrahmen,267 der Türstock einer
Lokaleingangstür268 oder eine hölzerne Türverkleidung269 bilden einen wesentlichen Gebäude-
bestandteil. Gleiches gilt für Fensterrahmen.270

Flurtreppe271 und Treppenhaus272 sind ebenfalls zu den wesentlichen Bestandteilen eines
Gebäudes zu zählen. Abzulehnen bleibt dies hingegen für Kellerverschläge,273 Holzwände, die
einzelne Kellerabteile abtrennen,274 die Holzlattentür eines Kellerraums275 sowie im Keller ver-
laufende Versorgungsleitungen.276 Gleiches gilt für eine außen angebrachte Markise.277

Einrichtungsgegenstände sind grundsätzlich kein wesentlicher Bestandteil eines Gebäu-
des.278 Als Beispiele aus der Rechtsprechung sind insoweit zu nennen Schränke,279 eine The-
ke,280 ein an die Wand genageltes Regal,281 eine mit Spiegelfliesen beklebte, fest an die Wand
einer Gaststätte gedübelte Spanplatte,282 die Holzpritsche in einer Gewahrsamszelle283 oder
auch eingelagerte bewegliche Gegenstände (wie z. B. Heu- und Strohballen).284 Etwas anderes
kann gelten, falls die Einrichtungsgegenstände fest eingebaut sind285 und nicht entfernt werden
können, ohne das Bauwerk selbst zu beeinträchtigen (vgl. schon Rdn. 52 zu Wand- und Decken-
verkleidungen).286 Bejaht wurde dies in der Rechtsprechung für einen an drei Seiten von ver-
putztem Mauerwerk umgebenen Beichtstuhl in einer Kirche,287 erwogen für eine fest in den
Boden vermauerte Theke288 sowie Schränke oder Einrichtungsgegenstände eines Badezim-
mers.289

259 BGH NStZ 1986 506; OLG Hamburg NJW 1953 117, 117; s. auch BGH NStZ 1981 220, 221.
260 BGH StV 1991 50, 51; NStZ 2003 264, 265.
261 RG GA 39 (1891) 442, 443.
262 BGHR StGB § 306 Nr. 2 Inbrandsetzen 7.
263 BGH NStZ 1994 130, 131; NStZ-RR 2012 310.
264 BGHSt 7 37, 38; s. auch BGH NStZ 1981 220, 221; NStZ 1982 201; NStZ 1984 74; StV 1984 245; NStZ 1986 506.
265 BGHSt 7 37, 38.
266 RG GA 39 (1891) 442, 443.
267 Vgl. BGH StV 1991 50, 51; NStZ 1994 130, 131.
268 BGH NStZ 1985 455.
269 BGHSt 20 246, 247.
270 BGH NJW 2014 1123, 1124; s. auch BGH NStZ 1981 220, 221; NStZ 1982 201; NStZ 1984 74; StV 1984 245; NStZ
1986 506; StV 1991 50, 51; NStZ 1994 130, 131; OLG Hamburg NJW 1953 117, 117.
271 BGH NStZ 1981 220, 221; StV 1991 50, 51.
272 BGH BeckRS 2008 06340.
273 BGH NStZ 2007 270, 270.
274 BGH NStZ 2003 266; OLG Rostock BeckRS 2008 21664.
275 BGHSt 48 14, 22; OLG Rostock BeckRS 2008 21664.
276 BGH NStZ 2007 270, 271.
277 BGH NStZ-RR 2012 309, 309.
278 BGH NStZ 1984 74; s. auch OLG Braunschweig NdsRpfl. 1963 138, 138 f.; OLG Hamburg NJW 1953 117, 117.
279 RG GA 39 (1891) 442, 443.
280 BGHR StGB § 306 Nr. 2 Inbrandsetzen 3.
281 BGHSt 16 109, 110 f.; s. auch BGH NStZ 1982 201; NStZ 1984 74.
282 BGH StV 2002 145; NStZ-RR 2012 309, 309.
283 BSG NStZ-RR 1996 225, 226.
284 OLG Saarbrücken NStZ-RR 2009 80, 80.
285 BGHSt 16 109, 110.
286 BGH StV 2002 145.
287 BGH Urt. v. 23.7.1985 – 5 StR 125/85 (in NStZ 1986 27 nicht abgedr.).
288 Vgl. BGHR StGB § 306 Nr. 2 Inbrandsetzen 3.
289 Vgl. BGHSt 16 109, 110.
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Weil das Inbrandsetzen an einen wesentlichen Bestandteil des Tatobjekts anknüpft, muss der
Tatrichter bei einer hierauf gestützten Verurteilung wegen Brandstiftung im Urteil nicht nur fest-
stellen, wo es gebrannt hat, sondern auch was gebrannt hat.290 Dass die Flammen einen be-
stimmten Bauteil erfasst291 oder auf einen Gebäudeteil übergegriffen hätten,292 genügt als Fest-
stellung nicht, ist hiermit noch nicht ausreichend belegt, dass ein wesentlicher Bestandteil des
Tatobjekts vom Feuer erfasst wurde oder – nach der Rechtsprechung (siehe hierzu Rdn. 49) – das
Feuer zumindest auf wesentliche Bestandteile hätte übergreifen können. Gleiches gilt etwa für die
Feststellung, dass das Tatobjekt „durch das Feuer größtenteils zerstört“ wurde293 oder dass ein
Zimmer ausgebrannt und an einer bestimmten Stelle am meisten verbrannt sei.294

An einem bereits brennenden Tatobjekt, nicht zuletzt an einem in Brand gesetzten Gebäu-
de, kann eine weitere Brandstiftung begangen werden.295 Es muss allerdings zu diesem Zeit-
punkt noch ein taugliches Tatobjekt vorliegen,296 eine Räumlichkeit im Sinne des § 306a Abs. 1
Nr. 1 beispielsweise tatsächlich nach wie vor Wohnzwecken dienen.297 Außerdem ist es erforder-
lich, einen neuen selbstständigen Brandherd zu schaffen,298 da ansonsten der (Zwischen-)Erfolg
eines selbstständig weiterbrennenden Tatobjekts nicht (erneut) herbeigeführt wird und nicht
von einem Inbrandsetzen gesprochen werden kann. Daher genügt es nicht, einen bereits ausge-
brochenen Brand ohne Schaffen eines neuen Brandherdes (z. B. durch Hinzufügen von Öl oder
Benzin, durch Luftzufuhr, durch Abhalten von Löschwilligen, Entfernung von Löschmitteln etc.)
lediglich zu verstärken.299 Ein solches Verhalten ist vielmehr als (sukzessive; hierzu Rdn. 79)
Beihilfe zur Brandstiftung anzusehen.300

Das Inbrandsetzen kann auch durch Unterlassen erfolgen.301 Dies ist insbesondere an ei-
nem noch nicht in Brand gesetzten Tatobjekt möglich, von dem sich der Garant etwa entfernt,
ohne eine Gefahrenquelle für einen Brand zu beseitigen.302 Entsprechend den vorstehenden
Überlegungen kann eine Brandstiftung durch Unterlassen zwar auch an einem schon selbststän-
dig brennenden, noch tauglichen Tatobjekt begangen werden, bei dem der Garant einen neuen
selbstständigen Brandherd nicht verhindert. Ein bloßes Weiterbrennenlassen des bereits beste-
henden Brandherdes (etwa nach zunächst fahrlässiger Brandstiftung) genügt aber nicht.303 Im

290 S. nur BGH NStZ 1984 74; NStZ 1991 433; Börner AnwK Rdn. 22; Radtke MK Rdn. 53 und 70.
291 Vgl. BGH NJW 1995 2117, 2119 (in BGHSt 41 47 nicht abgedr.); NStZ 2014 404, 405.
292 Vgl. BGH StV 1984 245.
293 OLG Saarbrücken NStZ-RR 2009 80, 80.
294 BGH NStZ 1984 74.
295 OGH JR 1950 404; OLG Hamm NJW 1960 1874; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 15; offengelassen in BayObLG
NJW 1959 1885, 1886.
296 OGH JR 1950 404; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 14; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 16; Kargl NK
Rdn. 20; Wolters SK Rdn. 21; Sinn Jura 2001 803, 807.
297 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 14.
298 OGH JR 1950 404; OLG Hamm NJW 1960 1874; Börner AnwK Rdn. 23; Fischer Rdn. 14; Sch/Schröder/Heine/
Bosch Rdn. 14; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 16; Radtke MK Rdn. 53; Maurach/Schroeder/Maiwald II § 51
Rdn. 6; Zehetgruber HdbStrR 5 § 44 Rdn. 33; Radtke Dogmatik der Brandstiftungsdelikte S. 204 ff.; Range S. 46; Gep-
pert Jura 1989 417, 422 f.; Müller/Hönig JA 2001 517, 518; Rengier JuS 1998 397, 398; Sinn Jura 2001 803, 807 f.; Wrage
JuS 2003 985, 985; s. auch OGHSt 1 293, 298.
299 So indessen Lackner/Kühl/Heger Rdn. 3; Kargl NK Rdn. 20; Weiler HK-GS Rdn. 9; Wolff LK12 Rdn. 10; Otto BT
§ 79 Rdn. 3; Klussmann MDR 1974 187, 188 f.; einschr. Wolters SK Rdn. 22: Intensivierung des Brandes genügt, solan-
ge noch kein erheblicher Schaden eingetreten ist.
300 OLG Hamm NJW 1960 1874; Börner AnwK Rdn. 23; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 15; Sch/Schröder/Heine/
Bosch Rdn. 14; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 16; Radtke MK Rdn. 53; Zehetgruber HdbStrR 5 § 44 Rdn. 33;
Müller/Hönig JA 2001 517, 518; Rengier JuS 1998 397, 398; Sinn Jura 2001 803, 808; Wrage JuS 2003 985, 985.
301 S. nur Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 19; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 3; Kargl NK Rdn. 21.
302 BGH NStZ 1999 607, 607; NStZ 2005 446, 447.
303 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 18; Radtke MK Rdn. 58; ders. Dogmatik der Brandstiftungsdelikte S. 407; Gep-
pert Jura 1989 417, 423; Müller/Hönig JA 2001 517, 518; Rengier JuS 1998 397, 398; Sinn Jura 2001 803, 808; Wrage
JuS 2003 985, 991; aA Kargl NK Rdn. 21; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf BT § 37 Rdn. 19.
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Urteil bedarf es tragfähiger Feststellungen zur Ursächlichkeit des Unterlassens für den (weite-
ren) Brand.304

Die notwendige Garantenpflicht trifft unter anderem Eltern für ihre Kinder,305 den Einsatz-
leiter der Polizei306 oder den Schornsteinfegermeister bei Brandgefahr durch einen nicht bean-
standeten fehlerhaften Schornsteineinbau in einem Haus in seinem Kehrbezirk.307 Des Weiteren
wird als Garant angesehen, wer fahrlässig einen Brand verursacht hat.308 Eine solche Garanten-
stellung aus Ingerenz kommt aber jedenfalls nur bei einem pflichtwidrigen Vorverhalten in Be-
tracht, das eine naheliegende Gefahr des tatbestandlichen Erfolgs eines Brandstiftungsdelikts
begründet; bei Gewaltdelikten wie etwa einem gemeinschaftlichen Raub erscheint dies ohne
nähere Ausführungen zweifelhaft.309 Kein Garant ist der Versicherungsnehmer einer gegen Feu-
er versicherten Sache,310 begründet das Versicherungsverhältnis doch jedenfalls keine Pflicht
des Versicherungsnehmers, den Versicherungsträger vor Gemeingefahren zu schützen.311

c) Durch eine Brandlegung (ganz oder teilweise) Zerstören (Var. 2). Seit dem 6. StrRG
ist weitere Tathandlung der Brandstiftungsdelikte auch die durch eine Brandlegung bewirkte
(gänzliche oder teilweise) Zerstörung der Katalogobjekte (siehe hierzu schon Rdn. 47). Die Vari-
ante des ganz oder teilweisen Zerstörens wurde zuvor bereits bei den Sachbeschädigungsdelik-
ten der §§ 305 Abs. 1, 305a Abs. 1 verwendet, so dass auf die dortigen Begriffsbestimmungen –
auch wegen der Sachnähe des § 306 zu diesen Delikten – grundsätzlich verwiesen werden darf
(siehe etwa Wolff LK12 § 305 Rdn. 11 f.).312 Ein gänzliches Zerstören setzt demnach voraus, dass
das Tatobjekt in seiner Substanz vernichtet wird oder wenigstens für einen nicht unbeträchtli-
chen Zeitraum nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden kann.313 Aufgrund der alter-
nativen Anknüpfungspunkte für das Zerstören ist es nicht notwendig, dass die Substanz des
Gegenstandes beeinträchtigt wird, sondern genügt eine andere brandbedingte Verursachung der
Unbrauchbarkeit.314 Insoweit ist keine endgültige im Sinne einer dauerhaften Unbrauchbarkeit
erforderlich; das Attribut „gänzlich“ bezieht sich vielmehr auf die Zweckbestimmungen des Tat-
objekts, die allesamt aufgehoben werden müssen.

Teilweise zerstört ist ein Tatobjekt nach verbreiteter Definition der Rechtsprechung, wenn
einzelne seiner wesentlichen Teile, die seiner tatbestandlich geschützten Zweckbestimmung
entsprechen, unbrauchbar geworden sind oder eine von mehreren tatbestandlich geschützten
Zweckbestimmungen brandbedingt aufgehoben ist.315 Andere Entscheidungen nehmen die teil-
weise Zerstörung eines Tatobjekts an, wenn es für eine nicht unbeträchtliche Zeit wenigstens

304 BGH StV 1984 247, 248; BGHR StGB § 306 Nr. 2 Inbrandsetzen 2.
305 BGH NStZ 1999 607, 607; NStZ 2005 446, 447.
306 OLG Rostock NStZ 2001 199, 200.
307 Vgl. RG DR 1943 76; OLG Oldenburg NdsRpfl. 1956 207.
308 RGSt 60 77, 77 f.; BGH StV 1984 247, 248; BGHR StGB § 306 Nr. 2 Inbrandsetzen 2; Börner AnwK Rdn. 35; Matt/
Renzikowski/Dietmeier Rdn. 19; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 3; Kargl NK Rdn. 21; Klussmann MDR 1974 187, 187 f.; krit.
Radtke Dogmatik der Brandstiftungsdelikte S. 407 ff.
309 BGH NStZ-RR 2013 137, 138; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 17.
310 So indessen RGSt 64 273, 276 ff.; 71 193, 194 f.; BGH bei Dallinger MDR 1951 144, 145; Kargl NK Rdn. 21; Wolff
LK12 Rdn. 11.
311 Ähnlich Range S. 50; Wrage JuS 2003 985, 986. Ebenso i. Erg. abl. Börner AnwK Rdn. 35; Matt/Renzikowski/
Dietmeier Rdn. 19; Radtke MK Rdn. 58; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf BT § 37 Rdn. 29; Rudolphi NStZ 1991 361,
364.
312 BGHSt 57 50, 51; BGH NStZ 2014 404, 405; Radtke MK Rdn. 56.
313 Vgl. Kargl NK Rdn. 25; Kindhäuser/Hilgendorf LPK Rdn. 12; Radtke MK Rdn. 57; Weiler HK-GS Rdn. 11; Radtke
ZStW 110 (1998) 848, 871; s. auch Cantzler JA 1999 474, 475.
314 Fischer Rdn. 17.
315 S. nur BGH NJW 2014 1123, 1124; NJW 2016 2349, 2351; StraFo 2017 474; aus dem Schrifttum Sch/Schröder/
Heine/Bosch Rdn. 16; Kargl NK Rdn. 25; Radtke MK Rdn. 56; ders. ZStW 110 (1998) 848, 871.
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für einzelne seiner Zweckbestimmungen unbrauchbar gemacht wird, wenn ein für die ganze
Sache zwecknötiger Teil unbrauchbar wird oder wenn einzelne Bestandteile der Sache, die für
einen selbstständigen Gebrauch bestimmt oder eingerichtet sind, gänzlich vernichtet werden;316

diese alternative Begriffsbestimmung stellt lediglich klar, dass die teilweise Zerstörung auch auf
der Vernichtung einzelner Bestandteile des Tatobjekts beruhen kann (vgl. schon soeben Rdn. 60
zum gänzlichen Zerstören). Von dem gänzlichen unterscheidet sich das teilweise Zerstören da-
durch, dass nicht das gesamte Tatobjekt unbrauchbar oder vernichtet wird bzw. dass nicht sämt-
liche seiner Zweckbestimmungen beseitigt werden. Anders als beim Beschädigen (etwa im Sinne
des § 303 Abs. 1) ist die vorübergehende, d. h. reparable Substanzbeeinträchtigung der gesamten
Sache – soweit sie nicht zugleich deren bestimmungsgemäße Verwendung beeinträchtigt –
nicht erfasst.317

Bei aller Orientierung an §§ 305 Abs. 1, 305a Abs. 1 bedarf es wegen der deutlich erhöhten
Strafdrohung in den §§ 306, 306a einer Zerstörung von Gewicht.318 Sofern die teilweise Zerstö-
rung des Tatobjekts auf dem Verlust wenigstens einzelner Zweckbestimmungen beruht, muss
sich diese Beeinträchtigung eine nicht nur unerhebliche Zeit auswirken.319 Diese Einschränkun-
gen sind freilich nur wenig bestimmt und bleiben zu konkretisieren.320 Insbesondere zu Wohn-
gebäuden sind indessen mittlerweile einige Entscheidungen ergangen, wonach eine teilweise
Zerstörung voraussetzt, dass eine Wohnung als „Untereinheit“ aus der maßgeblichen Sicht ei-
nes verständigen Wohnungsinhabers für eine beträchtliche Zeit – für die ein Tag in der Regel
nicht ausreicht – nicht mehr zu Wohnzwecken benutzt werden kann (hierzu § 306a Rdn. 31).
Von anderer Seite wurde vorgeschlagen, ab einem bestimmten Zerstörungsgrad (z. B. 25 % bei
quantitativ zu erfassenden Tatobjekten) eine teilweise Zerstörung anzunehmen.321 Sich auf eine
derart konkrete Quote festzulegen, vermag aber der Vielgestaltigkeit von Brandstiftungen an
den doch recht unterschiedlichen Tatobjekten und mit verschiedenen Ausmaßen der Gemeinge-
fährlichkeit nicht Rechnung zu tragen.322

Nach den vorstehenden Maßstäben wurde in der Rechtsprechung etwa ein teilweises Zerstö-
ren eines Kraftfahrzeuges im Sinne der Nr. 4 bei lediglich hitzebedingten Schäden an Gummileis-
ten und Plastikstoßfängern abgelehnt.323 Bei Gebäuden im Sinne der Nr. 1 stellen Deformationen
an Fensterzargen und -rahmen infolge der brandbedingten Hitzeentwicklung und Verfärbungen
an einer zudem verbogenen Jalousie ebenso wenig ein teilweises Zerstören dar wie leichte thermi-
sche Risse in den Fensterscheiben und einer Nebeneingangstür.324 Gleichfalls genügt es nicht,
wenn lediglich eine Fensterscheibe hitzebedingt geborsten und eine Außenleitung mit Steckdose
angeschmort ist.325 Ergänzend darf insoweit auf die Beispiele zu Wohngebäuden im Sinne des
§ 306a Abs. 1 Nr. 1 verwiesen werden (§ 306a Rdn. 32). Es bleibt indessen hervorzuheben, dass es
für das „Gebäude“ im Sinne der Nr. 1 unerheblich ist, ob es Wohnzwecken dient oder ob es für
andere, etwa gewerbliche Zwecke genutzt wird.326 Daher wurde eine Brandstiftung bei brandbe-
dingten Schäden in Kellerräumen, die nicht selbst dem Wohnen dienen, sondern sich lediglich
funktional auf die Wohnnutzung beziehen, bejaht, wenn diese infolge dieser Beeinträchtigungen

316 BGHSt 48 14, 20; 56 94, 96; 57 50, 51 f.; BGH NStZ 2014 404, 405; BeckRS 2017 129026 Rdn. 27; NJW 2020 942,
942 f.; aus dem Schrifttum etwa Wolters SK Rdn. 14.
317 Weiler HK-GS Rdn. 11; hierzu auch Heghmanns ZJS 2012 553, 556 f.
318 BGHSt 48 14, 19 f.; BGH NStZ-RR 2007 78; BGHSt 57 50, 52; NJW 2014 1123, 1124; NStZ 2014 647, 648; Börner
AnwK Rdn. 29; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 16; Radtke MK Rdn. 56; Wolters SK Rdn. 14; krit. Kraatz Jura 2012
627, 630; abl. Bachmann/Goeck JR 2012 309, 310; hiergegen Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 16.
319 BGH StraFo 2017 474. Zur vergleichbaren Diskussion bei § 305 StGB s. OGHSt 1 53, 53; 2 209, 210.
320 So schon Radtke NStZ 2003 432, 433.
321 So etwa Wrage JR 2000 360, 363.
322 Radtke MK Rdn. 56; krit. auch von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 21.
323 BGH BeckRS 2003 02849.
324 BGH NJW 2016 2349, 2351.
325 BayObLG NJW 1999 3570.
326 BGHSt 57 50, 52.
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für einen gewissen Zeitraum nicht ihrer sonstigen Bestimmung entsprechend verwendet werden
konnten.327 Als fernliegend erachtete es der Bundesgerichtshof hingegen, ein Verwaltungsgebäu-
de infolge des Inbrandsetzens einer Teeküche als teilweise zerstört anzusehen.328 Wegen der gro-
ßen denkbaren Bandbreite von Zweckbestimmungen bei gewerblich genutzten Gebäuden muss
der Tatrichter aber nach den Umständen des Einzelfalls ermitteln, welchem konkreten Zweck ein
Gebäude dient, und in den Urteilsgründen im Einzelnen darlegen, ob in wertender Betrachtung
unter Berücksichtigung der erforderlichen Gewichtigkeit des Taterfolgs die Feststellungen zu Art
und Umfang der Unbrauchbarkeit des Gebäudes eine teilweise Zerstörung rechtfertigen.329

Das (ganz oder teilweise) Zerstören muss durch eine Brandlegung geschehen. Bei diesem
(etwa in Österreich gebräuchlichen)330 Begriff handelt es sich lediglich um ein Synonym für die
Brandstiftung,331 so dass dieser Wortwahl keine (einschränkende) Funktion zuteilwird. Viel-
mehr ist unter Brandlegung jede auf das Verursachen eines Brandes zielende Handlung zu ver-
stehen.332 Es ist nicht erforderlich, dass das Tatobjekt tatsächlich in Brand gerät.333 Erst recht
muss kein wesentlicher Teil des Tatobjekts in Brand gesetzt werden.334 Um nicht etwa schon
das Anzünden einer Zigarette im Freien tatbestandlich zu erfassen, wird mitunter – unter Orien-
tierung an dem Potential zur Gemeingefährlichkeit – eine teleologische Reduktion der Tathand-
lung auf nicht beherrschbare Feuerquellen erwogen.335

Die Beeinträchtigung muss „durch eine Brandlegung“ erfolgen, d. h. kausal wie zurechen-
bar auf die Brandlegungshandlung zurückzuführen sein.336 Folglich muss sich die brandspezifi-
sche Gefährlichkeit der Tathandlung für die geschützten Rechtsgüter in dem Zerstörungserfolg
realisieren.337 Diese Schäden müssen aber nicht auf eigentlichen Brandwirkungen beruhen, son-
dern können – wie der Gesetzgeber in den Materialien hervorgehoben hat338 – ebenso durch
einen ungewollt explodierenden statt einen brennenden Zündstoff hervorgerufen werden,339 des
Weiteren durch Hitze, Rauch oder Verrußung.340 Schäden an dem Tatobjekt durch den Einsatz
von Löschmitteln, z. B. durch Löscharbeiten der Feuerwehr oder durch automatische Sprinkler-
oder sonstige Löschanlagen, sind entgegen der herrschenden Auffassung341 hingegen nicht ein-
zubeziehen, weil die hierdurch verursachte Zerstörung nicht auf der der Brandlegung eigenen

327 BGH NStZ 2014 647, 649 zu einem acht Tage wegen Reparaturarbeiten nicht verwendbaren Zählerraum.
328 BGHSt 57 50, 53.
329 BGHSt 57 50, 52; s. auch BGH NJW 2014 1123, 1124; NStZ 2014 647, 648.
330 Radtke Dogmatik der Brandstiftungsdelikte S. 211 f.; Wrage JR 2000 360, 361.
331 In diesem Sinne wird der Begriff der „Brandlegung“ etwa auch in der Gesetzgebung (BTDrucks. 13/8587 S. 26)
und in der Rechtsprechung vor dem 6. StrRG (exemplarisch nur BGH NStZ 1986 314 f.; NStZ 1989 431, 431; NStZ
1997 276) verwendet.
332 Börner AnwK Rdn. 27; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 4; Radtke MK Rdn. 54; Wolters SK Rdn. 17; Radtke Dogmatik
der Brandstiftungsdelikte S. 211 ff.; ders. ZStW 110 (1998) 848, 871; s. auch Müller/Hönig JA 2001 517, 519.
333 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 15; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 22; Radtke MK Rdn. 54; Wolters SK
Rdn. 17; aA Sinn Jura 2001 803, 807; Wrage JR 2000 360, 362; s. auch Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 18 ff.,
wonach es tatsächlich zu einem Brand kommen muss.
334 BGH NStZ 2001 252; Radtke ZStW 110 (1998) 848, 860.
335 Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 20; Sinn Jura 2001 803, 807 und 808; s. auch Lackner/Kühl/Heger
Rdn. 4a; Kargl NK Rdn. 24.
336 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 17.
337 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 15; Radtke MK Rdn. 54; Stein Einführung 6. StrRG 4. Teil Rdn. 24 f.
338 BTDrucks. 13/9064 S. 22; krit. gegenüber dem vom Gesetzgeber gewählten Begriff Wolff LK12 Rdn. 16.
339 BGH NJW 2018 246, 248; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 17; Fischer Rdn. 16; Sch/Schröder/Heine/Bosch
Rdn. 15; Wolters SK Rdn. 17; einschr. Sinn Jura 2001 803, 807, wonach Explosionen i. S. d. § 308 nicht erfasst sind.
340 Vgl. BTDrucks. 13/8587 S. 26.
341 BGH StV 2001 576, 577; NStZ 2014 404, 405; Fischer Rdn. 15; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 4; Sch/Schröder/Heine/
Bosch Rdn. 17; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 22; Kargl NK Rdn. 23; Wolters SK Rdn. 20; Zehetgruber HdbStrR
5 § 44 Rdn. 34; Cantzler JA 1999 474, 476; Krüger/Maurer JA 2018 321, 324 f.; Müller/Hönig JA 2001 517, 519; Wrage
JuS 2003 985, 985 f.
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Gefahr beruht.342 Ebenso fehlt es an dem notwendigen brandspezifischen Zusammenhang,
wenn mit Hilfe eines Feuerzeuges der Sensor einer Sprinkleranlage durch Erhitzung ausgelöst
wird.343 Gleiches gilt für Schäden, die bereits durch ein nicht angezündetes Zündmittel oder
beim Zutritt zum Tatobjekt während der Tatvorbereitung hervorgerufen werden.344

Auch wenn die Tathandlung des (ganz oder teilweise) Zerstörens durch Brandlegung eher
auf ein aktives Tun zielt, lässt sich eine Begehung durch Unterlassen nicht von vornherein
ausschließen.345 So kommt in den Fällen der Selbstentzündung eines Gegenstandes,346 z. B. ei-
nes in Leinöl getränkten Lumpens347 oder von gelagertem Heu, eine (in der Regel fahrlässige)
Verletzung von Kontrollpflichten und somit ein Unterlassen in Betracht.

III. Subjektiver Tatbestand

Subjektiv ist nach allgemeinen Grundsätzen (zumindest bedingter) Vorsatz erforderlich. Er
muss sich zum einen auf das Tatobjekt einschließlich dessen Fremdheit beziehen.348 Zum ande-
ren muss sich der Vorsatz auf das Inbrandsetzen, d. h. das selbstständige Weiterbrennen eines
der geschützten Tatobjekte, oder auf deren mindestens teilweise Zerstörung gerade durch die
Brandlegung, sei es auch nicht durch den Brand selbst, sondern aufgrund Verrußung etc. erstre-
cken.349 In aller Regel wird der Vorsatz des Inbrandsetzens den Vorsatz der Zerstörung durch
Brandlegung mitumfassen.350

Im Urteil ist der Vorsatz widerspruchsfrei und tragfähig darzulegen.351 Besonderes Augen-
merk ist dabei der Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit zu wid-
men.352 Um bedingten Vorsatz anzunehmen, müssen sowohl das Wissens- als auch das Willens-
element sorgfältig geprüft werden.353 Vor allem bei der Würdigung des Willenselements muss
sich der Tatrichter sowohl mit den Feststellungen zur Persönlichkeit des Täters auseinanderset-
zen als auch sämtliche für das Tatgeschehen bedeutsamen Umstände in Betracht ziehen.354 Das
äußere Tatgeschehen ist nicht zuletzt heranzuziehen, um bei einem leugnenden Angeklagten
Rückschlüsse auf innere Tatsachen wie seine Vorstellungen über die möglichen Folgen seines
Handelns und deren Billigung zu ziehen.355 Für einen bedingten Vorsatz spricht etwa, dass sich
der Angeklagte unmittelbar nach Anzünden des Zündstoffs entfernt und das weitere Geschehen
somit dem Zufall überlässt.356 Zwar bildet insbesondere der Grad der Wahrscheinlichkeit, dass

342 Börner AnwK Rdn. 32; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 17; Radtke MK Rdn. 55; Maurach/Schroeder/Maiwald
II § 51 Rdn. 7; Piel StV 2012 502, 507; Radtke NStZ 2003 432, 433.
343 Fischer Rdn. 16; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 17; Kargl NK Rdn. 23; s. auch Wolters SK Rdn. 20. In diesen
Fällen erscheint schon die Brandlegung zweifelhaft, die allein in der Betätigung des Feuerzeuges gesehen werden
kann (so etwa Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 15); zur im Schrifttum angedachten teleologischen Reduktion auf
nicht beherrschbare Feuerquellen s. schon Rdn. 64.
344 Börner AnwK Rdn. 31.
345 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 18; Radtke MK Rdn. 58.
346 Zu den Anforderungen an Gutachten von Brandsachverständigen Hölemann StraFo 2005 487, 488 ff.
347 Hierzu Budjarek Kriminalistik 1999 679 f.
348 von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 23; Radtke MK Rdn. 59.
349 OLG Saarbrücken NStZ-RR 2009 80, 80; Fischer Rdn. 19; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 23; Radtke MK
Rdn. 59.
350 von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 23; Wrage JuS 2003 985, 986.
351 BGH NStZ-RR 1996 2, 2 f., jeweils zu § 306 a. F. Zu den Darlegungsanforderungen bei voneinander abweichen-
den Sachverständigengutachten BGH NStZ-RR 2006 144.
352 BGH NStZ 2010 151, 152; s. auch BGH NStZ 2003 264, 265.
353 BGH NStZ-RR 2006 100, 101; NStZ 2010 151, 152.
354 BGH NStZ 2010 151, 152.
355 BGH NStZ 2003 264, 265; NJW 2018 246, 248; NJW 2019 1238, 1240 (in BGHSt 63 300 nicht abgedr.).
356 BGH NStZ 2003 264, 265 zum Anzünden von Benzin in einem geschlossenen Raum.
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ein Tatobjekt in Brand gerät, einen wesentlichen Anknüpfungspunkt für den Brandstiftungsvor-
satz des Täters.357 So ist in der Regel zumindest bedingter Vorsatz gegeben, wenn Täter in ge-
schlossenen Räumen angezündete Brandflaschen (sog. Molotow-Cocktails) werfen.358 Jedoch
darf nicht schon der Kenntnis der allgemeinen Gefährlichkeit des Handelns ein bedingter Vor-
satz entnommen werden,359 wird dadurch doch lediglich dessen Wissens-, nicht aber dessen
Willenselement begründet.360 Vielmehr bedarf es stets einer Gesamtschau aller objektiven und
subjektiven Tatumstände.361 Ebenso wenig darf bewusste Fahrlässigkeit vorschnell bejaht wer-
den.362

Problematisch ist der Vorsatz nicht zuletzt dann, wenn der Täter einen Gegenstand in Brand
setzt, der (wie etwa das Inventar in Gebäuden) nicht in den Katalogen der Brandstiftungsdelikte
aufgeführt ist, das Feuer aber auf solche Tatobjekte übergreift. Um einige Beispiele zu nennen:
Keinen Vorsatz, einen Wald im Sinne der Nr. 5 in Brand zu setzen, hat der Täter, der nur einen
Strauch oder einen einzelnen Baum anzünden will.363 Ebenso fehlt der notwendige Brandstif-
tungsvorsatz, wenn der Täter zwar an Einrichtungsgegenständen einen Brand legt, aber nicht
davon ausgeht, dass sich das Feuer oder die Brandauswirkungen fremden Tatobjekten im Sinne
des Absatzes 1 mitteilen;364 in diesen Fällen kommt nur fahrlässige Brandstiftung in Betracht.365

An dem notwendigen Vorsatz fehlt es ebenso, wenn der Täter nur einen Brandalarm auslösen
will, ohne dass ein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes Feuer fängt.366

Hält der Täter die in Brand gesetzte Sache irrtümlich für seine eigene, kommt nur eine
fahrlässige Brandstiftung in Betracht.367 Ebenso schließt ein Irrtum des Täters über die Einwilli-
gung des Eigentümers die Bestrafung nach Absatz 1 aus.368 Unerheblich ist hingegen eine Fehl-
vorstellung über die Person des Eigentümers.369 Gleichermaßen ist für den Vorsatz unbeacht-
lich, ob der Täter das Tatobjekt rechtlich zutreffend in den Katalog des Absatzes 1 ein- bzw. der
einschlägigen Nummer zuordnet.370 Weicht das tatsächliche von dem vorgestellten Geschehen
im Hinblick auf die verwirklichten Tathandlungen ab, stellt dies jedenfalls in der Regel eine
unwesentliche Vorsatzabweichung dar, sofern der Erfolg an dem vom Täter in den Blick genom-
menen Tatobjekt eintritt.371 Unerheblich bleibt somit etwa, wenn der Täter statt des angestreb-
ten Inbrandsetzens eine teilweise Zerstörung erreicht, z. B. weil das Feuer von selbst erlischt,
bevor wesentliche Teile eines Gebäudes derart in Brand geraten sind, dass sie selbstständig
weiterbrennen, das Gebäude aber bereits durch die Hitzeeinwirkung des Zündvorgangs und
durch Verrußung unbrauchbar wird.372

357 BGH NStZ 2003 264, 265; NStZ 2014 647, 651; BeckRS 2017 106508 Rdn. 16; NJW 2018 246, 248; NJW 2019
1238, 1240 (in BGHSt 63 300 nicht abgedr.).
358 BGH NStZ 1995 86, 87.
359 BGH NStZ 2010 151, 152; vgl. auch BGH NStZ-RR 2010 241.
360 BGH NStZ-RR 2006 100, 101; s. auch BGH NStZ 2010 151, 152.
361 BGH StV 1994 640, 640; NStZ 2003 264, 265; NStZ 2010 151, 152; NStZ-RR 2010 241; NJW 2018 246, 248; NJW
2019 1238, 1240 (in BGHSt 63 300 nicht abgedr.); Börner AnwK Rdn. 37.
362 Vgl. BGH NStZ 1999 32, 34; NJW 2019 1238, 1240 (in BGHSt 63 300 nicht abgedr.).
363 RGSt 6 22, 23; s. auch BGHSt 18 363, 365.
364 Vgl. BGHSt 16 109, 110.
365 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 20; Fischer Rdn. 19; Radtke MK Rdn. 59; vgl. auch BSG NStZ-RR 1996 225, 226
für die in einer Gewahrsamszelle angezündete Matratze.
366 BGH NStZ-RR 2006 100, 101; OLG Saarbrücken NStZ-RR 2009 80, 80.
367 Kargl NK Rdn. 27; vgl. auch RG DJ 1940 549.
368 Wolters SK Rdn. 9.
369 Wolters SK Rdn. 9.
370 RGSt 35 285, 286 f.; OLG Saarbrücken NStZ-RR 2009 80, 80 f.; Fischer Rdn. 19; von Heintschel-Heinegg BeckOK
Rdn. 31; aA Schroeder GA 1979 321, 326 zu § 308 a. F.
371 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 19; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 23 und 31; Radtke MK Rdn. 60.
372 Börner AnwK Rdn. 40; Fischer Rdn. 19; Radtke MK Rdn. 60; Wolters SK Rdn. 18.
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IV. Rechtswidrigkeit

Als Rechtfertigungsgrund kommt bei der Brandstiftung insbesondere die Einwilligung des Eigen-
tümers des in Brand gesetzten bzw. durch die Brandlegung (ganz oder teilweise) zerstörten Tatob-
jekts in Betracht. Unproblematisch ist die Zulässigkeit der Einwilligung angesichts der nicht zu-
letzt in der Rechtsprechung zutreffend angenommenen (siehe schon Rdn. 6) gemeingefährlichen
Komponente indessen nicht. Wird dem Einzelnen nach den wohl unwidersprochenen Grundsät-
zen zur Einwilligung die Dispositionsbefugnis über Rechtsgüter der Allgemeinheit abgespro-
chen,373 kann jedenfalls über das gemeingefährliche Element der Vorschrift nicht verfügt werden.
Da nach der Rechtsprechung bei Straftatbeständen, die mehrere, zum Teil nicht einwilligungsfä-
hige Rechtsgüter schützen, eine Einwilligung nur dann in Betracht kommt, wenn das nicht einwil-
ligungsfähige Rechtsgut mangels Bedeutung vernachlässigt werden darf,374 müsste daraus an
sich geschlussfolgert werden, dass die Zustimmung des Eigentümers keine strafbarkeitsausschlie-
ßende Wirkung entfaltet.375 Verständlicherweise wird es daher als inkonsequent angesehen, bei
Annahme einer doppelten Schutzrichtung der Brandstiftung der Einwilligung des Eigentümers
rechtfertigende Wirkung beizumessen.376 Weitaus herrschend schreiben die Befürworter eines ge-
meingefährlichen Elements der Brandstiftung der Einwilligung gleichwohl ohne Auseinanderset-
zung mit der entgegenstehenden Rechtsprechung eine rechtfertigende Wirkung zu,377 weil wegen
der Einwilligung des Eigentümers in die Inbrandsetzung bzw. Zerstörung des ihm gehörenden
Tatobjekts der Unrechtsgehalt der Brandstiftung nicht völlig verwirklicht sei.378 Des Weiteren
wird erwogen, dass der Eigentümer die Dispositionsbefugnis über seine – tatbestandlich für den
Täter notwendigerweise „fremde“ – Sache nicht allein dadurch verliere, dass diese als Tatobjekt
in den Katalog des Absatzes 1 aufgenommen wird.379 Ohne Weiteres zur rechtfertigenden Wirkung
einer Einwilligung gelangen hingegen diejenigen Stimmen, welche die Brandstiftung nach § 306
allein als Sonderfall eines Sachbeschädigungsdelikts ansehen.380

Sofern die Zustimmung des Eigentümers als rechtfertigende Einwilligung angesehen wird,
kann sich der Eigentümer bei deren Erklärung vertreten lassen.381 Ist eine juristische Person
Eigentümerin, ist dasjenige Vertretungsorgan einwilligungsberechtigt, zu dessen Geschäftsauf-
gaben die Verfügung über die betroffene Sache gehört.382 Allerdings darf dieses Vertretungsor-
gan seine Vertretungsmacht nicht offensichtlich missbrauchen.383 Ein derartiger Missbrauch

373 S. nur Schlehofer MK Vor § 32 Rdn. 151; Sch/Schröder/Sternberg-Lieben Vor §§ 32 ff. Rdn. 36.
374 So BGHSt 5 66, 68 zu § 164; 50 80, 90 zu § 168.
375 So indessen lediglich Börner AnwK Rdn. 45, wonach die Einwilligung aber „i. Erg. zutreffend(e)“ sei; Zehetgru-
ber HdbStrR 5 § 44 Rdn. 38; Börner S. 9; Duttge Jura 2006 15, 16 ff.
376 Wolff LK12 Rdn. 47; krit. auch Fischer Rdn. 21; Sch/Schröder/Heine/Bosch § 306 Rdn. 1; Arzt/Weber/Heinrich/
Hilgendorf BT § 37 Rdn. 16; Liesching S. 71 f.; Range S. 53 f.; Sinn Jura 2001 803, 808 f.
377 BGH NJW 2003 1824; NStZ 2006 350, 350; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 26.2; Kargl NK § 306 Rdn. 26;
Weiler HK-GS Rdn. 14; Kreß JR 2001 315, 317.
378 Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 21; Radtke MK Rdn. 61; ders. Dogmatik der Brandstiftungsdelikte S. 382; ders.
ZStW 110 (1998) 848, 861; ähnlich auch Klesczewski HRRS 2013 465, 470, der die Einwilligung bereits als negatives
Tatbestandsmerkmal ansieht.
379 Kargl NK Vorbem. §§ 306 ff. Rdn. 4; Weiler HK-GS Rdn. 14. Ähnlich Bender S. 239 ff. auf Grundlage der sog.
Gefährdungslösung.
380 Lackner/Kühl/Heger Rdn. 1; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 1 und 11; Kindhäuser/Hilgendorf LPK Rdn. 1; Wol-
ters SK Rdn. 9; Range S. 38; Geppert Jura 1998 597, 599; Müller/Hönig JA 2001 517, 518; Rengier JuS 1998 397, 398;
Sinn Jura 2001 803, 808.
381 RGSt 11 345, 348; BGH NJW 2003 1824; Kargl NK Rdn. 26; Radtke MK Rdn. 61; Wolters SK Rdn. 9.
382 BGH NJW 2003 1824; Kargl NK Rdn. 26; Wolters SK Rdn. 9.
383 BGH NJW 2003 1824; Radtke MK Rdn. 61; Hagemeier/Radtke NStZ 2008 198, 203.

Valerius 30



V. Versuch und Vollendung StGB § 306

scheidet bei dem Geschäftsführer und zugleich alleinigen Gesellschafter einer GmbH oder
GmbH & Co. KG aus.384

An sonstigen Rechtfertigungsgründen ist vor allem der rechtfertigende Notstand (§ 34)
denkbar,385 z. B. wenn ein Gegenfeuer angezündet wird, um einen Waldbrand zu bekämpfen.

V. Versuch und Vollendung

Vollendet ist die Tat bei der Tathandlung des Inbrandsetzens (Absatz 1 Var. 1) erst dann, wenn das
Tatobjekt selbstständig weiterbrennt (näher Rdn. 50).386 Bei der Var. 2 des (ganz oder teilweise)
Zerstörens durch eine Brandlegung setzt die Vollendung hingegen eine zumindest teilweise Zerstö-
rung des Tatobjekts voraus. In der Regel wird die (gänzliche oder auch nur teilweise) Zerstörung
des Tatobjekts dessen selbstständigem Brennen nachfolgen und somit Var. 1 vor der Var. 2 vollen-
det sein.387 Sollte die Zerstörung des Tatobjekts indessen auf die Explosion des Zündstoffs zurück-
zuführen sein, kann auch die Var. 2 als erste Tathandlung vollendet sein.388 Jedenfalls können die
Vollendungszeitpunkte der beiden Tathandlungen nicht unerheblich auseinanderfallen, was im
Hinblick auf die unterschiedlichen Voraussetzungen des Rücktritts vom Versuch (§ 24) einerseits
und der Tätigen Reue (§ 306e) andererseits als nicht unproblematisch angesehen wird.389

Beendet ist die Tat, wenn das Feuer erlischt (Var. 1) bzw. das Tatobjekt vollständig zerstört
ist (Var. 2).390 Dass Vollendung und Beendigung der Tat auseinanderfallen, ermöglicht – falls
anerkannt – eine Strafbarkeit wegen sukzessiver Beihilfe zur Brandstiftung (hierzu schon
Rdn. 57 und unten Rdn. 79).

Der Versuch der Brandstiftung ist wegen deren Verbrechenscharakter (§ 23 Abs. 1 Halbs. 1,
§ 12 Abs. 1) strafbar. Nach allgemeinen Grundsätzen setzt der Täter unmittelbar im Sinne des
§ 22 zur Tat an, wenn das Verhalten des Täters aus seiner Sicht bei ungestörtem Fortgang ohne
Zwischenschritte in die Tatbestandsverwirklichung unmittelbar einmündet oder mit ihr in ei-
nem unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang steht (näher hierzu sowie zum
Meinungsstand Hillenkamp LK12 § 22 Rdn. 63 ff.).391 Diesen abstrakten Maßstab gilt es unter Be-
achtung der Umstände des Einzelfalls wertend zu konkretisieren. Von Bedeutung sind hierfür
unter anderem die Dichte des Tatplans und der Grad der Rechtsgutsgefährdung, der aus Sicht
des Täters durch sein bisheriges Verhalten bewirkt wird.392

So beginnt beispielsweise mit der Ausführung der Tat, wer ein Streichholz anzündet, um
den Zündstoff (z. B. einen mit Petroleum durchtränkten Sack) anzustecken,393 oder wer den
Brandzünder installiert oder den Zündstoff auslegt oder verteilt, sofern sich das Anzünden un-
mittelbar anschließen soll.394 Gleiches gilt, wenn Einrichtungsgegenstände angezündet werden,

384 Piel NStZ 2006 550, 552 ff. Zur Bedeutung der Zustimmung der mit dem Geschäftsführer nicht personenidenti-
schen Gesellschafter Radtke MK Rdn. 61.
385 Vgl. RG JW 1925 964, 964 f. zur Brandstiftung an einem baufälligen Haus, um von den Behörden eine sichere
Unterkunft zu erhalten.
386 RGSt 63 105, 107; 71 193, 194; Kargl NK Rdn. 17.
387 Radtke MK Rdn. 50. Nach Wolters SK Rdn. 12 soll die Var. 2 als Auffangtatbestand nur anwendbar sein, wenn
kein Inbrandsetzen nach Var. 1 vorliegt.
388 Nach Radtke MK Rdn. 50 Fn. 153 stellt diese Konstellation indessen die Ausnahme dar.
389 von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 33; Radtke MK Rdn. 50; ders. ZStW 110 (1998) 848, 872 f.; vgl. auch schon
Radtke Ende der Gemeingefährlichkeit? S. 19 f. zu den noch im Entwurf des 6. StrRG vorgesehenen Tathandlungen.
Krit. gegenüber diesen Bedenken Börner S. 37 ff.
390 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 21; Radtke MK Rdn. 65.
391 S. nur zur Brandstiftung BGH NStZ 2014 647, 651.
392 BGH NStZ 2006 331, 331 f.; NStZ 2014 647, 651.
393 RG HRR 1933 Nr. 351.
394 Ebenso Börner AnwK Rdn. 42; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 35.
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§ 306 StGB Brandstiftung

um einen Brand des Gebäudes herbeizuführen.395 Hingegen vermag es nicht zu überzeugen,
bereits das Aufschließen der Außentür einer Diskothek, die in Brand gesetzt werden soll, als
Versuchsbeginn zu werten.396 Sofern Zeitzünder verwendet werden oder der Brand aus anderen
Gründen erst später ausbrechen soll, setzt der Täter in der Regel bereits unmittelbar zur Brand-
stiftung an, sofern er nach dem Ingangsetzen der Zündvorrichtung den Installationsort verlässt
und auf diese Weise dem weiteren Geschehensablauf seinen Lauf lässt.397 Dies ist etwa dann
der Fall, wenn der Brand bei ungestörtem Fortgang des vom Täter vorgestellten Verlaufs sicher
zu einem späteren Zeitpunkt ausgelöst wird.398 Hierfür kann auch auf die als gewiss vorausgese-
hene Mitwirkung eines arglosen Dritten (z. B. durch Betätigung eines manipulierten Lichtschal-
ters) zurückgegriffen werden.399

VI. Täterschaft und Teilnahme

Für die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme gelten die allgemeinen Kriterien (näher
hierzu Schünemann LK12 § 25 Rdn. 1 ff.). Eine mittelbare Täterschaft ist etwa denkbar, wenn
der Täter einen ahnungslosen Dritten einsetzt, um eine Selbstzündungsanlage auszulösen.400

Überholt dürfte es jedenfalls in der Regel sein, Mittäterschaft an einer Brandstiftung schon
dadurch zu begründen, den die Tat allein ausführenden Brandstifter mit einem Kraftfahrzeug
in die Nähe des Tatorts zu fahren.401

Insbesondere im Zusammenhang mit Versicherungsbetrügereien402 wird der Eigentümer
des versicherten Tatobjekts die Brandstiftung häufig nicht selbst durchführen, sondern einen
anderen hiermit beauftragen und somit eine Anstiftung zur Brandstiftung begehen.403 Eine Bei-
hilfe zur Brandstiftung kann etwa durch die Zusage eines Alibis gegenüber dem Täter geleistet
werden.404 Nach herrschender Meinung kommt eine (sukzessive) Beihilfe (zum Meinungsstand
Schünemann LK12 § 27 Rdn. 39 ff.) bis zur Beendigung der Brandstiftung (hierzu Rdn. 75) in Be-
tracht;405 ergänzend Rdn. 57.

Der Nachweis der Beteiligung bzw. der konkreten Beteiligungsform richtet sich nach den
üblichen Kriterien und Anforderungen. Dass ein Beschuldigter bei Zündung des Brandes am
Tatort war, lässt nicht den Schluss auf seine Täterschaft zu, solange nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass ein anderer Beteiligter anwesend war und das Tatobjekt allein in Brand gesetzt

395 S. nur BGH bei Holtz MDR 1984 441, 443.
396 So indessen BGH NStZ 2006 331, 331 f. = StV 2007 187 mit krit. Anm. Schuhr; abl. auch Sch/Schröder/Heine/
Bosch Rdn. 20; Radtke MK Rdn. 65; Hagemeier/Radtke NStZ 2008 198, 207.
397 BGH NStZ 2014 647, 651; Börner AnwK Rdn. 41.
398 BGH NStZ 2014 647, 651 für das Aufstellen von mit Brandbeschleuniger gefüllten Kanistern auf einer bzw. um
eine mit einer Zeitschaltuhr und mit dem Stromnetz verbundenen Herdplatte.
399 RGSt 66 141, 142; Radtke MK Rdn. 65; s. auch Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 20; von Heintschel-Heinegg
BeckOK Rdn. 35.
400 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 21; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 36; Radtke MK Rdn. 64; vgl. auch
RGSt 66 141, 142.
401 So hingegen noch RG HRR 1934 Nr. 147; vgl. auch RG JW 1933 427, 427 f.: Mittäterschaft durch Stützen des
schwer kranken, die eigentliche Tat ausführenden Täters auf dem Weg zum angezündeten Heuboden. Weitere frühe
Beispiele, in denen die Rechtsprechung mittäterschaftliches Handeln angenommen hat, finden sich etwa bei RG JW
1933 2395; JW 1935 945. Zu den Anforderungen an eine gemeinschaftlich begangene Brandstiftung auch BGH NStZ
2019 514, 515 f.
402 Zu Ermittlungsansätzen bei Verdacht auf Eigen- oder Auftragsbrandstiftung Waschkewitz Kriminalistik 2003
599 ff.; einen Überblick über die – zivilrechtliche – Judikatur sowie über mögliche Indizien zum Nachweis der
Eigenbrandstiftung durch Versicherungsnehmer gewährt Langheid VersR 1992 13, 16 ff.
403 S. etwa den Sachverhalt von BGH NJW 2002 1811.
404 BGHSt 43 356, 358.
405 OLG Hamm NJW 1960 1874; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 21.
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hat; bleiben Zweifel, ob der Beteiligte Täter oder Gehilfe war, darf er nur wegen Beihilfe zur
Brandstiftung verurteilt werden.406 Auch Beihilfe zu einem Brandstiftungsdelikt darf aber nicht
mit einer bloßen Vermutung begründet werden.407

VII. Rechtsfolgen

1. Strafe und Strafzumessung

Der Strafrahmen der Brandstiftung beträgt nach Absatz 1 Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
Jahren. Für minder schwere Fälle sieht Absatz 2 eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren vor; § 47 Abs. 2 ist somit nicht anwendbar.

Für die Strafzumessung sind Größe, Menge und Wert des Tatobjekts, das Ausmaß seiner
Gefährdung und der tatsächlich eingetretene Schaden von Bedeutung.408 Außerdem und nicht
zuletzt ist die Gefährlichkeit der Tathandlung für andere Rechtsgüter zu berücksichtigen.409

Gegen das Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 verstößt es, bei mittäterschaftlicher Bege-
hung das Anzünden des Tatobjekts als maßgeblichen Tatbeitrag straferschwerend zu berück-
sichtigen, handelt es sich hierbei doch um die Tathandlung der Brandstiftung.410 Strafschärfend
beim Anstifter einer Brandstiftung soll nach der Rechtsprechung der Tod des angestifteten
Brandlegers berücksichtigt werden.411 Strafmildernd können sich hingegen Maßnahmen auswir-
ken, welche die abstrakte Gefährdung ausschließen sollen.412

Ob ein minder schwerer Fall nach Absatz 2 vorliegt, hat der Tatrichter aufgrund einer
Gesamtwürdigung sämtlicher Gesichtspunkte, die für die Wertung von Tat und Täter in Be-
tracht kommen, zu entscheiden. Unerheblich ist, ob diese Aspekte der Tat innewohnen, diese
begleiten, ihr vorausgehen oder auch folgen.413 Diese Prüfung ist vor allem dann erforderlich,
wenn ein gesetzlich vertypter Milderungsgrund vorliegt,414 z. B. die Voraussetzungen des
§ 21415 oder des § 23 Abs. 2416 erfüllt sind. Nach der Rechtsprechung stellen darüber hinaus
etwa der geringe wirtschaftliche Wert des zerstörten Tatobjekts bzw. dessen alleinige Nutzung
durch den Täter einen gewichtigen Milderungsgrund dar.417

2. Sonstige Rechtsfolgen

Zu den Voraussetzungen einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63) bei
verminderter Unrechtseinsichtsfähigkeit vgl. BGH NStZ 2006 682 f.; zur Unterbringung in einer
Entziehungsanstalt (§ 64) bei verfestigtem Alkoholmissbrauch vgl. BGH NStZ-RR 2007 336, 337.

406 BGHR StGB § 308 Abs. 1 Inbrandsetzen 1.
407 BGH NJW 1996 3089, 3090.
408 Fischer Rdn. 23; Radtke MK Rdn. 67.
409 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 22; von Heintschel-Heinegg BeckOK Rdn. 46; Radtke MK Rdn. 67.
410 BGH StV 2016 556.
411 BGH NStZ 1998 39.
412 Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 22.
413 BGH GA 1984 374, 374.
414 BGH GA 1984 374, 375; GA 1987 226, 226.
415 BGH StV 1982 58; GA 1987 226, 226. Zu einem Fall fehlerhafter weiterer Strafrahmenverschiebung des nach
Abs. 2 zugrunde gelegten Strafrahmens BGH NStZ 2001 642. Zu den Anforderungen an die Prüfung der Schuldfähig-
keit bei pyromanischer Neigung des Täters BGH NStZ-RR 2007 336 f.; NStZ-RR 2009 79; hierzu auch Börner AnwK
Rdn. 47.
416 BGH StV 1988 472, 473.
417 BGH NJW 2016 2349, 2351.
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§ 306 StGB Brandstiftung

Nach § 321 kann das Gericht Führungsaufsicht (§ 68 Abs. 1) anordnen. § 322 Nr. 1 ermöglicht
die Einziehung von producta und instrumenta sceleris.

VIII. Konkurrenzen

1. Konkurrenzen innerhalb des § 306

Bezieht sich ein und dieselbe, d. h. eine handlungseinheitlich begangene Brandstiftung auf
mehrere Gegenstände, wird Absatz 1 nur einmal verwirklicht, auch wenn verschiedene Tatob-
jekte (z. B. bei einer Brandlegung in einer Tiefgarage als Gesamttatobjekt sowohl ein Gebäude
nach Nr. 1 als auch Kraftfahrzeuge nach Nr. 4) betroffen sind.418 Unerheblich ist, ob verschiede-
ne Rechtsgutsträger betroffen sind419 oder die Tat nur ein Tatobjekt beschädigt und bezüglich
weiterer Gegenstände im Versuchsstadium stecken bleibt.420 Ebenso bilden mehrere Brandstif-
tungshandlungen in unmittelbarem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang bezüglich ein
und desselben Gesamttatobjekts lediglich eine Tat.421

2. Konkurrenzen gegenüber anderen Brandstiftungsdelikten

§ 306 wird wegen seiner gemeingefährlichen, insoweit mit der schweren Brandstiftung überein-
stimmenden Komponente von § 306a konsumiert (näher § 306a Rdn. 66). Gleiches gilt gegen-
über der besonders schweren Brandstiftung nach § 306b Abs. 2 (hierzu § 306b Rdn. 48). Von
§ 306b Abs. 1 wird der insoweit als Grunddelikt fungierende § 306 hingegen im Wege der Spezia-
lität verdrängt (siehe § 306b Rdn. 47), ebenso von § 306c, sofern die Brandstiftung mit Todesfol-
ge vollendet ist (näher § 306c Rdn. 22).

3. Konkurrenzen gegenüber sonstigen Delikten

Wird ein fremdes Gebäude durch Brandstiftung zerstört, verdrängt § 306 Abs. 1 (Nr. 1) den Tat-
bestand des § 305 Abs. 1 im Wege der Spezialität.422 Gleiches gilt bei Identität des Tatobjekts im
Verhältnis zu § 303 Abs. 1.423 Sind hingegen von dem Brand auch Gegenstände betroffen, die
nicht zu den Tatobjekten des § 306 Abs. 1 zählen, stehen Brandstiftung und Sachbeschädi-
gungsdelikte in Tateinheit.424 Dem steht nicht entgegen, dass die Brandstiftung im Versuchs-
stadium stecken bleibt, während die Sachbeschädigung schon vollendet ist.425 Tateinheit ist
schließlich auch im Verhältnis zu § 304 Abs. 1, § 305a Abs. 1 anzunehmen, weil die Schutzrich-
tungen dieser Delikte mit § 306 Abs. 1 nicht übereinstimmen.426

418 BGH BeckRS 2003 02849; NJW 2016 2349, 2350; Radtke MK Rdn. 68.
419 BGH BeckRS 2003 02849; NJW 2016 2349, 2350.
420 BGH NJW 2016 2349, 2350; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 6; Radtke MK Rdn. 68.
421 Radtke MK Rdn. 68.
422 Börner AnwK Rdn. 49; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 25; Fischer Rdn. 24; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 6; Sch/
Schröder/Heine/Bosch Rdn. 24; Radtke MK Rdn. 69; Wolters SK Rdn. 26.
423 BGH NJW 2016 2349, 2350; Börner AnwK Rdn. 49; Matt/Renzikowski/Dietmeier Rdn. 25; Fischer Rdn. 24; Lack-
ner/Kühl/Heger Rdn. 6; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 24; Kargl NK Rdn. 31; Radtke MK Rdn. 69; Wolters SK
Rdn. 26; Börner S. 11; Kreß JR 2001 315, 318.
424 RG JW 1935 2372; Fischer Rdn. 24; Sch/Schröder/Heine/Bosch Rdn. 24; Kargl NK Rdn. 31; aA Radtke MK Rdn. 69;
Wolters SK Rdn. 26: Konsumtion der Sachbeschädigung.
425 Radtke MK Rdn. 69; Wolters SK Rdn. 26.
426 Fischer Rdn. 24; Radtke MK Rdn. 69; Wolters SK Rdn. 26.
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IX. Prozessuale Hinweise StGB § 306

Begeht der Täter nach der Brandstiftung gegenüber dem Versicherer, bei dem das Tatobjekt
versichert ist, einen (versuchten oder vollendeten) Betrug, stehen beide Delikte in Tatmehr-
heit,427 auch wenn es sich um eine prozessuale Tat handelt (ergänzend Rdn. 90).428 Kommt es
nicht zum Betrugsversuch, so dass die Subsidiaritätsklausel des § 265 Abs. 1 nicht greift, kann
zwischen Brandstiftung und Versicherungsmissbrauch Tateinheit vorliegen.429

Soweit nicht § 306c verwirklicht wird, kann zwischen § 306 Abs. 1 und § 222 Tateinheit be-
stehen.430 Ebenso können § 145d und § 306 (z. B. durch Vortäuschen eines fremdenfeindlichen
Brandanschlags) tateinheitlich verwirklicht werden.431 Zwischen einem Diebstahl und einer in
engem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang begangenen Brandstiftung besteht grund-
sätzlich Realkonkurrenz,432 wenn nicht von einer natürlichen Handlungseinheit auszugehen
ist.433 Mehrere Brandstiftungen können durch die Klammerwirkung eines Organisationsdelikts
wie § 129a Abs. 2 Nr. 2 zur Tateinheit verbunden werden; diese Wirkung bleibt erhalten, auch
wenn das Organisationsdelikt nicht mehr abgeurteilt werden kann.434

IX. Prozessuale Hinweise

Eine Brandstiftung, die zum Zweck der anschließenden Täuschung der Versicherung begangen
wird, bildet mit einem insoweit verwirklichten (versuchten) Betrug eine Tat im prozessualen
Sinn, auch wenn in der Anklage diesbezügliche Angaben fehlen.435 Ebenso können mehrere
(zum Teil erfolglose) Bemühungen, einen Täter für eine Brandstiftung zu finden, in einem sach-
lichen und motivatorischen Zusammenhang stehen und somit eine prozessuale Tat darstel-
len.436 Wird in einer zugelassenen Anklage der Vorwurf erhoben, eine geplante Brandstiftung
nicht angezeigt zu haben (§ 138 Abs. 1 Nr. 8), ist hierin im Sinne des § 264 StPO zugleich der
Vorwurf enthalten, Täter der Brandstiftung zu sein, so dass das Gericht auch darauf eingehen
muss, um den Anklagevorwurf auszuschöpfen.437 Bei der Brandstiftung und der unterlassenen
Hilfeleistung nach der Rückkehr zum Tatort handelt es sich hingegen um verschiedene Taten
im prozessualen Sinne.438 Ebenso wenig kann eine Tat im Sinne des § 264 StPO allein deswegen
angenommen werden, dass der Täter bei der Brandstiftung eine (unerlaubt von ihm besessene)
Pistole verwendet oder ohne die nötige Fahrerlaubnis mit seinem Fahrzeug zum Tatort fährt
und sich auf diese Weise von dort ebenso wieder entfernt.439

Ein Hinweis des Gerichts nach § 265 StPO ist z. B. dann notwendig, wenn – insbesondere
auf veränderter Tatsachengrundlage – vom Vorwurf der Alleintäterschaft an einer Brandstiftung
auf den der Mittäterschaft, mittelbaren Täterschaft oder der Anstiftung übergegangen werden

427 BGH NStZ-RR 2004 235, 236; NStZ 2012 39, 40; Fischer Rdn. 24; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 6; Sch/Schröder/
Heine/Bosch Rdn. 24; Radtke MK Rdn. 69; diff. Wolters SK Rdn. 26: Tateinheit, wenn die Betrugshandlung im Vortäu-
schen eines Versicherungsfalls besteht und der Täter die Brandstiftung zu diesem Zweck begangen hat.
428 BGH NStZ 2006 350, 350; s. hierzu auch BGHSt 45 211, 214 f.; BGHR StPO § 264 Abs. 1 Tatidentität 35.
429 BGH NJW 2007 2130, 2132 (in BGHSt 51 236 nicht abgedr.); Fischer Rdn. 24; Lackner/Kühl/Heger Rdn. 6; Sch/
Schröder/Heine/Bosch Rdn. 24; Kargl NK Rdn. 32; Radtke MK Rdn. 69; Wolters SK Rdn. 26.
430 Radtke MK Rdn. 69; vgl. auch BGHSt 23 60, 63 f.
431 Vgl. BGH NStZ 2003 264, 265 zum Verhältnis zwischen § 145d und § 306d.
432 BGH NStZ 1986 314, 314; NStZ-RR 2014 141, 142.
433 BGH NStZ-RR 1998 68, 69.
434 BGH NStZ 2005 46, 47.
435 BGH NStZ 2012 39, 40.
436 BGH NStZ 2009 585.
437 BGH NStZ 1993 50, 50.
438 BGH NStZ 2009 286.
439 BGH NStZ 1995 300.
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soll.440 Gleiches gilt bei einem Wechsel des Vorwurfs von Mittäterschaft zur Alleintäterschaft441

oder zur Beihilfe.442 Ebenso bedarf es eines Hinweises, wenn das Gericht die Verurteilung auf
eine andere Tathandlung der Brandstiftung stützen443 oder eine andere Tatzeit als in der Ankla-
ge feststellen will, wenn für die angeklagte Tatzeit ein Alibi besteht.444

Wird der Brandstiftungsvorwurf nach § 154a StPO im Verfahren ausgeklammert, schließt
dies Feststellungen zu den Voraussetzungen einer (schweren) Brandstiftung nicht aus, um da-
raus ein Mordmerkmal (hier: der Gemeingefährlichkeit des Tatmittels) abzuleiten.445

X. Sonstiges

Die Brandstiftung ist eine Katalogtat des § 89c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und des § 129a Abs. 2 Nr. 2446

sowie des § 126 Abs. 1 Nr. 6; siehe des Weiteren § 87 Abs. 2 Nr. 1. Bei der Brandstiftung handelt
es sich zudem um eine anzeigepflichtige Straftat nach § 138 Abs. 1 Nr. 8.

440 BGH StV 1984 368; NStZ 1994 46.
441 BGH BeckRS 2012 08192 Rdn. 3.
442 BGH bei Pfeiffer/Miebach NStZ 1983 354, 358 (Nr. 34).
443 BGH StV 1989 468, 469.
444 BGH NStZ 1994 502, 503.
445 BGH bei Holtz MDR 1993 719, 720.
446 S. hierzu BGHSt 52 98.
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(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer
1. ein Gebäude, ein Schiff, eine Hütte oder eine andere Räumlichkeit, die der Woh-

nung von Menschen dient,
2. eine Kirche oder ein anderes der Religionsausübung dienendes Gebäude oder
3. eine Räumlichkeit, die zeitweise dem Aufenthalt von Menschen dient, zu einer

Zeit, in der Menschen sich dort aufzuhalten pflegen,
in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine in § 306 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 bezeichnete Sache in Brand
setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört und dadurch einen
anderen Menschen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringt.

(3) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren.
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Entstehungsgeschichte
§ 306a wurde durch Art. 1 Nr. 80 des 6. StrRG vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) als Nachfolgeregelung des § 306 a. F. in
das Strafgesetzbuch eingefügt und ist seitdem unverändert. Während sich Absatz 1 der Vorschrift noch deutlich an
der Urfassung des § 306 a. F. im Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871 (RGBl. 127) orientiert, wur-
de Absatz 2 durch das 6. StrRG neu eingeführt. Gleiches gilt für die Normierung minder schwerer Fälle in Absatz 3.1

Im Gesetzgebungsverfahren zum 6. StrRG kursierten verschiedene abweichende Entwürfe, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht realisiert wurden. So wurden Überlegungen zum abstrakten Gefährdungsdelikt in
§ 306a Abs. 1 verworfen, in dessen Nr. 1 (damals noch § 306 Abs. 1 Nr. 1 in der Fassung des Regierungsentwurfs)
auch Räumlichkeiten zu übernehmen, die als Arbeitsstätte dienen,2 und dessen Nr. 3 (entspricht § 306 Abs. 1 Nr. 3
RegE) auf Gebäude zu beschränken, die „zu Versammlungen […] oder sonst zu Besichtigungen“ dienen.3 Ebenso
wenig realisiert wurden erste Entwürfe des konkreten Gefährdungsdelikts des – in abgewandelter Fassung schließ-
lich in § 306a Abs. 2 normierten – § 306 Abs. 2. Dies gilt sowohl für den ursprünglichen Regierungsentwurf, wo-
nach – ohne jegliche Beschränkung auf abschließend aufgelistete Tatobjekte – mit Freiheitsstrafe von einem Jahr
bis zu zehn Jahren bestraft werden sollte, wer „durch ein Feuer von erheblichem Ausmaß Leib oder Leben eines
anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet“.4 Aber auch der abgewandelte Entwurf
des § 306 Abs. 2 in der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates, der nunmehr
erstmals an die Tatobjekte des § 306 Abs. 1 (sowohl in der damaligen Entwurfs- wie auch in der aktuellen Gesetzes-
fassung) anknüpfte und konkrete Gefahren auch für das Leben eines anderen Menschen sowie für fremde Sachen
von bedeutendem Wert erfassen wollte, vermochte sich nicht unverändert durchzusetzen. Diese Regelung sollte
ausweislich der Begründung an die Stelle der früheren mittelbaren Brandstiftung in § 308 Abs. 1 Var. 2 a. F. treten,5

lässt sich mit dieser aber nur in seiner Anknüpfung an die Tatobjekte des § 306 Abs. 1 vergleichen (ergänzend
hierzu die Entstehungsgeschichte zu § 306).6 Im Rechtsausschuss des Bundestages wurde die angestrebte Regelung
schließlich in der heute noch gültigen Differenzierung auf verschiedene Vorschriften verteilt: Um die Herbeiführung
einer Leibes- oder Lebensgefahr schwerer zu gewichten, wurde die Tat bei der Gefahr einer Gesundheitsschädigung
als schwere Brandstiftung in § 306a Abs. 2 bzw. bei konkreter Todesgefahr als besonders schwere Brandstiftung in
§ 306b Abs. 2 Nr. 1 eingestuft, während bloße Sachgefährdungen lediglich im Rahmen des gemäß § 306f strafbaren
Herbeiführens einer Brandgefahr erfasst wurden, weil insoweit ein Verbrechenstatbestand als überzogen erschien.7

Siehe im Übrigen die Entstehungsgeschichte zu § 306.

Gesetzesmaterialien
BTDrucks. 13/8587 (Entwurf des 6. StrRG), BTDrucks. 13/8991 (Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses) und
BTDrucks. 13/9064 (Bericht des Rechtsausschusses).
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1 Zu Übergangsfällen zwischen altem und neuem Recht BGH StV 1998 546; BGHSt 44 175, 176 ff.; BGH NStZ 1999
32, 33; Pfister NJ 2001 126, 126.
2 Zur Kritik an diesem Vorschlag Radtke Ende der Gemeingefährlichkeit? S. 11 ff.
3 Begrüßend Radtke Ende der Gemeingefährlichkeit? S. 15 f.
4 Krit. wegen der fehlenden Orientierung an der generellen Gemeingefährlichkeit der Tat Radtke Ende der Gemein-
gefährlichkeit? S. 22 f.
5 BTDrucks. 13/8587 S. 87; hierzu auch Lesch JA 1998 474, 478 f.
6 Zu den Abweichungen auch Kreß NJW 1998 633, 640.
7 BTDrucks. 13/9064 S. 22.
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